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EU-Kommission: Aktionsplan für eine faire und effiziente Unternehmens-

besteuerung in der EU 

Die EU-Kommission hat am 17.06.2015 ihren Aktionsplan                     

    z   t “ U t    hm  sb st      g        EU vo g st llt (vgl. auch das 

gleichzeitig veröffentlichte Factsheet)     h E  s h tz  g      omm ss o  

b           U t    hm  sb st      g        EU       g    l g         o m  

Denn sie se  v   lt t        z   t             glob l s   t s    g t l s     mob l s 

Wirtschaftsumfeld nicht mehr geeignet. Der Aktions l     th lt eine Reihe kurz-, 

mittel- und langfristiger Maß  hm        m  sst      olg           

Kernelemente:  

 Neuauflage des                                                 

                  -Bemessungsgrundlage (Common Consolidated 

Corporate Tax Base = CCCTB) 

 G                                             

                                           

 Mehr Transparenz 

 Bessere Koordination 

Die CC(C)TB soll verpflichtend sein und zunächst keine Konsolidierung 

enthalten. Außerdem soll sie dem Vernehmen nach als ein Vehikel genutzt 

werden, um die BEPS-Maßnahmen der OECD umzusetzen. Die Kommission 

beabsichtigt, innerhalb der kommenden 18 Monate einen entsprechenden 

Richtlinien-Vorschlag vorzulegen. Insgesamt kann die CCTB aus Sicht der 

Wirtschaft damit nicht mehr befürwortet werden.  

    m   ll      omm ss o   m                   t v     st      g“     

 o g b          s-       z  zg b h      htl       s  t          h t    t  h   

          tl  h   o s lt t o     g l  t t   m m gl  h     t  g h     

Offenlegungspflichten     g o   U t    hm     o  t  -by-Country    o t  g  z  

        

Weiterhin sollen die Steuern dort erhoben werden, wo      G       

erwirtschaft t       “  Hier werden Verrechnungspreise und Vorzugsregime als 

Beispiele genannt. Gewissermaßen als Trostpflaster für die zunächst fehlende 

Konsolidierung soll ein grenzüberschreitender Verlustverrechnungsmechanismus 

eingeführt werden; dies mit einem Recapture-Mechanismus, wenn wieder 

Gewinne erzielt werden. Zum Thema Steuertransparenz gehören sowohl das 

Country-by-Country Reporting als auch der Austausch von sog. Rulings. 

Schließlich sollen die EU-Mitgliedstaaten sich untereinander besser koordinieren, 

insbesondere bei Betriebsprüfungen, aber auch hinsichtlich des Code of Conduct 

und des Forum on Tax Good Governance. 
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BFH: Vorlage zum Großen Senat des BFH zur Frage der Rechtmäßigkeit des 

Sanierungserlasses 

Der X. Senat legt mit Entscheidung vom 25.03.2015 (X R 23/13) dem Großen 

Senat des BFH die Frage vor, ob der sog. Sanierungserlass (BMF-Schreiben 

vom 27.03.2003 ergänzt durch BMF-Schreiben vom 22.12.2009) gegen den 

Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung verstößt. 

In dem zugrunde liegenden Revisionsverfahren hatten Gläubigerbanken des Klä-

gers im Streitjahr 2007 teilweise auf ihre Forderungen verzichtet. Die Forderun-

gen wurden daraufhin insoweit ertragswirksam bzw. mit Gewinn (im Folgenden 

         gsg     “  ausgebucht. Im Erhebungsverfahren beantragte der Kläger 

den Erlass der auf den Sanierungsgewinn entfallenden Einkommensteuer. Der 

gegen die Ablehnung dieses Antrags erhobene Einspruch wurde von der Finanz-

verwaltung mit der Begründung zurückgewiesen, dass die Voraussetzungen des 

Sanierungserlasses nicht vorlägen. Insbesondere fehle es an der Sanierungseig-

nung, da im Folgejahr wiederum ein Verlust erzielt worden sei. Zudem hätte der 

Kläger durch Vornahme von Teilwertabschreibungen auf Grundbesitz die Be-

steuerung des Sanierungsgewinns umgehen können. 

Die gegen die Einspruchsentscheidung erhobene Klage blieb erfolglos. Das Fi-

nanzgericht ließ offen, ob die Voraussetzungen des Sanierungserlasses vorlie-

gen. Einem Erlass der Einkommensteuerschuld stehe schon entgegen, dass der 

Gesetzgeber mit der Abschaffung von § 3 Nr. 66 EStG a.F. zum Ausdruck ge-

bracht habe, dass Sanierungsgewinne unterschiedslos besteuert werden sollen. 

Der vorlegende Senat sieht jedoch – ebenso wie die Finanzverwaltung und der 

wohl überwiegende Teil der Literatur – in der Anwendung des Sanierungserlas-

ses keinen Verstoß gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. 

   h A    ss  g   s X      ts                  gs  l ss vo   g  z         

E   g  g  “ g l  t t  ls § 3 Nr. 66 EStG a.F.. Es müsse auch berücksichtigt 

werden, dass es durch die Forderungsverzichte der Gläubiger nicht zu Liquidi-

tätszuflüssen komme und demnach auch kein Zuwachs an Leistungsfähigkeit zu-

grunde liege. Außerdem sieht der X. Senat, dass der Gesetzgeber in den Geset-

zesmaterialien zwischenzeitlich den Sanierungserlass an zahlreichen Stellen ak-

zeptierte bzw. sogar für erforderlich hielt. Die im Sanierungserlass formulierten 

Voraussetzungen (Sanierungsbedürftigkeit und Sanierungsfähigkeit des Unter-

nehmens, Sanierungseignung des Schulderlasses und die Sanierungsabsicht der 

Gläubiger) seien auch sachliche Billigkeitsgründe i.S. von §§ 163, 227 AO. Der 

bundeseinheitliche Sanierungserlass trage dazu bei, der Verpflichtung des § 85 

AO zur gleichmäßigen Erhebung von Steuern nachzukommen. 

Auch stuft der vorlegende Senat den Sanierungserlass nicht als eine unionswid-

rige staatliche Beihilfe ein. Grundsätzlich können zwar auch Steuererlasse Beihil-

fecharakter haben. Der Sanierungserlass enthalte jedoch keine selektive Aus-

nahme, da hierdurch keine bestimmten Unternehmen oder Produktionszweige 

begünstigt werden. Außerdem komme der Sanierungserlass nur notleidenden 

Unternehmen zugute und trage dazu bei, die Besteuerung nach der wirtschaftli-

chen Leistungsfähigkeit zu sichern und das Übermaßverbot zu wahren. 
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Aufgrund der uneinheitlichen Rechtsprechung der verschiedenen Senate des 

BFH und der Finanzgerichte war eine Vorlage zum Großen Senat angezeigt. 

 

BFH: Minderheitsbeteiligung an Komplementär-GmbH kein notwendiges 

Sonderbetriebsvermögen 

Der BFH hatte im Urteil vom 16.04.2015 (IV R 1/12) zu entscheiden, ob eine 

Minderheitsbeteiligung eines Kommanditisten an der Komplementär-GmbH zu 

seinem notwendigen Sonderbetriebsvermögen II bei der Kommanditgesellschaft 

gehört (vgl. auch Pressemitteilung des BFH vom 17.06.2015). 

Im Urteilsfall hatte ein Kommanditist (Kläger) seine Beteiligung an einer GmbH & 

Co. KG im Streitjahr 2001 veräußert. Die Veräußerung umfasste sowohl seinen 

Kommanditanteil als auch seinen Anteil an der Komplementär-GmbH. An beiden 

Gesellschaften war er mit jeweils 5 % beteiligt. Die Tätigkeit der nicht am Vermö-

gen der KG beteiligten Komplementär-GmbH beschränkte sich auf die Geschäfts-

führung der KG. Einen eigenen Geschäftsbetrieb unterhielt die Komplementär-

GmbH nicht. Am Gewinn der KG war die Komplementär-GmbH jedoch zu 99 % 

beteiligt. Auf den Kläger sowie einen weiteren Kommanditisten mit 95 % Kom-

manditanteil entfielen somit insgesamt lediglich 1 % Gewinns der KG entspre-

chend ihres Beteiligungsumfangs.  

Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass der auf den GmbH-Anteil entfallende 

Veräußerungsgewinn wegen der Qualifikation als Sonderbetriebsvermögen II in 

den Gewinn aus der Veräußerung des KG-Anteils einzubeziehen sei, obwohl der 

Gesellschafter seinen GmbH-Anteil als Privatvermögen behandelt hatte. Die 

Schwelle des § 17 EStG zur steuerlichen Verstrickung von im Privatvermögen 

gehaltenen Kapitalgesellschaftsanteilen hatte im Streitjahr noch bei mindestens 

10 % gelegen. Der Einspruch gegen den entsprechenden Feststellungsbescheid 

blieb ebenso erfolglos wie die anschließende Klage vor dem Finanzgericht.  

Der BFH hob jedoch nunmehr das Urteil der Vorinstanz auf und verwies die Sa-

che wegen noch fehlender Feststellungen zu den konkreten Mehrheitserforder-

nissen in der Komplementär-GmbH an das Finanzgericht zurück. Zugleich nahm 

der BFH das Urteil zum Anlass, seine bisherige Rechtsprechung zu konkretisie-

ren und den Umfang des Sonderbetriebsvermögens II einzuengen.  

Nach den nunmehr aufgestellten Grundsätzen ist die Beteiligung des Kommandi-

tisten an der Komplementär-GmbH nur dann als Sonderbetriebsvermögen II zu 

qualifizieren, wenn der grundsätzlich nicht an der Geschäftsführung beteiligte 

Kommanditist aufgrund der Beteiligung an der geschäftsführenden Komplemen-

tär-GmbH mittelbar Einfluss auf die Geschäftsführung der KG ausüben kann. Ei-

ne solche Einflussnahme komme nach Auffassung des BFH jedenfalls dann nicht 

in Betracht, wenn der Kommanditist weniger als 10 % der Geschäftsanteile der 

Komplementär-GmbH halte. Denn bei einem solchen Beteiligungsumfang könne 

der Gesellschafter wegen der Regelung des § 47 GmbHG, wonach die Gesell-

schafterbeschlüsse bei der GmbH nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

erfolge, keinen Einfluss auf die Geschäftsführung der Komplementär-GmbH 

nehmen. Damit sei auch die Möglichkeit einer indirekten Einflussnahme auf die 

Geschäftsführungstätigkeit der KG ausgeschlossen.  
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Des Weiteren widerspricht der BFH der Auffassung des Finanzgerichts, wonach 

eine hohe Gewinnbeteiligung der Komplementär-GmbH an der Mitunternehmer-

schaft – wie im Urteilsfall – dafür sprechen würde, die Geschäftsanteile der Kom-

plementär-GmbH als Sonderbetriebsvermögen II zu qualifizieren. Der BFH stellt 

hierzu fest, dass eine mittelbare Gewinnbeteiligung des Kommanditisten über die 

Komplementär-GmbH nicht dazu führen könne, eine Stärkung seiner Mitunter-

nehmerstellung zu bewirken. 

Ausdrücklich offengelassen hat der BFH schließlich die Frage, ob eine Zuord-

nung der Gesellschaftsanteile zum Sonderbetriebsvermögen II vorzunehmen sei, 

wenn die Beteiligung mindestens 10 % an der Komplementär-GmbH betrage, 

dem Minderheitsgesellschafter jedoch gewisse Minderheitenrechte zustünden, 

oder ob von einer Einflussnahme auf die Geschäftsführung der KG erst bei einer 

Beteiligung von mehr als 25 % (sog. Sperrminorität) ausgegangen werden könne. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 12.06.2015 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

C‑686/13 10.06.2015 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Art. 49 AEUV – Niederlassungsfreiheit – 
Steuerrecht – Körperschaftsteuer – Geschäftszwecken dienende Anteile – 
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats, die Gewinne von der Steuer befreien 
und dementsprechend die Abzugsfähigkeit von Verlusten ausschließen – Ver-
äußerung von an einer gebietsfremden Tochtergesellschaft gehaltenen Antei-
len durch eine gebietsansässige Gesellschaft – Aus einem Wechselkursverlust 
entstandener Verlust 

C‑386/14 11.06.2015 

Steuerrecht – Niederlassungsfreiheit – Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 90/435/EWG 
– Grenzüberschreitende Gewinnausschüttungen – Nationale Körperschafts-
teuer –  o z   b st      g      z s s h     tég  t o    s  l “  – Steuerbefrei-
ung für Erträge aus Beteiligungen – Nicht abziehbare Kosten der Beteiligung – 
Gewinnausschüttungen gebietsfremder Tochtergesellschaften 

C‑256/14 11.06.2015 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Mehrwertsteuer – Richtlinie 2006/112/EG – 
Art. 9, 73, 78 Abs. 1 Buchst. a und 79 Abs. 1 Buchst. c – Besteuerungsgrund-
lage – Einbeziehung des Betrags der von einer Gesellschaft mit Gasversor-
gungsnetzkonzession entrichteten kommunalen Abgaben auf die Inanspruch-
nahme des Untergrunds in die Besteuerungsgrundlage der Mehrwertsteuer, 
die auf die von dieser Gesellschaft an die Gasvertriebsgesellschaft erbrachte 
Dienstleistung anzuwenden ist 

C‑5/14 04.06.2015 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Art. 267 AEUV – Zwischenverfahren zur 
Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit – Prüfung der Vereinbarkeit eines nationa-
len Gesetzes sowohl mit dem Unionsrecht als auch mit der Verfassung des 
betreffenden Mitgliedstaats – Möglichkeit für ein nationales Gericht, den Ge-
richtshof mit einer Vorlage zur Vorabentscheidung zu befassen – Nationale 
Regelung, die die Erhebung einer Steuer auf Kernbrennstoff vorsieht – Richtli-
nien 2003/96/EG und 2008/118/EG – Art. 107 AEUV – Art. 93 EA, 191 EA und 
192 EA 

C‑161/14 04.06.2015 

Failure of a Member State to fulfil obligations — Common system of value 
added tax — Directive 2006/112/EC — Article 98(2) — Category (10) of Annex 
III — Reduced rate of VAT applicable to the provision, construction, renovation 
and alteration of housing, as part of a social policy — Category (10a) of Annex 
III — Reduced rate of VAT applicable to renovation and repairing of private 
dwellings, excluding materials which account for a significant part of the value 
of the service supplied — National legislation applying a reduced rate of VAT to 
s   l  s o  s  v   s o    st ll  g ‘    g -s v  g m t    ls’     s   l  s o  s  h 
materials 

C‑678/13 04.06.2015 
M  q  m  t  ’Ét t – TVA –Directive 2006/112/CE – Annexe III – Application 
 ’   t  x  é   t    T A   x éq    m  ts mé     x     m té   l   x l       t 
  x   t  s        ls    s  q ’  x   o   ts pharmaceutiques 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164929&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=375957
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164945&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=515717
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164960&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=515433
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=DE&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=164722&occ=first&dir=&cid=633300
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164731&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=125750
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164730&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=130025
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Alle am 17.06.2015 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

XI R 8/13 18.03.2015 
Zur Steuerfreiheit von Umsätzen privater Krankenhausbetreiber bis 2008  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 42/15 vom 17.6.2015 

XI R 38/13 18.03.2015 
Zur Steuerfreiheit von Umsätzen privater Krankenhausbetreiber ab 2009  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 42/15 vom 17.6.2015 

IX R 35/13 14.04.2015 

Vergütung für die Verpfändung eines GmbH-Anteils zur Sicherung eines Dar-
lehens in einer Dreieckskonstellation - Begriffe der wiederkehrenden Bezüge 
i.S. des § 22 Nr. 1 Satz 1, 1. Halbsatz EStG und der sonstigen Leistung i.S. 
des § 22 Nr. 3 EStG 

VIII R 31/10 26.11.2014 
Austrittsleistungen eines Grenzgängers aus einer schweizerischen Pensions-
kasse und Anlagestiftung  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 44/15 vom 17.6.2015 

VIII R 39/10 26.11.2014 
Vorbezug aus einer privaten schweizerischen Pensionskasse für einen Grenz-
gänger ab dem Jahr 2005  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 44/15 vom 17.6.2015 

VIII R 38/10 26.11.2014 
Kapitalabfindung einer Altersrente von einer schweizerischen Pensionskasse 
an einen Grenzgänger ab 2005  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 44/15 vom 17.6.2015 

VIII R 40/11 02.12.2014 
Austrittsleistung aus einer schweizerischen Anlagestiftung an einen inländi-
schen Grenzgänger - Zufließen von Einnahmen  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 44/15 vom 17.6.2015 

VIII R 45/12 16.12.2014 
Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten bei gerichtlich geltend gemach-
ten Schadenersatzforderungen; Berichtigung eines fehlerhaften Bilanzansatzes 
bei Wechsel der Gewinnermittlungsart 

VIII R 19/12 16.12.2014 
Behandlung der durch einen Rechtsanwalt veruntreuten Fremdgelder in der 
Einnahmenüberschussrechnung 

VIII R 44/12 24.02.2015 
Keine missbräuchliche Gestaltung bei Zahlung einer Vorabverwaltungsgebühr 
vor Einführung der Abgeltungsteuer 

IV R 3/12 26.03.2015 
Ermittlung des nach § 18 Abs. 4 Satz 2 UmwStG i.V.m. § 7 Satz 1 GewStG in 
den Gewerbeertrag einzubeziehenden Veräußerungsgewinns ohne Berück-
sichtigung eines Freibetrags nach § 16 Abs. 4 EStG 

IV R 1/12 16.04.2015 

Minderheitsbeteiligung des Kommanditisten von weniger als 10 % an der 
Komplementär-GmbH regelmäßig kein notwendiges Sonderbetriebsvermögen 
II  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 43/15 vom 17.6.2015 

III R 48/13 12.03.2015 
Erhöhte Investitionszulage für kleine und mittlere Unternehmen (KMU); Defini-
tion des Begriffes Risikokapitalgesellschaft 

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31726&pos=0&anz=83
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31723&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31727&pos=1&anz=83
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31723&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31729&pos=2&anz=83
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31730&pos=3&anz=83
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31725&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31731&pos=4&anz=83
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31725&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31732&pos=5&anz=83
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31725&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31733&pos=6&anz=83
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31725&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31734&pos=7&anz=83
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31735&pos=8&anz=83
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31736&pos=9&anz=83
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31737&pos=10&anz=83
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31738&pos=11&anz=83
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31724&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31739&pos=12&anz=83
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Alle am 17.06.2015 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

I R 68/13 29.01.2015 
Gesellschafter-Fremdfinanzierung: Anwendbarkeit des § 8a Abs. 6 KStG 2002 
a.F. auf sog. mittelbare Beteiligungserwerbe 

IX B 14/15 07.05.2015 Rüge mangelnder Sachaufklärung 

IX B 10/15 30.04.2015 
Gesonderte und einheitliche Festzustellung von Einkünften aus einem privaten 
Veräußerungsgeschäft 

I B 101/14 15.04.2015 
Mündliche Verhandlung - Ausbleiben aller Beteiligten - Kein Ruhen des Verfah-
rens bei Unzulässigkeit der Klage 

VIII B 100/14 24.04.2015 
Rüge eines Verstoßes gegen § 96 Abs. 1 FGO bei Streit um den Mittelpunkt 
i.S.d. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 3 EStG 

VI R 65/13 28.04.2015 Inhalt der Rechtsbehelfsbelehrung über Einspruch 

 

Alle bis zum 19.06.2015 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Datum 

 

Stichwort 

IV D 3 -S 
7279/13/1000
2 

17.06.2015 
Umsatzsteuer; Vordruckmuster für den Nachweis für Wiederverkäufer von 
Erdgas und/oder Elektrizität für Zwecke der Steuerschuldnerschaft des Leis-
tungsempfängers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31740&pos=13&anz=83
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31741&pos=14&anz=83
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31742&pos=15&anz=83
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31743&pos=16&anz=83
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31744&pos=17&anz=83
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31745&pos=18&anz=83
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2015-06-17-vordruckmuster-fuer-den-nachweis-fuer-wiederverkaeufer-von-erdgas-und-oder-elektrizitaet-USt-1-TH.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2015-06-17-vordruckmuster-fuer-den-nachweis-fuer-wiederverkaeufer-von-erdgas-und-oder-elektrizitaet-USt-1-TH.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2015-06-17-vordruckmuster-fuer-den-nachweis-fuer-wiederverkaeufer-von-erdgas-und-oder-elektrizitaet-USt-1-TH.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Introduction 


Europe's priority today is to promote sustainable growth and investment within a fairer 


and deeper Single Market. Europe needs a framework for fair and efficient taxation of 


corporate profits, in order to distribute the tax burden equitably, to promote sustainable 


growth and investment, to diversify funding sources of the European economy, and to 


strengthen the competitiveness of Europe's economy. 


Corporate taxation is an essential element of a fair and efficient tax system. It is an 


important source of revenue for Member States and an important factor in influencing 


companies' business decisions, for example on investments and research & development 


activities.  


The current rules for corporate taxation no longer fit the modern context. Corporate 


income is taxed at national level, but the economic environment has become more 


globalised, mobile and digital. Business models and corporate structures have become 


more complex, making it easier to shift profits. This has made it more difficult to 


determine which country is supposed to tax a multinational company's income.  


Certain companies are exploiting this situation to artificially shift profits to the lowest tax 


jurisdictions and minimise their overall tax contribution. The fact that certain profitable 


multinationals appear to pay very little tax in relation to their income, while many 


citizens are heavily impacted by fiscal adjustment efforts, has caused public discontent. 


This perceived lack of fairness threatens the social contract between governments and 


their citizens, and may even impact overall tax compliance. There is an urgent need to 


challenge such corporate tax abuse and to review corporate tax rules in order to better 


tackle aggressive tax planning.  


At the same time, other companies are still subject to double taxation of their income by 


more than one Member State.  Complex and intransparent tax rules are inefficient. They 


put smaller businesses, which are the backbone of Europe's economy, at a disadvantage. 


They create uncertainties when businesses need legal clarity to invest. Increasing the 


already high tax burden on labour hampers growth. Tax systems which favour debt over 


equity financing discourage firms from building a strong equity base and tapping capital 


markets. 


The current lack of coordination in corporate taxation between Member States creates 


obstacles for companies acting in the Single Market, as they are confronted with 28 


different tax bases of corporate taxation, creating heavy compliance costs and 


administrative burdens which are detrimental to European competitiveness. It also allows 


companies to exploit mismatches. Intense competition for mobile tax bases has created 


new opportunities for aggressive tax planners, while other companies are still facing 


double taxation.  


On 18 March, the Commission proposed a package of measures to create more 


transparency in corporate taxation in the EU. This Communication sets out a more 


comprehensive European approach to corporate taxation.  
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Challenges and Objectives 


Historical Context 


The corporate tax systems in place today were conceived to a large extent in the 


aftermath of World War I. At that time, multinational enterprises were mostly industrial 


companies, selling tangible products. Business models were largely decentralised, with 


production processes clearly divided between parent and subsidiary companies. This 


made source taxation, whereby profits are taxed where they arise, relatively simple to 


apply. To ensure the fair distribution of tax revenues between countries, while avoiding 


double taxation, transfer pricing based on the arm's length principle (ALP) was devised. 


The ALP ensured that the price of intra-group transactions matched comparable market 


prices, thereby providing a clear means of allocating profits within a multinational 


enterprise. To resolve cross-border disputes on corporate taxation, bilateral treaties were 


chosen as the preferred tool, rather than a multilateral approach.  


Overall, this international framework for corporate taxation worked well in an era of 


more limited cross-border activity and traditional business models. It was only as the 


economy evolved and trade became more globalised that cracks in the system started to 


appear.  


In the EU, the debate around corporate taxation began to emerge as early as the 1960s, as 


economic and political integration led to more cross-border activity.  Problems which 


could hamper the development of the Single Market, such as double taxation, became 


more important.  From the early 1990s, the focus was on preventing such tax obstacles, 


and the Parent-Subsidiary Directive
1
 and Interest and Royalties Directive


2
 were adopted 


for this purpose.   


For many years, the non-binding Code of Conduct for Business Taxation has been 


considered an effective tool for addressing tax competition in the Single Market. 


However, as corporate tax planning has become more sophisticated and competitive 


forces between Member States have increased, the tools for ensuring fair tax competition 


within the EU have reached their limits.  


 


Economic Context 


Harmful corporate tax competition has become a global phenomenon
3
. Differences in 


corporate taxation between countries are the driving force for corporate profit shifting.  


                                                 
1  Council Directive 90/435/EEC of 23 July 1990 on the common system of taxation applicable in the 


case of parent companies and subsidiaries of different Member States, which was repealed by Council 


Directive 2011/96/EU of 30 November 2011 


2  Council Directive 2003/49/EC of 3 June 2003 on a common system of taxation applicable to interest 


and royalty payments made between associated companies of different Member States. 


3  The global dimension, highlighted by extensive work in the OECD/G20, is documented in detail in the 


Staff Working Document.   



http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/interests_royalties/index_en.htm
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The Single Market offers unique advantages to citizens and businesses. It has increased 


welfare by lowering prices and increasing choices. It has helped businesses to access 


larger markets, tap new sources of finance and allocate their activities according to their 


economic needs. However, the co-existence of 28 different tax systems in one integrated 


market has also resulted in strong tax competition between Member States. As a 


consequence, Member States have progressively lowered their corporate tax rates, in 


order to protect their tax bases and attract foreign direct investment. Graph 1 shows that 


the general decrease in statutory tax rates is particularly strong in the euro area and in the 


EU as whole, where the principles of free movement in the Single Market allow for even 


greater mobility of tax bases and profits.  


 


Graph 1: Statutory corporate tax rates 1995-2014 


 


 


As set out in the Annual Growth Survey 2015, broadening tax bases, simplification and 


enhanced transparency can help increase the efficiency of the tax system and improve tax 


compliance as well as the fight against aggressive tax planning.
4
 Indeed most 


governments have broadened the tax base to at least partly compensate for the lower 


rates, but a number of them offer targeted regimes or rulings that provide considerably 


lower rates for certain types of income or companies.  Also, the majority of corporate 


income tax systems favour debt over equity, by allowing the deductibility of interest 


payments while not granting similar treatment to equity. This may lead to an excessive 


reliance on debt by business which could restrain investments. 


Even though corporate tax rates have fallen, company taxation continues to be an 


important source of revenue for every Member State. In 2012, on average 6.5% of tax 


revenue was collected from corporations in the EU-27 (2.6% of GDP).  


 


 


 


                                                 
4  COM(2014) 902 final of 28.11.2014, p. 15. 
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Graph 2: CIT in per cent of total tax revenue, EU-27 


 


Despite the stability in corporate revenue, many factors suggest that corporate tax 


revenues should instead have increased over time. First, policies to broaden the tax base 


have partly offset the impact of lower rates. Second, incorporation has increased in recent 


years and this has increased the overall base. Lastly, relatively low interest rates in recent 


years have limited the interest deductibility from the corporate tax base which has also 


had a base broadening effect. These effects do not only explain the stability of tax 


revenues, they indeed raise the question why the share of corporate taxes in total revenue 


has not increased over time.  This may be due to the fact that certain companies pay far 


less than the statutory tax rate, including by engaging in aggressive tax planning.  


To offset the impact of lower corporate tax rates and corporate tax avoidance, some 


governments have also increased the tax burden on less mobile companies and on labour. 


This undermines the efficiency and growth-friendliness of their tax systems. The 


increased tax burden on labour creates disincentives to work and to create employment. 


The higher tax burden on less mobile companies raises their cost of capital and reduces 


their capacity to invest. Furthermore, businesses which cannot, or will not, engage in 


aggressive tax planning also suffer competitive disadvantages compared to those who do. 


SMEs are particularly affected in this respect.   


Beyond revenue considerations, there is a need to consider the macroeconomic 


implications of the current diversity in Member States' corporate tax systems for a 


currency union, and how taxation should fit into the deeper economic and financial 


integration of the Union and the euro area.   


Politically, governments are faced with a dual challenge when it comes to corporate 


taxation. On one hand, there is strong public demand for greater fairness in taxation. On 


the other hand, Member States are under intense pressure to create corporate tax systems 


that are attractive to multinational investors and internationally competitive. As a result, 


countries continue to stretch the boundaries of what is considered to be acceptable in tax 


competition, despite EU and OECD/G20 attempts to tackle harmful tax regimes.  


While fair tax competition is often considered as a means to encourage investor-friendly 


tax regimes, tax systems must also secure sustainable revenues, in a fair and efficient 


way. The legitimacy of tax competition is weakening, if such competition is abused for 


corporate tax avoidance, fragments the Single Market and prevents fair and efficient 


taxation.   
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A new approach is therefore needed to ensure that corporate taxation can be growth-


friendly, fair and transparent. To this end, the corporate tax framework in the EU needs 


to be significantly reviewed. There is a strong case for reforming the corporate tax 


framework in Europe and reviewing how national tax systems interact.  


EU approach in a global context 


A review of the corporate tax framework within the EU will also provide the foundation 


for a more coherent and competitive EU approach in the global context.     


Internationally, the OECD is working on the Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) 


project to close loopholes that facilitate avoidance, and to find solutions to today's tax 


challenges, including those raised by the digital economy. The EU can build on these 


international reforms, and it must consider how best to integrate the results of the BEPS 


project at EU level
5
.   


Certain factors which are unique to the EU need to be taken into account in developing 


effective solutions. These include the unique elements of the Single Market and the 


single currency area. The Treaties require that the fundamental freedoms – including the 


freedom of establishment – be respected. Reforms must therefore be tailored for the EU 


context and fix inconsistencies on an EU-wide basis. In this respect, the EU has the 


advantage of being able to introduce legislation.  


A common EU approach will reinforce the Single Market as a whole and protect it from 


base erosion. EU solutions to implement the OECD BEPS measures and additional anti-


avoidance initiatives should maintain a strong focus on preventing profits generated in 


the EU from being shifted elsewhere without being taxed anywhere in the EU.  


Objectives 


A new approach to corporate taxation is needed in the EU, to meet the goal of fairer and 


more efficient taxation and to effectively tackle corporate tax avoidance. This approach 


should be driven by the following objectives:  


1. Re-establishing the link between taxation and where economic activity takes place. 


2. Ensuring that Member States can correctly value corporate activity in their 


jurisdiction. 


3. Creating a competitive and growth-friendly corporate tax environment for the EU, 


resulting in a more resilient corporate sector, in line with the recommendations in the 


European Semester. 


4. Protecting the Single Market and securing a strong EU approach to external corporate 


tax issues, including measures to implement OECD BEPS, to deal with non-


cooperative tax jurisdictions and to increase tax transparency. 


                                                 
5  See Annex 4 in the Staff Working Document, regarding links with the OECD BEPS project.   
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The 5 key areas for Action  


 


This Action Plan sets out a series of measures to meet the above objectives. They focus 


on areas where EU action would be the most effective way to address corporate tax 


challenges and to target particular types of abuse. This includes addressing mechanisms 


identified within the EU and globally as those most likely to facilitate aggressive tax 


planning, such as transfer pricing, patent boxes and debt.
6
 Taken together, these measures 


offer a more coordinated corporate tax environment within the EU, leading to fairer 


taxation, more stable revenues and a better environment for businesses. They would also 


allow for a more cohesive EU approach in relation to third countries.  


 


1. CCCTB: A HOLISTIC SOLUTION TO PROFIT SHIFTING  


The Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB), proposed by the Commission 


in 2011, could be an extremely effective tool for meeting the objectives of fairer and 


more efficient taxation.  


The CCCTB would greatly improve the environment for businesses in the EU. It is one 


of the Commission's REFIT initiatives, aimed at reducing administrative burdens and 


simplifying the Single Market for businesses. The CCCTB would reduce the 


complexities and compliance costs for cross-border companies, who would only have to 


follow one set of rules when computing their taxable income, rather than face up to 28 


different systems. In addition, consolidation offers groups the significant advantage of 


being able to offset losses in one Member State against profits in another.  


At the same time, the CCCTB could be highly effective in tackling profit shifting and 


corporate tax abuse in the EU. The common base would eliminate mismatches between 


national systems which aggressive tax planners often exploit, and remove the possibility 


of using preferential regimes for profit shifting. The possibility to manipulate transfer 


pricing would be removed, as intra-group transactions would be ignored and the 


consolidated group profit figure shared by a formula. The CCCTB could also be a useful 


instrument to address the debt bias. Moreover, the common base would introduce 


complete transparency on the effective tax rate of each jurisdiction, thereby reducing the 


scope for harmful tax competition.  


In addition, the CCCTB would allow Member States to implement a common approach 


vis-à-vis third countries and defend the Single Market against aggressive tax planning. 


For example, Member States would have a unified response to controlled foreign 


companies, to prevent profits from being shifted to non-cooperative tax jurisdictions.  


Given the benefits that the CCCTB can offer, and taking into account the comments of 


Member States, businesses and other stakeholders, the Commission has decided to re-


launch the CCCTB. The aim is to strengthen the CCCTB so that it addresses the current 


challenges in corporate taxation. The key changes will be:  


 


                                                 
6  See Annex 4 in the Staff Working Document, identifying links between the actions and ongoing 


OECD work in the BEPS project.   
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1.1. Making the CCCTB mandatory  


The existing proposal is for an optional CCCTB. This would limit its effectiveness as a 


tool for preventing profit shifting, as multinational enterprises that minimise their taxable 


profits through aggressive tax planning would be unlikely to opt in to the CCCTB. The 


Commission will therefore work on a proposal to make the CCCTB compulsory, at least 


for multinational enterprises. 


 


1.2. Developing a staged approach to implementing the CCCTB 


The CCCTB is a very ambitious initiative. Discussions in the Council have shown that it 


will not be adopted in one piece. Difficult debate on the more complex aspects is holding 


back potential progress on other important elements of the proposal. Therefore, the 


Commission is advocating a step-by-step approach to agreeing on the different elements 


of the CCCTB. 


Consolidation has been the most difficult aspect in Member States' negotiations on the 


CCCTB. Therefore, the Commission will propose that work on consolidation is 


postponed until after the common base has been agreed and implemented.  


The primary focus should be on securing the common tax base. The Commission will 


review the elements in the proposed base, to reflect Member States' discussions so far 


and to ensure it contributes to the growth and jobs agenda in the EU.  In particular, the 


Commission will consider whether the beneficial treatment of Research and 


Development expenses in the current proposal should be further developed and whether 


to address the corporate debt equity bias in order to strengthen the capital markets union.  


The Commission will present a new legislative proposal next year, adjusting the base 


accordingly, introducing the mandatory element and providing for a staged approach to 


the CCCTB. This would include an element of cross border loss relief initially, until 


consolidation is re-introduced at a later stage.  


 


2. ENSURING EFFECTIVE TAXATION WHERE PROFITS ARE 


GENERATED  


Companies that benefit from the Single Market and generate profits there should pay tax 


on those profits within the EU, at the place of activity. However, certain companies 


exploit mismatches in national tax provisions to shift profits. They shift profits from 


where they are generated to Member States offering low tax rates and preferential 


regimes, and out to third countries, with no link to where the value is created. Based on 


existing corporate tax legislation
7
, one Member State may be prevented from taxing 


corporate revenue when it is moved to another Member State. As a result, there is 


evidence that certain multinational enterprises pay an extremely low level of effective 


taxation (or no tax at all) at the place of actual economic activity, even if they generate 


significant profits there.  


                                                 
7  Parent-Subsidiary Directive and Interest and Royalties Directive 
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There has been a growing demand from the European Parliament, Member States and 


stakeholders to address this issue and ensure that profits generated in the EU are taxed at 


the place where the actual activities take place. This echoes on-going discussions at 


international level in the context of the OECD BEPS project.  


2.1. Bringing taxation closer to where profits are generated and ensuring 


effective taxation of profits 


A fully-fledged CCCTB would make a major difference in reinforcing the link between 


taxation and where profits are generated. While the new proposal is being prepared, work 


must continue in the framework of the proposal currently on the table of the Council on 


some international aspects of the common base which are linked to the BEPS project. For 


example, this would include adjusting the definition of "permanent establishment" so that 


companies cannot artificially avoid having a taxable presence in Member States in which 


they have economic activity
8
, and improving the Controlled Foreign Corporation rules


9
, 


which ensure that profits parked in low or no tax countries are effectively taxed. 


Consensus on these elements should be achieved in the Council within 12 months, and 


should be made legally binding before an agreement is reached on the revised CCCTB. 


This will ensure a coherent EU approach to implementing the new international standards 


arising from the OECD BEPS project, providing consistency for businesses and 


preventing a fragmented approach in the Single Market.  


In addition, there are a number of other measures which can also be pursued to re-


establish the link between taxation and economic activity, in order to ensure fairer 


taxation in the EU. The Commission will consider how to ensure effective taxation of 


profits, while taking into account the need for a competitive and growth-friendly 


corporate tax environment. 


The Commission will explore concrete measures to ensure that these objectives are 


achieved, starting, for example, within the Code of Conduct for Business Taxation. The 


Commission recommends that the Code criteria be modified so that the Group can give 


high priority to ensuring effective taxation. 


The Commission will also consider how to ensure that EU corporate tax legislation 


aimed at preventing double taxation does not inadvertently lead to double non-taxation. 


The ongoing recast of the Interest and Royalties Directive is the earliest opportunity for 


the Council to action. It should amend the legislation so that Member States are not 


required to give beneficial treatment to interest and royalty payments if there is no 


effective taxation elsewhere in the EU. Based on the outcome of this negotiation, and as a 


second step, the Commission could align the Parent Subsidiary Directive with the recast 


Interest and Royalties Directive. 


The ultimate effect of any such measures should be to safeguard Member States' rights to 


tax revenues generated in the Single Market and reduce the capacity of certain companies 


to escape taxation altogether.  


                                                 
8   Changes to the definition of Permanent Establishment (PE) are being developed at international level, 


to prevent the artificial avoidance of PE status in relation to BEPS, including through the use of 


commissionaire arrangements and the specific activity exemptions.  


9  Internationally, work is underway to address BEPS using controlled foreign company (CFC) rules. 


Many countries already have CFC rules, but these rules do not always counter BEPS in a 


comprehensive manner. 
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2.2. Improving the Transfer Pricing framework in the EU 


Transfer pricing rules are aimed at ensuring that the price of intra-group transactions 


matches a comparable market price and that profits are fairly divided between 


jurisdictions in which a multinational enterprise operates. However, it is clear that the 


current transfer pricing system no longer works effectively in the modern economy. Both 


businesses and tax administrations find the current system complex. Furthermore, the 


system can be manipulated by businesses to shift profits to low or no tax jurisdictions.  


The OECD BEPS project is bringing forward guidelines intended to bring the Transfer 


Pricing outcomes in line with value creation.  These guidelines will be fairly broad, 


however, to reflect the needs of the wider OECD/G20 membership.  


Therefore, the Commission will begin work with Member States and businesses to build 


on these rules and develop coordinated and more concrete implementation within the EU, 


reflecting the economic reality of the Single Market. For example, recent OECD and EU 


proposals aiming at increasing transparency will provide new information which could 


help tax administrations identify intragroup transactions which require further 


investigation. The Commission could provide guidance and propose specific tools on 


how this information could be best used by tax administrations. 


2.3. Linking preferential regimes to where value is generated 


Certain preferential tax regimes are perceived to facilitate tax avoidance rather than 


genuinely encouraging the economic activities for which the tax benefit is offered. For 


example, a company may locate its intellectual property in a different country to its real 


R&D activities, in order to avail of the preferential tax treatment, in particular patent 


boxes.   


In 2014 the Code of Conduct for Business Taxation Group agreed that, in order to 


address this problem, preferential regimes, such as patent boxes, should be based on the 


"modified nexus approach
10


". This means that there must be a direct link between the tax 


benefits and the underlying research and development activities.  


The Commission will continue to provide guidance to Member States on how to 


implement patent box regimes in line with the new approach so as to ensure that they are 


not harmful, and will carefully monitor this implementation. If, within 12 months, the 


Commission finds that Member States are not applying this new approach consistently, it 


will prepare binding legislative measures to ensure its proper implementation. 


 


3. ADDITIONAL MEASURES FOR A BETTER TAX ENVIRONMENT FOR 


BUSINESS 


Any review of the corporate tax framework in the EU must have a firm focus on creating 


an environment which encourages business and fosters growth and jobs in the Single 


Market. As outlined above, unfettered tax competition which facilitates aggressive tax 


planning by certain companies creates competitive distortions for businesses, hampers 


growth-friendly taxation and fragments the Single Market.  


                                                 
10  http://www.oecd.org/ctp/beps-action-5-agreement-on-modified-nexus-approach-for-ip-regimes.pdf  



http://www.oecd.org/ctp/beps-action-5-agreement-on-modified-nexus-approach-for-ip-regimes.pdf
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In order to create a more favourable business environment in the EU, there must be 


greater coordination between Member States on tax policy, along with measures to 


reduce administrative burden, compliance costs and tax obstacles in the Single Market.  


A number of the measures set out in this Action Plan contribute to this goal. Revising 


Transfer Pricing or Permanent Establishment rules to better reflect modern business 


realities, for example, may bring practical benefits for cross-border companies in the EU.  


The CCCTB, as proposed by the Commission, would be a major step towards a better tax 


environment for businesses. However, if consolidation is to be delayed in the first phase 


of the new approach to CCCTB, other initiatives should enhance the EU's tax 


environment for companies and investors. The Commission intends to proceed with two 


important new initiatives in this respect.  


 


3.1. Enabling cross border loss offset 


The Commission will propose that, until full CCCTB consolidation is introduced, group 


entities should be able to offset profits and losses they make in different Member States. 


This would remove a major tax obstacle in the Single Market for businesses, by allowing 


them temporary cross-border loss relief so that they pay tax on their net profits in the EU. 


To ensure that one Member State does not definitively carry the burden of losses incurred 


in another Member State, there would be a mechanism to recapture these losses once the 


group entity is profit-making again. The Commission plans to include this initiative as 


one of the stages in its revised proposal on the CCCTB.  


 


3.2. Improving double taxation dispute resolution mechanisms   


Double taxation occurs when different Member States tax the same income. This can be a 


serious tax obstacle for businesses operating in more than one Member State, creating 


unnecessary costs and administrative burdens for businesses. Double taxation in the 


Single Market has a negative impact on cross border investment and leads to economic 


distortions and inefficiencies. The common base in the CCCTB proposal would eliminate 


the risk of double taxation in the EU. However, until this is agreed, other solutions are 


needed.  


Most Member States have bilateral tax treaties with each other to relieve double taxation 


when it occurs, and there are procedures to resolve disputes when they occur. However, 


these procedures are long, costly and do not always result in an agreement.
11


 The 


multilateral Arbitration Convention, agreed between Member States to solve disputes 


between Member States, provides some relief. The Arbitration Convention's scope is 


limited to transfer pricing disputes, and there is no recourse to appeal the interpretation of 


the rules.  


                                                 
11  For example, see responses to the public consultation on Double Tax Conventions and the Internal 


Market  http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_04_doubletax_en.htm 


 



http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_04_doubletax_en.htm
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In order to create greater certainty for companies, the Commission will propose 


improvements to the current mechanisms to resolve double taxation disputes in the EU, 


by summer 2016. The aim is to create a coordinated EU approach to dispute resolution, 


with clearer rules and more stringent timelines, building on the systems already in place. 


This work will review whether the scope of the Arbitration Convention should be 


extended within the Union and whether turning it into an EU instrument would be more 


efficient in improving the functioning of the Single Market.    


 


4. FURTHER PROGRESS ON TAX TRANSPARENCY  


Transparency is a crucial element in securing fairer taxation, both in the EU and 


internationally. It is important for tackling tax abuse and ensuring that taxation reflects 


where economic activity takes place. The Commission has given high priority to 


improving tax transparency in the Single Market, and has already put forward a number 


of important initiatives to this end. In particular, the proposal for the automatic exchange 


of information on cross border tax rulings, presented in March 2015, will ensure greater 


openness and cooperation between tax authorities and help governments to better protect 


their tax bases. Member States should quickly adopt this proposal, so that it can be 


implemented by 1 January 2016 as foreseen.  


Meanwhile, the Commission has identified other measures which should be taken 


forward to further boost transparency, both in the EU and in relation to third countries. 


These include a common approach to non-cooperative tax jurisdictions, as well as 


proceeding on impact assessment work on further options.   


Furthermore, the Commission is working with other international partners to promote 


transparency, including through the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). 


It also stresses the importance of the implementation of the BEPS Action Plan. These 


initiatives must foster a level playing field for the taxation of multinational corporations, 


including in developing countries, as we are determined to tackle tax evasion and 


avoidance globally.   


 


4.1. Ensuring a more common approach to third country non-cooperative tax 


jurisdictions   


In 2012, the Commission issued Recommendations
12


 on measures to tackle aggressive 


tax planning and encourage third countries to apply minimum standards of good 


governance in tax matters, and committed to report on their application within three 


years. The aim was to build a common approach to identifying and dealing with non-


cooperative tax jurisdictions, which would create a strong EU stance against them. The 


implementation of these Recommendations has been monitored through the Platform on 


Tax Good Governance, which was set up for that purpose. On that basis, further 


measures have been identified to tackle aggressive tax planning and to strengthen the EU 


approach in tackling non-cooperative tax jurisdictions.   


                                                 
12  C(2012)8806 and C(2012)8805 
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As an immediate first step, the Commission has published an EU-wide list of third 


country non-cooperative tax jurisdictions, compiled from Member States' independent 


national blacklists which were discussed in the December 2014 Platform on Good Tax 


Governance.  Those jurisdictions included on the EU-wide list were identified by at least 


10 Member States. The list, published on the Commission's website
13


, offers Member 


States a transparent tool to compare their national lists and adjust their respective 


approaches to non-cooperative tax jurisdictions as necessary. Going forward, the 


Commission will amend this list on a periodic basis to reflect changes to Member States' 


own national lists. 


Further work in screening third countries for compliance with tax good governance 


standards should be performed on the basis of this list. The Code of Conduct for Business 


Taxation Group would be the most appropriate forum to do this, based on its previous 


experience in this field
14


. The screening should start with the countries that appear most 


frequently on Member States' lists of non-cooperative jurisdictions, as listed in the Annex 


to this Action Plan, with a view to assisting them in improving their good governance 


standards. The Commission is ready to support Member States in this work, which 


should be completed within 24 months.  


As a second step, the Commission is willing to coordinate possible counter-measures 


towards non-cooperative tax jurisdictions to address situations of non-compliance with 


good governance principle in tax matters. 


4.2. Proceeding with work on corporate tax transparency, such as country-by-


country reporting options   


As announced in the March 2015 Tax Transparency Package, the Commission is 


assessing whether additional disclosure obligations of certain corporate tax information 


should be introduced. Together with this Action Plan, the Commission is launching a 


public consultation
15


 on various possible options, which will feed into the impact 


assessment work that will be concluded at the latest in the first quarter of 2016.  


5. EU TOOLS FOR COORDINATION 


Cooperation between Member States is an essential element in tackling tax avoidance 


and aggressive tax planning.  EU legislation provides for administrative cooperation 


between Member States' tax authorities, and sets out a series of instruments to help them 


to cooperate in collecting their due revenues.  The Commission believes that the effective 


use of these instruments is currently sub-optimal, and that Member States could gain 


advantage from their better exploitation. 


There are also a number of different groups that discuss EU taxation issues. These are 


important tools for ensuring cooperation, coordination and information exchange 


between Member States and for consulting with various stakeholders on key issues. Two 


                                                 
13  http://ec-europa-


eu/taxation_customs/taxation/gen_info/good_governance_matters/lists_of_countries/index_en.htm 


14 The European Commission successfully concluded a dialogue on company tax issues with Switzerland 


which initiated the removal of five CH tax regimes which were considered harmful. A similar dialogue 


is currently ongoing with Liechtenstein and Mauritius. 


15  https://ec.europa.eu/eusurvey/further-corporate-tax-transparency-2015/management/test 



http://wcmcom-ec-europa-eu-wip.wcm3vue.cec.eu.int:8080/taxation_customs/taxation/gen_info/good_governance_matters/lists_of_countries/index_en.htm

http://wcmcom-ec-europa-eu-wip.wcm3vue.cec.eu.int:8080/taxation_customs/taxation/gen_info/good_governance_matters/lists_of_countries/index_en.htm

https://ec.europa.eu/eusurvey/further-corporate-tax-transparency-2015/management/test
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groups in particular, the Code of Conduct for Business Taxation Group and the Platform 


on Tax Good Governance, have played an important role in EU tax policy. However, 


they now need to be reviewed to ensure that they make a positive and effective 


contribution in the future.  


5.1. Improving Member States' coordination on tax audits 


The Directive on Administrative Cooperation provides for cooperation between Member 


States on tax inspections and audits, and encourages the exchange of best practices 


between tax authorities. These instruments are not yet being used to full effect however, 


and the divergent national approaches to auditing corporations contrast with the highly 


organised tax planning techniques of certain companies. The Commission will therefore 


promote greater cooperation between Member States in this area. It will launch a 


discussion with Member States, within the Platform on Tax Good Governance, to 


determine how a more strategic approach to controlling and auditing cross-border 


companies can be taken forward.  


5.2. Reforming the Code of Conduct for Business Taxation and the Platform on 


Tax Good Governance 


The Code of Conduct for Business Taxation Group is composed of Member State 


representatives to deal with harmful tax competition in the EU, in a non-binding way, on 


the basis of peer pressure. A number of Member States and stakeholders have supported 


the idea of extending the mandate of the Code and changing the working methods of this 


Group, to enable it to react more efficiently to cases of harmful tax competition. The 


Group should also provide guidance on how to implement non-legislative EU measures 


against corporate tax avoidance. The Commission will make a proposal to introduce 


these reforms in the Code of Conduct for Business Taxation, in close consultation with 


Member States.   


The Platform on Tax Good Governance is a forum for Member States, businesses and 


NGOs to consult on tax policy issues, and to review progress on a range of measures, 


including the 2012 Action Plan on tax fraud and evasion. Its work has been very useful to 


date. The Commission has decided to prolong the mandate of the Platform, which was 


due to expire in 2016. It also has expanded the scope of the Platform and enhanced its 


working methods. As such, the Platform can help to deliver on the new Action Plan, 


facilitate discussions on Member States' tax rulings in light of the proposed new 


information exchange rules, and provide feedback on new anti-avoidance initiatives. 


 


Conclusion  


This Action Plan provides the foundation on which to build a fairer, growth-friendly 


corporate tax framework for EU. Measures proposed will contribute to achieving revenue 


stability, a stronger Single Market, greater corporate resilience and efficiency and a fair 


and level-playing field for businesses. 


 


This Action Plan has identified the core areas of work for the immediate, medium and 


long-term future. The harmonisation of corporate tax rates is not part of this agenda. The 


aim is to coordinate Member States tax systems so that they can better combat aggressive 


tax planning.  
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In the short term, some issues related to base erosion and profit shifting can usefully be 


discussed. The issue of effective taxation of profits in the Single Market also needs to be 


addressed. The Commission would urge the current and upcoming Presidencies to 


concentrate their efforts on making progress on these issues in the context of existing 


legislative proposals and by reforming the Code of Conduct for Business Taxation. The 


Commission expects good results to be achieved in the EU over the next 18 months, 


following the BEPS agenda.  


 


In the medium to long term, the revised CCCTB proposal will offer a strong tool to 


establish fair, predictable and efficient corporate taxation in the EU, including the final 


objective of consolidation. This will only materialise if Member States are committed 


and invest sufficiently in the new proposal. Strong political commitment will be 


necessary to achieve successful results on a post-BEPS corporate tax agenda for the EU. 


 


This Action Plan will be the basis for Commission work on corporate tax policy over the 


next years. Work will evolve to take account of the input of the European Parliament, 


contributions of other EU institutions and stakeholders, and outcomes of the OECD 


BEPS initiative. The Commission will keep progress under review. 


 


Ultimately, the key to reforming corporate taxation in the EU, to make it fairer and more 


efficient, is in the hands of the Member States. Member States need to overcome their 


differences for the sake of fairness, competitiveness and efficiency. It is therefore time to 


move forward. 
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Fragen und Antworten zum Aktionsplan für eine faire und effiziente
Unternehmensbesteuerung in der EU
 
Brüssel, 17 Juni 2015 


Europäische Kommission - Factsheet


Warum hat die Kommission einen Aktionsplan zur Verbesserung der
Unternehmensbesteuerung in der EU ausgearbeitet?
Die Unternehmensbesteuerung in der EU muss grundlegend reformiert werden. Die heutigen Systeme
der Unternehmensbesteuerung in den EU-Mitgliedstaaten gehen auf die 1930er Jahre zurück, als es
weniger grenzüberschreitenden Handel gab, die Geschäftsmodelle einfacher waren und es sich bei den
vertriebenen Produkten zumeist um materielle Güter handelte. Wenn sich die Wirtschaftswelt
verändert, darf das Steuersystem nicht dahinter zurückbleiben. Die geltenden Steuervorschriften
bieten Unternehmen die Möglichkeit, sich durch ausgeklügelte Steuerplanung der Besteuerung zu
entziehen. Einige Unternehmen erwirtschaften gegenwärtig große Gewinne im Binnenmarkt, zahlen
aber in der EU wenig oder überhaupt keine Steuern. Das Steuersystem ist veraltet und ineffizient. Es
ist für ein globalisiertes, digitales und mobiles Wirtschaftsumfeld nicht mehr geeignet.


Durch Steuervermeidung entgehen den Mitgliedstaaten beträchtliche Einnahmen, was zu einer höheren
steuerlichen Belastung für Bürger und ortsgebundene Unternehmen sowie zu
Wettbewerbsverzerrungen zulasten derjenigen Unternehmen führt, die ihre Gewinne ordnungsgemäß
versteuern.


Außerdem unterminieren derartige Praktiken das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit der EU. In
dem Versuch, Unternehmen anzulocken bzw. die Unternehmensgewinne in ihrem Hoheitsgebiet zu
halten, liefern sich die Mitgliedstaaten einen harten Wettbewerb. Dabei nehmen sie einander oftmals
die Möglichkeit, die ihnen zustehenden Einnahmen zu erheben oder eine wachstumsfreundliche
Besteuerung zu entwickeln. Einseitige, unkoordinierte Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten zum Schutz
ihrer Steuerbasis vor Missbrauch ergreifen, behindern die Unternehmen im Binnenmarkt und führen zu
Rechtsstreitigkeiten. Die fehlende Koordination bei der Unternehmensbesteuerung bringt nicht zuletzt
Rechtsunsicherheit, zusätzlichen Verwaltungsaufwand und Erfüllungskosten für Unternehmen und
Investoren mit sich, was dem angestrebten Ziel eines robusteren und wettbewerbsfähigeren
Binnenmarkts entgegensteht.


Der Aktionsplan enthält daher eine Reihe kurz-, mittel- und langfristiger Maßnahmen für eine
gerechtere, effizientere und wachstumsfreundlichere Gestaltung der Unternehmensbesteuerung in der
EU.


 
Welche Ziele werden mit dem Aktionsplan verfolgt?
Der Aktionsplan soll zur Entwicklung eines neuen Konzepts der Unternehmensbesteuerung in der EU
beitragen, das missbräuchlicher Steuergestaltung entgegenwirkt, nachhaltige Einnahmen gewährleistet
und das Geschäftsumfeld im Binnenmarkt verbessert.


Im Einzelnen sieht das Konzept folgende Grundregeln vor:


Unternehmen müssen dort Steuern entrichten, wo sie Gewinne erwirtschaften.-


Die Besteuerung sollte wachstumsorientierter gestaltet werden und darf nicht durch Wettbewerb
um mobile Besteuerungsgrundlagen beeinträchtigt werden.


-


Steuervergünstigungen eines Landes dürfen nicht zu Steuerverlusten für andere Länder führen.-


Steuerehrliche Unternehmen dürfen nicht durch steuervermeidende Wettbewerber verdrängt
werden.


-


Drittländer dürfen nicht die Möglichkeit haben, Unternehmen dazu zu bringen, ihre Gewinne aus
der EU zu transferieren.


-


Um dies zu erreichen, müssen die Unternehmenssteuervorschriften den modernen Gegebenheiten
angepasst und die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten in diesem Bereich deutlich verstärkt werden.


 







Wie lauten die wichtigsten Punkte des Aktionsplans?
Der Aktionsplan sieht fünf Schlüsselbereiche für Maßnahmen vor, die zusammengenommen den
Rahmen für die Unternehmensbesteuerung in der EU grundlegend verbessern würden. Die fünf
Aktionsschwerpunkte sind:


1. Neuauflage des Vorschlags für eine gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage
Die Kommission führt in ihrem Aktionsplan aus, wie sie ihren Vorschlag zur Einführung einer
gemeinsamen konsolidierten Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB) mit einigen
Änderungen zur Berücksichtigung der gegenwärtigen Prioritäten im Bereich der
Unternehmensbesteuerung reaktivieren will. Die GKKB, die die Kommission 2011 vorgeschlagen hatte,
bietet eine umfassende Lösung für die Reform der Unternehmensbesteuerung. Damals scheiterten die
Verhandlungen zwischen den Mitgliedstaaten über dieses Projekt jedoch sowohl am Umfang des
Projekts als auch an seinem Anspruch. In Anbetracht der großen Vorteile, die die GKKB bietet, besteht
indes ein eindeutiges Interesse an einer Wiederaufnahme des Vorhabens. Die Arbeiten an einem neuen
Vorschlag zur schrittweisen Einführung einer verbindlichen GKKB sollen umgehend aufgenommen
werden.


2. Eine gerechte Besteuerung am Ort der Wertschöpfung
Die Verbindung zwischen dem Ort der Besteuerung und dem Tätigkeitsort soll wiedergestellt werden.
Hierzu müssen die Möglichkeiten für Gewinnverlagerungen unterbunden und die Vorschriften, wann
und wo ein Unternehmen besteuert werden sollte, überarbeitet werden. Die Kommission wird
gemeinsam mit den Mitgliedstaaten erörtern, durch welche Maßnahmen sichergestellt werden kann,
dass in der EU tätige Unternehmen auch effektiv in der EU besteuert werden. Außerdem sollen das
Verrechnungspreissystem verbessert, strengere Beschränkungen für Steuervergünstigungen eingeführt
und die Vorschriften zum Schutz der nationalen Steuerbasis harmonisiert werden.


3. Bessere Rahmenbedingungen für Unternehmen
Die Unternehmensbesteuerung kann Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in der EU fördern, wenn sie
die Stabilität und Rechtssicherheit bietet und administrativ so einfach umzusetzen ist, wie dies
Investoren und Unternehmen wünschen. Der Aktionsplan umfasst Maßnahmen, mit denen die
gegenwärtig für Unternehmen im Binnenmarkt bestehenden steuerlichen Hindernisse beseitigt werden
sollen und die eine EU-weite Tätigkeit für Unternehmen einfacher und attraktiver machen würden.


4. Mehr Transparenz
Die Kommission räumt der Erhöhung der Steuertransparenz in der EU eine hohe Priorität ein, da sie
wichtig ist, um eine gerechtere Besteuerung gewährleisten und Missbrauch besser bekämpfen zu
können. Im März 2015 hat die Kommission als ersten Schritt zur Verbesserung des EU-Rahmens für die
Unternehmensbesteuerung ein weitreichendes Maßnahmenpaket zur Steuertransparenz vorgelegt. Im
Aktionsplan werden die nächsten Schritte zur Verbesserung der Steuertransparenz innerhalb der EU
und gegenüber Drittländern skizziert. Dazu gehört eine gemeinsame Vorgehensweise gegenüber
nichtkooperativen Staaten, ausgehend von einer gemeinsamen Liste der als solche einzustufenden
Länder.


Außerdem ist im Rahmen der laufenden Untersuchungen darüber, ob die Unternehmen bestimmte
steuerliche Informationen, beispielsweise im Wege einer länderbezogenen Berichterstattung,
offenlegen sollten, eine öffentliche Konsultation zur Steuertransparenz vorgesehen.


5. Bessere Koordination
Eine gute Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten ist von wesentlicher Bedeutung, um
missbräuchliche Steuergestaltungspraktiken zu unterbinden. Im Aktionsplan wird ausgeführt, wie die
derzeitigen Kooperationsinstrumente verbessert werden könnten und auf welche Weise sich die Arbeit
bestehender Gruppen effizienter gestalten ließe. Zusammen mit dem Aktionsplan hat die Kommission
einen Beschluss erlassen, der darauf abzielt, die Arbeit der Plattform für verantwortungsvolles Handeln
im Steuerwesen, die sich aus Steuerbehörden, Unternehmen und der Zivilgesellschaft der Europäischen
Union zusammensetzt, auszuweiten.Vorgeschlagen wird auch eine Reform der Gruppe
„Verhaltenskodex“, die gegen schädlichen Steuerwettbewerb in der EU vorgeht (siehe gesonderten
Abschnitt zu diesem Thema).


 
Inwieweit steht der Aktionsplan mit den internationalen Bemühungen zur Bekämpfung von
Steuererosion und Gewinnverlagerung im Einklang?
Die im Aktionsplan vorgesehenen Maßnahmen stehen weitestgehend mit den internationalen Reformen
zur Bekämpfung von Steuererosion und Gewinnverlagerung („BEPS-Reformen“) im Einklang, sind



http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4610_de.htm
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http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/good_governance_matters/platform/index_de.htm
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jedoch so gestaltet, dass sie den besonderen Schwierigkeiten und Bedürfnissen der EU Rechnung
tragen. Die EU setzt sich nachdrücklich für das BEPS-Projekt ein, in dessen Rahmen internationale
Lösungen zur Unterbindung der Verlagerung von Unternehmensgewinnen erarbeitet werden. Außerdem
wird die EU in erheblichem Maße von dem verbesserten weltweiten Rahmen für die
Unternehmensbesteuerung profitieren.


Es muss jedoch sichergestellt werden, dass alle Mitgliedstaaten diese internationalen Reformen auf
kohärente Weise umsetzen. Es bedarf eines gemeinsamen EU-Konzepts zur Reform der
Unternehmensbesteuerung, um zu vermeiden, dass der Binnenmarkt durch 28 verschiedene
Vorgehensweisen beeinträchtigt wird. Die EU weist mit den vertraglich verankerten Grundfreiheiten,
einem Binnenmarkt, dem Euro und einer verbindlichen Gesetzgebung einzigartige Merkmale auf, die
maßgeschneiderte Maßnahmen erforderlich machen.


 


I) Neuauflage des Vorschlags für eine gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage (GKKB)
 
Warum hat die Kommission beschlossen, den GKKB-Vorschlag wiederaufzunehmen?
Die Einführung der GKKB böte eine Gesamtlösung für die derzeitigen Probleme im Bereich der
Unternehmensbesteuerung in der EU. Sie würde die Rahmenbedingungen für Unternehmen im
Binnenmarkt deutlich verbessern, da diese einfacher und kostengünstiger in anderen Mitgliedstaaten
tätig werden könnten. Gleichzeitig wäre sie ein kraftvoller Hebel gegen Steuervermeidung, da die
derzeitigen Abweichungen beseitigt und gemeinsame Vorschriften zur Bekämpfung missbräuchlicher
Gestaltung auf Unternehmensebene eingeführt würden.


Die Verhandlungen über die 2011 von der Kommission vorgeschlagene GKKB sind derzeit an einem
toten Punkt, was vor allem an ihrem Umfang liegt. Im November 2014 kündigte Präsident Juncker an,
dass die Kommission nach einem Ausweg aus der Sackgasse suchen werde. Diese Idee stieß bei den
Mitgliedstaaten, Unternehmen, Abgeordneten des Europaparlaments sowie vielen anderen
Interessenträgern auf ein positives Echo, weil die GKKB allgemein als vorteilhaft angesehen wird.


Die Kommission hat daher im Aktionsplan angekündigt, sie werde binnen 18 Monaten einen neuen
Vorschlag zur Wiederaufnahme des GKKB-Vorhabens vorlegen. Sie beabsichtigt, die schrittweise
Einführung einer verbindlichen GKKB vorzuschlagen.


 


II) Eine gerechte Besteuerung am Ort der Wertschöpfung
 
Warum gehört die effektive Besteuerung am Ort der Wertschöpfung zu den Schwerpunkten
des Aktionsplans?
Ein Grundprinzip der Unternehmensbesteuerung besteht darin, dass Unternehmen dort Steuern zahlen
müssen, wo sie ihre Gewinne erwirtschaften. Das ist heute jedoch oft nicht der Fall. Einige
Unternehmen erzielen große Gewinne im Binnenmarkt, zahlen darauf aber wenig oder überhaupt keine
Steuern in der EU. Sie nutzen die in den EU-Verträgen verankerten Freiheiten, Unterschiede zwischen
den nationalen Systemen sowie bestimmte EU-Unternehmenssteuervorschriften aus[1], um Gewinne
zwischen den Mitgliedstaaten zu verschieben bzw. aus der EU zu transferieren.


Die Mitgliedstaaten müssen einen strukturierten Dialog aufnehmen und sich darüber verständigen, wie
eine effektive Besteuerung gewährleistet werden kann. Der Aktionsplan bildet die Grundlage für die
Beratungen, und die Kommission wird konkrete Maßnahmen ausarbeiten, die zur Erreichung dieses
Ziels beitragen können.


 


Wie können noch vor dem neuen Vorschlag Fortschritte in Bezug auf die internationalen
Aspekte der GKKB erzielt werden?
Während der Ausarbeitung des neuen Vorschlags sollten die Arbeiten im Rat zu bestimmten
internationalen Aspekten der gemeinsamen Bemessungsgrundlage, die mit dem BEPS-Projekt
zusammenhängen, fortgesetzt werden. Über diese Punkte sollte innerhalb von zwölf Monaten eine
rechtlich verbindliche Einigung erzielt werden. Damit wäre ein kohärentes EU-Konzept zur raschen
Umsetzung der neuen internationalen Standards aus dem BEPS-Projekt der OECD gewährleistet.


 


Beabsichtigt die Kommission, die Unternehmenssteuersätze zu harmonisieren?
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Die Kommission hat nicht die Absicht, das souveräne Recht der Mitgliedstaaten zur Festsetzung ihrer
Regelsteuersätze zu beschneiden. Es muss jedoch sichergestellt werden, dass in der EU erzielte
Gewinne auch in der EU besteuert werden und die Mitgliedstaaten somit die ihnen zustehenden
Steuereinnahmen erhalten. Dies kann auf unterschiedliche Weise erreicht werden, ohne die
Unternehmenssteuersätze in der EU zu harmonisieren. Der Aktionsplan bildet die Grundlage für einen
dringend benötigten Dialog über effektive Besteuerung in der EU, der von einer Mehrheit der
Mitgliedstaaten gefordert wird. Es ist an den Mitgliedstaaten zu erörtern, was sie als „effektive“
Unternehmensbesteuerung in der EU erachten und wie dies zu erreichen ist.


 


Welche anderen Maßnahmen sind im Aktionsplan vorgesehen, um eine engere Verbindung
zwischen dem Ort der Wertschöpfung und dem Ort der Besteuerung herzustellen?
Der Aktionsplan enthält Maßnahmen zur Verbesserung des derzeitigen Verrechnungspreissystems
sowie Maßnahmen, die gewährleisten, dass Steuervergünstigungen nicht der Gewinnverlagerung
Vorschub leisten.


Rund 70 % aller Gewinnverlagerungen erfolgen durch Verrechnungspreise oder die räumliche
Zuordnung der Erträge aus Immaterialgüterrechten (siehe Abschnitt zu Verrechnungspreisen). Deshalb
müssen die Vorschriften zur konzerninternen Preisfestsetzung verbessert und gewährleistet werden,
dass niedrigere Steuersätze für Erträge aus Immaterialgüterrechten (Marken und Patente) nur dort in
Anspruch genommen werden können, wo die zugrundeliegenden FuE-Tätigkeiten stattfinden.


 
Was sagt der Aktionsplan zu Steuervergünstigungen?
Manche präferenzielle Steuerregelungen bieten Unternehmen die Möglichkeit, Gewinne vom Ort der
Wertschöpfung in ein anderes Land zu transferieren, wo sie niedriger besteuert werden. Besonders
problematisch sind in dieser Hinsicht Sonderregeln für die Besteuerung von Einkünften aus
Immaterialgüterrechten – sogenannte Patentboxen.


Um einen faireren Steuerwettbewerb zu ermöglichen, einigten sich die Mitgliedstaaten 2014 auf eine
neue Strategie gegenüber Patentboxen, allerdings ohne bindende Wirkung. Danach sollen
Unternehmen nur dann in den Genuss eines niedrigeren Steuersatzes kommen, wenn ihre FuE-
Aktivitäten eine Verbindung zu dem Land aufweisen, das diesen niedrigeren Steuersatz anbietet.


Die Kommission wird die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung dieser Strategie unterstützen und ihre
Fortschritte verfolgen. Sollten die Mitgliedstaaten die neue Strategie nach zwölf Monaten nicht korrekt
anwenden, wird die Kommission eine verbindliche Regelung vorschlagen.


 
In welcher Weise können Verrechnungspreise zu Gewinnverlagerungen beitragen und was
sieht der Aktionsplan dagegen vor?
Der Verrechnungspreis ist der Preis, den ein rechtlich selbstständiges Unternehmen, das einer
Unternehmensgruppe bzw. einem Konzern angehört, für Waren und Dienstleistungen zahlt, die es von
einem anderen Unternehmen derselben Gruppe bezieht. Der Verrechnungspreis sollte im Prinzip dem
Marktpreis entsprechen, d. h. dem Preis, der bei einem Geschäft mit einem unabhängigen Dritten zu
zahlen wäre. Dieser Grundsatz wird als „ Fremdvergleichsgrundsatz“ bezeichnet. Es ist jedoch häufig
schwierig, dafür zu sorgen, dass dieser Grundsatz eingehalten wird. Unternehmen begründen den Preis
für ein bestimmtes gruppeninternes Geschäft unterschiedlich und mitunter mit irrelevanten Kriterien.
Häufig gibt es keinen vergleichbaren Marktpreis z. B. für immaterielle Vermögenswerte,
Verwaltungsgebühren oder Risikoprämien.


Für multinationale Unternehmen sind Verrechnungspreise ein wichtiges Hilfsmittel zur Verschiebung
ihrer Gewinne. Hierzu stellt beispielsweise eine Tochtergesellschaft, die in einem Niedrigsteuerland
oder in einer Steueroase ansässig ist, der Muttergesellschaft, die ihren Sitz in einem Hochsteuerland
hat, für die gelieferten Waren oder Dienstleistungen einen überhöhten Betrag in Rechnung. Damit kann
die Unternehmensgruppe als Ganzes ihre Steuerlast verringern, indem sie die Gewinne im
Hochsteuerland reduziert (schließlich muss die Muttergesellschaft ja die überhöhten Beträge an die
Tochtergesellschaft zahlen) und die Gewinne im Sitzland der Tochter, in dem nur geringe oder gar
keine Steuern erhoben werden, aufbläht.


Im Aktionsplan wird eine bessere Regelung der Verrechnungspreise in der EU vorgeschlagen, die den
wirtschaftlichen Gegebenheiten und modernen Geschäftsmodellen besser entspricht. Die Kommission
wird zusammen mit den Mitgliedstaaten mögliche Optionen erarbeiten, die den neuen internationalen
Leitlinien in diesem Bereich folgen. Transparenz und ein besserer Zugang zu Vergleichspreisen sind
zwei Bereiche, in denen mit den Arbeiten bereits begonnen werden kann.







Beispiel
Ein Unternehmen setzt für eine Lizenzgebühr, für die es keinen vergleichbaren Markt gibt, einen
unverhältnismäßig hohen Betrag an.


Dann verlangt es von den anderen Unternehmen der Gruppe, die in Hochsteuerländern ansässig sind,
diese Gebühr an eine Niederlassung in einem Niedrigsteuerland bzw. in einer Steueroase zu zahlen.


Auf diese Weise reduziert die Unternehmensgruppe ihre Gewinne in den Hochsteuerländern und erhöht
sie in dem Niedrigsteuerland bzw. der Steueroase mit dem Ergebnis, dass sich die Steuerlast der
Gruppe insgesamt erheblich verringert.


 


(III) Bessere Rahmenbedingungen für Unternehmen
 
Wie kann die Unternehmenssteuerreform die Rahmenbedingungen für Unternehmen in der
EU verbessern?
Die Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen für Unternehmen muss bei jeder
Unternehmenssteuerreform im Mittelpunkt stehen. Ein stimmiges EU-Konzept für die
Unternehmensbesteuerung würde die Steuerhemmnisse, Rechtsunsicherheiten, Erfüllungskosten und
Wettbewerbsverzerrungen, denen sich viele Unternehmen heute gegenüber sehen, zum Großteil aus
der Welt schaffen.


Die gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage – kurz: GKKB – ist in erster
Linie eine unternehmensfreundliche Initiative. Eine gemeinsame Bemessungsgrundlage würde es den
Unternehmen ermöglichen, ihren steuerbaren Gewinn für ihre EU-weite Tätigkeit anhand eines einzigen
Systems zu ermitteln, anstatt sich an eine Vielzahl mitgliedstaatlicher Regeln halten zu müssen. So
könnten sie Verwaltungskosten einsparen und sich – statt Dutzende von Formularen auszufüllen – auf
ihre unternehmerische Weiterentwicklung konzentrieren. Wird die einheitliche Bemessungsgrundlage
darüber hinaus noch konsolidiert, können die Unternehmen ihre Gewinne und Verluste EU-weit
verrechnen und somit effizienter in den Binnenmarkt investieren.


Der Aktionsplanenthält darüber hinaus andere Maßnahmen, die speziell darauf abzielen, das
Geschäftsumfeld für Unternehmen im Binnenmarkt zu verbessern, bis die GKKB eingeführt ist. Dazu
gehören eine Verbesserung der derzeitigen Streitbeilegungsverfahren in
Doppelbesteuerungsangelegenheiten und eine Initiative für den grenzüberschreitenden
Verlustausgleich.


Die Maßnahmen gegen missbräuchliche Steuergestaltungspraktiken von Unternehmen werden den
Binnenmarkt auch für Millionen von Unternehmen verbessern, die weder aggressive Steuerplanung
betreiben, noch von schädlichen Steuerregelungen profitieren. Sie werden gleiche
Wettbewerbsbedingungen schaffen und derzeit bestehende Wettbewerbsverzerrungen beseitigen.
Durch ein gemeinsames EU-Konzept für die Unternehmensbesteuerung dürften sich die Mitgliedstaaten
auch weniger zu intensivem Steuerwettbewerb gedrängt sehen. Stattdessen werden sie sich vermehrt
darauf konzentrieren können, ihre Steuersysteme wachstums- und beschäftigungsfreundlich zu
gestalten, was vielen Unternehmen zugutekommen wird.


 


Wie werden sich die im Aktionsplan vorgestellten Maßnahmen auf KMU auswirken?
KMU werden von den unternehmensfreundlichen Maßnahmen des Aktionsplans in hohem Maße
profitieren. Durch die GKKB und die anderen Maßnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen
für Unternehmen wird es für KMU (insbesondere für Startups) leichter und billiger, zu expandieren und
grenzübergreifend tätig zu werden.


Auch die Maßnahmen gegen Steuervermeidung werden den KMU zugutekommen, da sie den
Wettbewerb fairer machen und gleiche Ausgangsbedingungen herzustellen helfen. Kleinere
Unternehmen, die sich keine aggressive Steuerplanung leisten können, geraten durch internationale
Gewinnverlagerung ins Hintertreffen. Untersuchungen zeigen, dass multinationale Unternehmen im
Schnitt 30 % weniger Steuern zahlen als ihre inländischen Wettbewerber. Steuervermeidung auf der
Ebene der Unternehmen kann dazu führen, dass KMU steuerlich höher belastet werden, da die Staaten
ihre Aufkommensverluste auszugleichen suchen.


Maßnahmen gegen Steuervermeidung durch Unternehmen verbessern also nicht nur die
Rahmenbedingungen für Unternehmen im Allgemeinen, sondern bringen insbesondere auch für KMU in
der EU erhebliche Vorteile.
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Wie bewirkt der Aktionsplan eine wachstumsfreundlichere Besteuerung?
Durch ein transparentes Steuersystem wird Wachstum gefördert. Darüber hinaus enthält der
Aktionsplan gezielte Maßnahmen, die die Unternehmensbesteuerung wachstumsfreundlicher machen.
So wird die Kommission bei ihrem neuen Vorschlag zur GKKB sicherstellen, dass damit ein Beitrag zur
EU-Agenda für Wachstum und Beschäftigung geleistet wird. Beispielsweise wird die Kommission die
steuerliche Behandlung von Forschungs- und Entwicklungsausgaben prüfen und sich mit Blick auf die
Förderung der Kapitalmarktunion anschauen, wie die Kosten der Eigenkapitalfinanzierung von
Unternehmen gegenüber der Kreditfinanzierung steuerlich gestellt sind.


 
(IV) Mehr Transparenz
 
Welche Maßnahmen enthält der Aktionsplan zur Transparenz?
Im März 2015 hat die Kommission ein weitreichendes Maßnahmenpaket zur Steuertransparenz
vorgelegt (IP/15/4610). Die darin enthaltenen Maßnahmen sollen dafür sorgen, dass bei den
Unternehmenssteuerregelungen mehr Offenheit zwischen den Mitgliedstaaten herrscht und die
Unternehmen über ihre Steuerpraktiken Rechenschaft ablegen müssen. Der heutige Aktionsplan will
hier noch einen Schritt weitergehen und die Steuertransparenz auch in Bezug auf Drittstaaten erhöhen.
So sollen im Hinblick auf kooperationsunwillige Steuergebiete die Zusammenarbeit und der
Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten ausgebaut werden, um eine konsequentere
Haltung der EU gegenüber Staaten, die aggressiver Steuerplanung Vorschub leisten, zu ermöglichen.


Im Maßnahmenpaket zur Steuertransparenz wurde auch angekündigt, dass die Kommission mögliche
steuerliche Offenlegungspflichten für Unternehmen prüfen und zu diesem Zweck Folgenabschätzungen
durchführen werde. Heute hat die Kommission eine öffentliche Konsultationhierzu eingeleitet.


 
Wird die Kommission neue Transparenzvorschriften für Unternehmen vorschlagen?
Die Kommission hat heute eine öffentliche Konsultation zu möglichen Offenlegungspflichten für
multinationale Unternehmen eingeleitet. Diese Konsultation ist Teil der laufenden Arbeiten der
Kommission, die derzeit prüft, ob für bestimmte unternehmenssteuerrelevante Informationen
zusätzliche Offenlegungspflichten eingeführt werden sollten. Solche Transparenzanforderungen gibt es
im Rahmen der Eigenkapitalrichtlinie IV bereits für Banken sowie im Rahmen der
Rechnungslegungsrichtlinie für Großunternehmen der Rohstoff- und Holzwirtschaft in Form einer nach
Ländern gegliederten Rechnungslegung.


Die Ausweitung solcher Offenlegungspflichten auf multinationale Konzerne aller Branchen könnte der
aggressiven Steuerplanung entgegenwirken, da die Unternehmen einer stärkeren öffentlichen Kontrolle
unterlägen. Bevor jedoch über die Machbarkeit solch ambitionierter Maßnahmen entschieden werden
kann, muss die Kommission Ziele, Nutzen und Risiken eines solchen Vorgehens sorgfältig abwägen und
prüfen, welche Schutzmaßnahmen dabei notwendig wären.


Die öffentliche Konsultation dauert zwölf Wochen; die Konsultationsbeiträge werden in die
Entscheidung der Kommission über das weitere Vorgehen einfließen.


 
Warum hat die Kommission eine Liste der nicht kooperierenden Steuerstaaten und
Steuergebiete veröffentlicht, und wie ist diese Liste zustande gekommen?
Die EU-Liste der kooperationsunwilligen Steuergebiete außerhalb der EU wird den Mitgliedstaaten einen
einfachen und transparenten Vergleich ihrer nationalen Listen ermöglichen.


Welche Länder auf die Liste gesetzt wurden, hat nicht die Kommission entschieden. Sie stützt sich
vielmehr auf die Entscheidungen der Mitgliedstaaten, aus deren schwarzen Listen die EU-Liste
zusammengestellt wurde. Als „ Top 30“ der nicht kooperierenden Steuergebiete[2]sind die Länder
aufgeführt, die bei mindestens zehn EU-Mitgliedstaaten auf der schwarzen Liste standen.


Ziel ist letztlich ein gemeinsames EU-Konzept für die Definition kooperationsunwilliger Steuergebiete
außerhalb der EU und für den Umgang mit ihnen. In den Gesprächen mit den Mitgliedstaaten über
deren schwarze Listen wurde deutlich, dass die Kriterien für die Aufnahme in die Liste überall
unterschiedlich sind und mit unterschiedlichen Maßnahmen (wenn überhaupt) reagiert wird.


Um einer Gefährdung ihrer Steuerbasis von außen besser begegnen zu können, fordern die
Mitgliedstaaten eine EU-Strategie. Damit in der EU erwirtschaftete Unternehmenserträge effektiv
besteuert werden können, brauchen sie gemeinsame Maßnahmen gegen die Gewinnverlagerung in
Drittstaaten. Ein gemeinsames EU-Konzept wird schlagkräftiger sein als nationale Einzelregelungen und



http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5156_de.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5156_de.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1229_de.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1238_de.htm

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/good_governance_matters/lists_of_countries/index_de.htm





wird eine Flucht in kooperationsunwillige Steuergebiete über Schlupflöcher, die sich durch
unterschiedliche nationale Regelungen auftun, verhindern.


Die EU-Mitgliedstaaten haben sich auf Transparenz, Informationsaustausch und fairen
Steuerwettbewerb verpflichtet (Verhaltenskodex für die Unternehmensbesteuerung).


 
Welche Schritte sind als nächstes geplant, um gegenüber kooperationsunwilligen
Steuergebieten zu einer EU-Strategie zu gelangen?
Auf dem Weg zu einer kohärenteren EU-Strategie gegenüber kooperationsunwilligen Steuergebieten ist
die Veröffentlichung einer EU-Liste dieser Gebiete ein erster wichtiger Schritt.


Als nächstes empfiehlt die Kommission, dass die Mitgliedstaaten die „Top 30“ der auf die schwarze
Liste gesetzten Länder und Gebiete (in der Gruppe „Verhaltenskodex“) unter die Lupe nehmen und
eine angemessene Reaktion der EU festlegen. In Bezug auf Drittstaaten waren die Arbeiten der Gruppe
„Verhaltenskodex“ in der Vergangenheit bereits erfolgreich. So hat sich beispielsweise die Schweiz
nach einer von der Gruppe „Verhaltenskodex“ durchgeführten Prüfung bereit erklärt, bestimmte
schädliche Unternehmenssteuerregelungen abzuschaffen.


 
(V) Bessere Abstimmung
 
Welche Maßnahmen sind geplant, um die Abstimmung zwischen den Mitgliedstaaten bei der
Unternehmensbesteuerung zu verbessern?
Im Mittelpunkt des Aktionsplans steht eine bessere Abstimmung zwischen den Mitgliedstaaten, um die
Besteuerung in der EU fairer und effizienter zu gestalten. Um einen soliden EU-Rahmen für die
Unternehmensbesteuerung zu schaffen, sind alle Maßnahmen so gestaltet, dass Zusammenarbeit,
Transparenz und ein gemeinsames Vorgehen der nationalen Behörden gefördert werden. Derzeit gibt
es verschiedene Instrumente, die die Abstimmung zwischen den Mitgliedstaaten bei der
Unternehmensbesteuerung sicherstellen sollen. Diese könnten jedoch besser genutzt werden – wie,
wird im Aktionsplan dargelegt.


Vorgeschlagen werden gemeinsame Steuerprüfungen, die die nationalen Steuerverwaltungen bei
multinationalen Konzernen durchführen würden. Sie erhielten damit besseren Zugang zu Informationen
und könnten sich einen gemeinsamen Überblick über die Steuerpraktiken des Unternehmens in der EU
verschaffen. Vorgeschlagen werden außerdem Reformen maßgeblicher steuerpolitischer Gruppen der
EU. Die Gruppe „Verhaltenskodex“ und die Plattform für verantwortungsvolles Handeln im Steuerwesen
haben bei der Steuerpolitik der EU eine wichtige Rolle gespielt. Damit Relevanz und Wirksamkeit dieser
Gruppen erhalten bleiben, sind jedoch Veränderungen nötig.


 
Was ist der Verhaltenskodex für die Unternehmensbesteuerung und warum muss er
reformiert werden?
Die Mitgliedstaaten haben sich auf einen nicht verbindlichen Verhaltenskodex für die
Unternehmensbesteuerung verständigt, mit Kriterien, nach denen bewertet wird, ob durch nationale
steuerliche Maßnahmen schädlicher Steuerwettbewerb entsteht. Diese Bewertung führt die Gruppe
„Verhaltenskodex“ durch, die sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt. Als Instrument
gegen schädliche Steuerregelungen hat der Kodex in den letzten Jahren jedoch an Wirksamkeit
eingebüßt. Dies liegt zum Teil daran, dass die im Verhaltenskodex vorgesehenen Kriterien für die
Bewertung bestimmter moderner und komplexer Steuerregelungen nicht mehr ausreichen, zum Teil
aber auch daran, dass der Gruppe ein robustes Handlungsmandat fehlt.


Die Kommission wird eine Reform des Verhaltenskodex vorschlagen, damit auf moderne Formen
schädlichen Steuerwettbewerbs besser reagiert werden kann. Unter anderem soll das Mandat der
Gruppe erweitert und sollen ihre Arbeitsmethoden verändert werden. Im Rahmen der EU-Strategie
gegenüber kooperationsunwilligen Steuergebieten sollte die Gruppe „Verhaltenskodex“ auch damit
befasst werden, Fälle schädlichen Steuerwettbewerbs in Drittstaaten zu prüfen.


 


Weitere Informationen unter:
Fragen&Antworten zur Neuauflage der GKKB


Website zu nicht kooperierenden Steuergebieten


ec.europa.eu/fair-taxation
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[1] Nach der Richtlinie über Zinsen und Lizenzgebühren und der Mutter-Tochter-Richtlinie sollen die
Mitgliedstaaten Unternehmenserträge, die in einen anderen Mitgliedstaat transferiert werden, nicht
besteuern. Dies soll eine Doppelbesteuerung im Binnenmarkt verhindern, führt mitunter aber zu einer
doppelten Nichtbesteuerung.


[2]Anhang zur Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen


Kontakt für die Öffentlichkeit:
Europe Direct – telefonisch unter 00 800 67 89 10 11 oder per E-Mail
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BUNDESFINANZHOF Entscheidung vom 25.3.2015, X R 23/13


Forderungserlass nach dem sog. Sanierungserlass


Leitsätze


Dem Großen Senat wird folgende Rechtsfrage zur Entscheidung vorgelegt:


Verstößt das BMF-Schreiben vom 27. März 2003 IV A 6-S 2140-8/03 (BStBl I 2003, 240; ergänzt durch das BMF-
Schreiben vom 22. Dezember 2009 IV C 6-S 2140/07/10001-01, BStBl I 2010, 18; sog. Sanierungserlass) gegen den 
Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung?


Tenor


Dem Großen Senat wird nach § 11 Abs. 4 der Finanzgerichtsordnung folgende Rechtsfrage zur Entscheidung 
vorgelegt:


Verstößt das Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 27. März 2003 IV A 6-S 2140-8/03 (BStBl I 2003, 
240; ergänzt durch das Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 22. Dezember 2009 IV C 6-S 
2140/07/10001-01, BStBl I 2010, 18; sog. Sanierungserlass) gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der 
Verwaltung?


Tatbestand


1 A. Sachverhalt und Verfahrensstand


2 Der Kläger und Revisionskläger (Kläger), der im Streitjahr 2007 zusammen mit seiner Ehefrau zur 
Einkommensteuer veranlagt wurde, betrieb einen Baufachhandel, dessen Gewinn er nach § 4 Abs. 1 des 
Einkommensteuergesetzes (EStG) ermittelte. Der Kläger wies vom Jahr 2001 bis 2006 fortlaufend Verluste 
aus Gewerbebetrieb aus.


3 Ausweislich einer Rückzahlungsvereinbarung mit der Sparkasse vom 23. November 2005 hatte der Kläger 
zum 1. Oktober 2005 fällige Verbindlichkeiten gegenüber der Sparkasse in Höhe von 729.297,62 EUR und 
gegenüber der KfW-Bankengruppe in Höhe von 1.026.412,55 EUR. In § 6 der --weiteren-- 
Rückzahlungsvereinbarung mit der Sparkasse vom 23. November 2005 verzichteten die Sparkasse und die 
KfW-Bankengruppe auf "die nicht bedienbaren Forderungen" in Höhe von 618.301,28 EUR für den Fall, dass 
der Kläger seinen Verpflichtungen aus der Vereinbarung ordnungsgemäß und termingerecht nachkommt. Mit 
Schreiben vom 12. Dezember 2007 teilte die Sparkasse dem Kläger mit, die Vergleichszahlung in Höhe von 
35.000 EUR sei eingegangen und die KfW-Bankengruppe habe auf die Restforderung aus dem Darlehen 
Nr. ... verzichtet. Das Darlehen sei mit Wertstellung 5. November 2007 ausgebucht worden.


4 Mit (geändertem) Bescheid vom 29. April 2010 setzte der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt 
--FA--) die Einkommensteuer für 2007 auf 18.903 EUR und den Solidaritätszuschlag auf 836,38 EUR fest. 
Dabei legte es Einkünfte des Klägers aus Gewerbebetrieb --entsprechend dem eingereichten 
Jahresabschluss, in dem Erträge aus Forderungsverzichten von Banken in Höhe von 619.814,76 EUR 
enthalten waren-- als Einzelunternehmer in Höhe von 598.522 EUR zugrunde. Den gegen die 
Steuerfestsetzung gerichteten Einspruch des Klägers wies das FA als unbegründet zurück. Klage wurde nicht 
erhoben.


5 Mit Schreiben vom 18. März 2009 hatte der Kläger den Erlass der auf den Sanierungsgewinn des Jahres 
2007 entfallenden Einkommensteuer beantragt. Er legte ein --von ihm selbst aufgestelltes-- 
Konsolidierungskonzept vom 14. September 2009 vor, in dem es heißt, dass die laufenden Verpflichtungen 
"bisher durch Zuführung von privaten Geldeinlagen realisiert werden" konnten (Ziff. 1.2). In dem Konzept ist 
als Voraussetzung der Forderungsverzicht der Sparkasse und des FA genannt (Ziff. 5).


6 Das FA lehnte den Erlassantrag ab. Den dagegen gerichteten Einspruch wies es mit der Begründung zurück, 
die im Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 27. März 2003 IV A 6-S 2140-8/03 (BStBl 
I 2003, 240; sog. Sanierungserlass) genannten Voraussetzungen, insbesondere die Sanierungseignung des 
Verzichts der KfW-Bankengruppe, würden nicht vorliegen. Es fehle an der Sanierungseignung des 
Forderungsverzichts, weil der Kläger auch im Folgejahr einen Verlust erzielt habe. Zudem hätte der Kläger im 
Streitjahr Teilwertabschreibungen auf den betrieblichen Grundbesitz vornehmen können. Hätte er diese 
Möglichkeit genutzt, wäre es auch ohne den begehrten Billigkeitserlass nicht zur Festsetzung von 
Einkommensteuer gekommen.
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7 Das Finanzgericht (FG) hat die Klage mit in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2013, 1898 
veröffentlichtem Urteil abgewiesen. Ob der Schuldenerlass im Jahr 2007 die Voraussetzungen des BMF-
Schreibens in BStBl I 2003, 240 erfülle, könne offen bleiben. Der Gesetzgeber habe mit der Abschaffung von 
§ 3 Nr. 66 EStG in der vor dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform vom 29. Oktober 
1997 geltenden Fassung --BGBl I 1997, 2590-- (EStG a.F.) zum Ausdruck gebracht, Sanierungsgewinne 
unterschiedslos besteuern zu wollen. Wegen des insoweit entgegenstehenden Willens des Gesetzgebers 
könne die durch den Sanierungserlass getroffene Verwaltungsregelung keinen Bestand haben; sie verstoße 
gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Für eine abweichende Steuerfestsetzung (richtig 
wohl: einen Steuererlass) sei deshalb auch dann kein Raum, wenn die Anforderungen des 
Sanierungserlasses erfüllt wären.


8 Mit seiner Revision vertritt der Kläger die Auffassung, der Sanierungserlass verstoße nicht gegen den 
Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Darauf gestützte Billigkeitsmaßnahmen seien zulässig. Im 
Streitfall lägen die Voraussetzungen für einen Billigkeitserlass vor.


9 Der Kläger beantragt sinngemäß,


das FG-Urteil sowie die Einspruchsentscheidung vom 18. April 2012 aufzuheben und das FA zu verpflichten, 
die aus dem Sanierungsgewinn resultierende Einkommensteuer zu erlassen.


10 Das FA beantragt,


die Revision zurückzuweisen.


11 Das dem Verfahren beigetretene BMF verweist auf das Senatsurteil vom 14. Juli 2010 X R 34/08 (BFHE 229, 
502, BStBl II 2010, 916) und führt aus, es tangiere nicht den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, 
dass nach der (im Sanierungserlass niedergelegten) Verwaltungsauffassung entstehende 
Sanierungsgewinne nach § 227 der Abgabenordnung (AO) erlassen werden können.


12 Bis zum Veranlagungszeitraum 1997 seien Sanierungsgewinne nach § 3 Nr. 66 EStG a.F. steuerfrei 
gewesen. Diese Regelung habe nach § 7 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) auch für die Gewerbesteuer 
gegolten. Nach Einführung des zeitlich unbegrenzten Verlustvortrags in § 10d EStG habe § 3 Nr. 66 
EStG a.F. allerdings zu einer nicht gewollten Doppelbegünstigung geführt. Ein vor der Sanierung 
entstandener Verlustvortrag habe zeitlich unbegrenzt mit künftigen Gewinnen verrechnet werden können, 
obwohl der Sanierungsgewinn nicht besteuert worden sei. Dieser Doppelbegünstigung habe der Gesetzgeber 
mit der Aufhebung von § 3 Nr. 66 EStG a.F. durch das Gesetz zur Fortsetzung der 
Unternehmenssteuerreform vom 29. Oktober 1997 (BGBl I 1997, 2590) entgegenwirken wollen. Seither sei 
ein Sanierungsgewinn grundsätzlich steuerpflichtig und erhöhe über § 7 GewStG die gewerbesteuerliche 
Bemessungsgrundlage.


13 In zeitlichem Zusammenhang mit der Aufhebung von § 3 Nr. 66 EStG a.F. sei zum 1. Januar 1999 die 
Insolvenzordnung (InsO) in Kraft getreten. Deren wesentliche Ziele seien die Förderung der 
außergerichtlichen Sanierung, die bessere Abstimmung von Sanierungsverfahren und die 
Restschuldbefreiung für den redlichen Schuldner. Die Abschaffung der Steuerfreiheit von 
Sanierungsgewinnen stehe mit diesen Zielen der Insolvenzordnung in einem "Zielkonflikt". Um diesen 
aufzulösen, habe die Finanzverwaltung auf der Grundlage der §§ 163, 227 AO mit dem BMF-Schreiben in 
BStBl I 2003, 240 in einer allgemeinverbindlichen Verwaltungsanweisung geregelt, unter welchen 
Voraussetzungen Ertragsteuern auf einen Sanierungsgewinn aus Gründen sachlicher Billigkeit erlassen 
werden können.


14 Die ursprüngliche Ausgangslage für die Aufhebung von § 3 Nr. 66 EStG a.F. habe sich später geändert. Der 
Gesetzgeber habe mit Änderungsgesetzen vom 22. und 23. Dezember 2003 für die Einkommen-, 
Körperschaft- und Gewerbesteuer eine sog. Mindestbesteuerung eingeführt. Der Verlustabzug bei 
Verlustvorträgen nach § 10d Abs. 2 EStG n.F. und § 10a Satz 2 GewStG sei auf 1 Mio. EUR und 60 % des 
1 Mio. EUR übersteigenden Verlustes beschränkt worden. In diesem Zusammenhang hätte von der 
Mindestbesteuerung die vorrangige Verlustverrechnung mit dem Sanierungsgewinn ausgenommen werden 
müssen. Dies habe der Gesetzgeber indes nicht gemacht, weil der bereits am 27. März 2003 ergangene 
Sanierungserlass im Wege einer sachlichen Billigkeitsentscheidung die systemkonforme und 
"gesetzesverstehende unbeschränkte Verlustverrechnung des Sanierungsgewinns für die Verwaltungspraxis" 
angeordnet habe. Der Sanierungserlass verstoße nicht gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der 
Verwaltung, er stelle nicht die unter Anwendung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. bestehende systemwidrige 
Doppelbegünstigung wieder her, sondern gewährleiste im Gegenteil systemkonform, dass der 
Sanierungsgewinn mit den Verlusten, die die Sanierung überhaupt erst erforderlich gemacht hätten, in vollem 
Umfang verrechenbar bleibe. Der Sanierungserlass reduziere die Besteuerung systemgerecht und dem 
Willen des Gesetzgebers bei Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. folgend auf den eigentlichen Fiskalzweck. 
Zu einer gesetzeswidrigen Doppelbegünstigung komme es nicht, weil bei Anwendung des 
Sanierungserlasses das nach der Sanierung verbleibende Verlustvortragsvolumen durch den 
Sanierungsgewinn in vollem Umfang geschmälert worden sei.
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15 Im Übrigen sei bereits in der Begründung des Entwurfs zum Gesetz zur Fortführung der 
Unternehmenssteuerreform auf mögliche Billigkeitsmaßnahmen der Verwaltung hingewiesen und später im 
Regierungsentwurf des Unternehmenssteuerreformgesetzes 2008 (UntStRFoG 2008) --BTDrucks 16/4841, 
S. 76-- unter Hinweis auf den Sanierungserlass davon ausgegangen worden, dass von einer Besteuerung 
von Sanierungsgewinnen auch ohne ausdrückliche gesetzliche Regelung im Billigkeitswege abgesehen 
werden könne. Darüber hinaus fordere die Verpflichtung der Verwaltung zur gleichmäßigen Erhebung von 
Steuern nach § 85 AO den Erlass allgemein geltender Ermessensrichtlinien.


16 Die Gesetzmäßigkeit des Sanierungserlasses werde auch nicht durch die nach § 251 Abs. 2 AO auch im 
Besteuerungsverfahren anwendbare Insolvenzordnung in Frage gestellt. In der Insolvenzrechtsreform seien 
Steuerfolgen der Insolvenz ausgeklammert worden. Zudem würden Sanierungsmaßnahmen häufig außerhalb 
eines gerichtlichen Insolvenzverfahrens getroffen und diesen komme gerade in der Vermeidung eines 
Insolvenzverfahrens ihre besondere Bedeutung zu.


17 Eine gesetzliche Regelung möglicher Billigkeitsmaßnahmen bei Sanierungsgewinnen wäre --wegen der 
erforderlichen Folgeänderungen im Bereich der Verlustverrechnungsbeschränkungen-- äußerst komplex und 
würde den Bemühungen um eine Steuervereinfachung zuwider laufen. Anders als eine starre gesetzliche 
Regelung sei die bestehende Verwaltungsanweisung flexibler zu handhaben und habe sich in der Praxis 
bewährt.


Entscheidungsgründe


18 B. Entscheidungsgründe


19 Der Senat verneint die Vorlagefrage. Er beabsichtigt, das FG-Urteil sowie die Einspruchsentscheidung 
aufzuheben und die Rechtssache an das FG zurückzuverweisen. Dieses müsste dann klären, ob die 
Voraussetzungen für einen Billigkeitserlass entsprechend den Vorgaben des Sanierungserlasses in BStBl I 
2003, 240 vorliegen.


20 I. Bisherige Rechtsprechung


21 1. Höchstrichterliche Rechtsprechung


22 a) Nach Auffassung des X. Senats des Bundesfinanzhofs (BFH) im Urteil in BFHE 229, 502, BStBl II 2010, 
916 (Rechtsauffassung insoweit nicht tragend) tangiert der Sanierungserlass in BStBl I 2003, 240 nicht den 
Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung.


23 b) Der VIII. Senat des BFH hat im Kostenbeschluss vom 28. Februar 2012 VIII R 2/08 (BFH/NV 2012, 1135) 
die Kosten den Beteiligten je zur Hälfte auferlegt und ausgeführt:


24 "Jedenfalls ist die Auffassung der Vorinstanz (= FG München), ein entsprechender Wille des Gesetzgebers 
(zur generellen Steuerfreiheit von Sanierungsgewinnen) könne angesichts der Abschaffung des § 3 Nr. 66 
EStG a.F. nicht angenommen werden, bei der im Rahmen der Kostenentscheidung vorzunehmenden 
summarischen Prüfung nicht von vornherein abzulehnen. Denn der Gesetzgeber hat bislang eine generelle 
Ersatzregelung für § 3 Nr. 66 EStG a.F. nicht geschaffen, sondern lediglich begrenzt auf Teilbereiche des 
Steuerrechts (wie die Sanierungsklausel des § 8c Abs. 1a des Körperschaftsteuergesetzes) eine partielle 
Sanierungsgewinnbegünstigung eingeführt."


25 Der nicht amtliche Leitsatz der Entscheidung lautet: "Es ist zweifelhaft, ob die Steuerfreiheit von 
Sanierungsgewinnen durch Forderungsverzicht von Gläubigern allein wegen sachlicher Unbilligkeit aufgrund 
des BMF-Schreibens vom 27. März 2003 IV A 6-S 2140-8/03 (BStBl I 2003, 240) beansprucht werden kann, 
nachdem der Gesetzgeber die früher in § 3 Nr. 66 EStG a.F. vorgesehene Steuerfreiheit durch Gesetz zur 
Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform vom 29. Oktober 1997 (BGBl I 1997, 2590, BStBl I 1997, 928) 
abgeschafft hat."


26 c) Der I. Senat des BFH hat im Urteil vom 25. April 2012 I R 24/11 (BFHE 237, 403) entschieden, der sog. 
Sanierungserlass sei weder eine allgemeine Verwaltungsvorschrift der Bundesregierung noch eine 
allgemeine Verwaltungsvorschrift einer obersten Landesfinanzbehörde i.S. des § 184 Abs. 2 AO. Aus dem 
Sanierungserlass könne sich damit bei der Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrags grundsätzlich keine 
Zuständigkeit des FA zur abweichenden Festsetzung aus sachlichen Billigkeitsgründen nach § 163 Satz 1 AO 
ergeben; zuständig dafür seien die Gemeinden. Unbeantwortet ließ der I. Senat deshalb die Fragen, ob der 
Sanierungserlass den Erfordernissen des allgemeinen Gesetzesvorbehalts sowie des unionsrechtlichen 
Beihilfeverbots uneingeschränkt genügt.
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d) Neben dem streitgegenständlichen Revisionsverfahren sind derzeit beim BFH folgende Verfahren 
anhängig, in denen möglicherweise auch die Frage auf dem Prüfstand steht, ob das BMF-Schreiben in BStBl 
I 2003, 240 den Erfordernissen des allgemeinen Gesetzesvorbehalts genügt: I R 52/14, IV R 6/15.


28 Die Nichtzulassungsbeschwerde X B 127/14 hat der X. Senat mit Beschluss vom 24. März 2015 als 
unbegründet zurückgewiesen. Das FG Berlin-Brandenburg hatte zwar Zweifel an der Gesetzmäßigkeit des 
Sanierungserlasses geäußert, diese Frage aber letztlich dahingestellt sein lassen und die Klage mit der 
Begründung abgewiesen, die Voraussetzungen des Sanierungserlasses lägen nicht vor.


29 e) Der Bundesgerichtshof hat im Urteil vom 13. März 2014 IX ZR 23/10 (Deutsches Steuerrecht --DStR-- 
2014, 895, Rz 31) die Frage offen gelassen, ob der Sanierungserlass gegen den Gesetzesvorbehalt verstößt. 
Gleiches gilt für die Frage der Vereinbarkeit mit dem unionsrechtlichen Beihilfeverbot.


30 2. Rechtsprechung der Instanzgerichte


31 Folgende Urteile befassen sich mit der Gesetzmäßigkeit des sog. Sanierungserlasses:


32 a) Das FG Münster hat mit Urteil vom 27. Mai 2004  2 K 1307/02 AO (EFG 2004, 1572) entschieden, die 
Besteuerung von Sanierungsgewinnen entspreche seit 1998 zwar dem Gesetz, laufe aber den Wertungen 
des Gesetzgebers zuwider, wenn die Möglichkeit einer Doppelbegünstigung nicht (mehr) bestehe. Dies sei 
z.B. der Fall, wenn nach Ausschöpfung der ertragsteuerlichen Verlustverrechnungsmöglichkeiten ein 
Sanierungsgewinn verbleibe.


33 b) Das FG München vertrat im Urteil vom 12. Dezember 2007  1 K 4487/06 (EFG 2008, 615) die Auffassung, 
nach Streichung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. entfalle wegen ausdrücklich abweichendem Willen des 
Gesetzgebers im Regelfall auch der von der Verwaltung und Rechtsprechung praktizierte 
Einkommensteuererlass auf Sanierungsgewinne wegen sachlicher Unbilligkeit. Dem BMF-Schreiben vom 
27. März 2003 fehle eine Rechtsgrundlage.


34 c) Das FG Köln kam im Urteil vom 24. April 2008  6 K 2488/06 (EFG 2008, 1555) zu dem Ergebnis, die 
Verwaltungsanweisung in BStBl I 2003, 240 sei zu eng gefasst. Der BFH hat mit Urteil in BFHE 229, 502, 
BStBl II 2010, 916 das FG-Urteil aufgehoben und die Klage abgewiesen.


35 d) Das FG Berlin-Brandenburg hat im Beschluss vom 20. September 2010  6 V 6140/10 (EFG 2011, 453) die 
Frage der Gesetzmäßigkeit des Sanierungserlasses nicht thematisiert. Es war der Auffassung, ein 
Sanierungsgewinn werde von der Finanzverwaltung seit der Abschaffung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. 
grundsätzlich nach den Vorgaben des sog. Sanierungserlasses ermittelt.


36 e) Das FG Düsseldorf hatte im Urteil vom 16. März 2011  7 K 3831/10 AO (EFG 2011, 1685) keinerlei Zweifel 
an der Gesetzmäßigkeit des Sanierungserlasses. Auch nach der gesetzgeberischen Entscheidung, § 3 Nr. 66 
EStG a.F. zu streichen, bestehe eine Notwendigkeit, durch Verlustabzüge nicht ausgeschöpfte 
Sanierungsgewinne im Wege einer abweichenden Steuerfestsetzung steuerrechtlich außer Acht zu lassen, 
um den Sanierungserfolg nicht zu gefährden. Im anschließenden Revisionsverfahren I R 24/11 wurde diese 
Frage offengelassen (vgl. oben).


37 f) Im Urteil des Niedersächsischen FG vom 31. Januar 2012  8 K 34/09 (EFG 2012, 1523) wurde die Frage 
der Gesetzmäßigkeit des Sanierungserlasses nicht thematisiert.


38 g) Im Verfahren 12 K 12179/09, 12 K 12177/10 hat das FG Berlin-Brandenburg mit Urteil vom 18. April 2012 
(Deutsches Steuerrecht/Entscheidungsdienst 2013, 413) entschieden, es liege kein Sanierungsgewinn im 
Sinne des Sanierungserlasses vor und eine analoge Anwendung der Verwaltungsvorschrift komme nicht in 
Betracht.


39 h) Das FG Hamburg hat in der Entscheidung vom 8. August 2012   2 K 104/11 die Frage, ob der sog. 
Sanierungserlass eine hinreichende Rechtsgrundlage für einen Billigkeitserlass darstelle, dahingestellt sein 
lassen, weil nach Auffassung des Gerichts dessen Voraussetzungen nicht erfüllt waren.


40 i) Der 1. Orientierungssatz des Urteils des Sächsischen FG vom 14. März 2013  5 K 1113/12 (DStR 2014, 
190) lautet:


"Aufgrund des ausdrücklichen Willens des Gesetzgebers, die Steuerfreiheit für einen Sanierungsgewinn (§ 3 
Nr. 66 EStG a.F.) zu streichen, kommt eine Billigkeitsmaßnahme nach den Vorschriften der §§ 163, 227 AO 
grundsätzlich nicht in Betracht. Dies gilt auch im Hinblick auf den Sanierungserlass (BMF-Schreiben vom 
27. März 2003). Das Erlassverfahren gibt der Verwaltung nicht die Befugnis, anstelle einer vom Gesetzgeber 
(bewusst) unterlassenen sozial- oder wirtschaftspolitischen Maßnahme gesetzlich geschuldete Steuern nicht 
zu erheben."
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j) Das Urteil des Sächsischen FG vom 24. April 2013  1 K 759/12 (EFG 2013, 1898) liegt dem Streitfall 
zugrunde. Das Sächsische FG ist der Auffassung, wegen des ausdrücklichen Willens des Gesetzgebers, wie 
er sich in der Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. (Steuerfreiheit des Sanierungsgewinns) zeige, sei nach 
dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung jede abweichende --auch den Steuerpflichtigen 
begünstigende-- Handhabung ausgeschlossen, also auch eine Handhabung, die unter dem Mantel der 
Billigkeitsentscheidung, aber --wie das BMF-Schreiben in BStBl I 2003, 240-- mit genereller Anordnung, 
erfolge. In den Entscheidungsgründen hat sich das Sächsische FG nur auf die Entscheidung des FG 
München in EFG 2008, 615 gestützt, und sich nicht mit der Entscheidung des X. Senats des BFH in BFHE 
229, 502, BStBl II 2010, 916 auseinandergesetzt.


42 k) Das FG des Landes Sachsen-Anhalt hat im Urteil vom 14. November 2013  6 K 1267/11 (EFG 2014, 721) 
entschieden, das BMF-Schreiben in BStBl I 2003, 240 räume mit der darin vorgesehenen Möglichkeit eines 
Erlasses der Einkommensteuer keine --gemessen an der Intention des Gesetzgebers-- zu weit reichende 
Billigkeitsmaßnahme ein. Die Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. sei darauf zurückzuführen, dass eine 
Doppelbegünstigung durch die Ertragsteuerfreiheit von Sanierungsgewinnen einerseits und die 
zwischenzeitlich eingeführte unbegrenzte Verlustverrechnungsmöglichkeit andererseits vermieden werden 
sollte. Im Streitfall hätten die Kläger durch ihre fortwährend geringen Einkünfte aber keinerlei steuerlichen 
Vorteil durch Verlustverrechnungsmöglichkeiten. Infolgedessen drohe bei ihnen auch keine 
Doppelbegünstigung, so dass ein Erlass jedenfalls in ihrem speziellen Fall der Intention des Gesetzgebers 
nicht zuwider laufe.


43 l) Im Urteil vom 7. Januar 2014  6 K 6209/11 (EFG 2014, 975) hat das FG Berlin-Brandenburg offengelassen, 
ob der Sanierungserlass gegen den Vorrang des Gesetzes verstößt (Revisionsverfahren nach Zulassung 
durch den IV. Senat des BFH IV R 6/15).


44 m) Das Sächsische FG bezweifelt im Beschluss vom 20. Januar 2014  4 V 1794/12 im Verfahren der 
einstweiligen Anordnung ebenso wie das Sächsische Oberverwaltungsgericht im Beschluss vom 
2. September 2010  5 B 555/09, ob nach Streichung von § 3 Nr. 66 EStG a.F. der sog. Sanierungserlass 
einen Rechtsanspruch auf Gewährung einer Billigkeitsmaßnahme begründen kann.


45 n) Im Urteil vom 30. Juli 2014  3 K 3354/10 hat das FG Berlin-Brandenburg erhebliche Zweifel an der 
Gesetzmäßigkeit des Sanierungserlasses geäußert, diese Frage letztlich aber dahingestellt sein lassen, weil 
die Voraussetzungen für einen Erlass nach dem BMF-Schreiben in BStBl I 2003, 240 nicht vorlägen. Die 
dagegen erhobene Nichtzulassungsbeschwerde hat der X. Senat des BFH mit Beschluss vom 24. März 2015 
X B 127/14 als unbegründet zurückgewiesen.


46 II. Auffassung der Finanzverwaltung


47 Das BMF ist der Auffassung, der sog. Sanierungserlass verstoße nicht gegen den Vorbehalt des Gesetzes 
(vgl. oben).


48 In Verfügungen weisen Oberfinanzdirektionen (OFD) darauf hin, die mit Beschluss des BFH in BFH/NV 2012, 
1135 geäußerte Rechtsauffassung, dass die Beanspruchung sachlicher Unbilligkeit nach Aufhebung der 
gesetzlichen Grundlage zweifelhaft --weil den Wertungen des Gesetzgebers zuwiderlaufend-- sei, werde von 
der Verwaltung nicht geteilt (vgl. z.B. die Rundverfügung der OFD Frankfurt am Main vom 23. Dezember 
2014 S 2140 A-4-St 213, sowie die Verfügung der OFD Niedersachsen vom 19. Juni 2013 S 2140-8-
St 248 (VD)).


49 III. Auffassungen in der Literatur zur Gesetzmäßigkeit des Sanierungserlasses


50 Der weit überwiegende Teil der Literatur ist der Auffassung, der sog. Sanierungserlass verstoße nicht gegen 
den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung (Musil in Herrmann/Heuer/ Raupach, § 4 EStG Rz 118; 
Braun/Geist, Betriebs-Berater --BB-- 2009, 2508; Gondert/Büttner, DStR 2008, 1676; Forst/Schaaf/Kofmann, 
Der Ertragsteuerberater 2009, 287; Frey/Mückl, GmbH-Rundschau 2010, 1193; Geist, BB 2008, 2658; 
Gragert, Neue Wirtschafts-Briefe --NWB-- 2011, 1438; Kahlert, DStR 2012, 944; Kahlert, DStR 2010, Heft 36, 
VI-VII; Kanzler, Finanz-Rundschau --FR-- 2003, 480; Kanzler, FR 2008, 1116; Knebel, Der Betrieb --DB-- 
2009, 1094; Krumm, Entscheidungen für Wirtschaftsrecht --EWiR-- 2012, 335; Lohmann, EWiR 2010, 807; 
Mitschke, FR 2014, 661; Nosky/Hörner, FR 2012, 694; Olbing, Die Steuerberatung 2010, 216; Seer, FR 2010, 
306; Stangl in: Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, 2. Aufl., § 22 Rz 57b, nach dessen Auffassung der 
sog. Sanierungserlass auch auf die Gewerbesteuer angewendet werden sollte; Steinhauff, AO-Steuerberater 
2010, 298; Töben, FR 2010, 249; Wagner, BB 2008, 2671; Wagner, BB 2010, 2612.


51 Wenige Autoren vertreten die Auffassung, der sog. Sanierungserlass verstoße gegen den Vorbehalt des 
Gesetzes (Blümich/ Erhard, § 3 Nr. 66 EStG a.F. Rz 3; von Groll in Hübschmann/ Hepp/Spitaler --HHSp--, 
§ 227 AO Rz 32; Bareis/Kaiser, DB 2004, 1841).
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Nur referierend stellen Jatzke in HHSp, § 251 AO Rz 80, Loose in Tipke/Kruse, Abgabenordnung, 
Finanzgerichtsordnung, § 175 AO Rz 36, § 227 AO Rz 17 und 85, § 251 AO Rz 121a, sowie 
Schmidt/Heinicke, EStG, 34. Aufl., § 3 ABC, Stichwort "Sanierungsgewinn" das Problem dar.


53 IV. Auffassung des vorlegenden Senats


54 1. Der sog. Sanierungserlass verstößt nicht gegen den Vorbehalt des Gesetzes.


55 a) Der im Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 des Grundgesetzes --GG--) verankerte Vorbehalt des Gesetzes 
verlangt, dass der Gesetzgeber in grundlegenden normativen Bereichen alle wesentlichen Entscheidungen 
selbst treffen muss und sie nicht anderen Normgebern überlassen darf (Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
vom 5. November 2014  1 BvF 3/11, BGBl I 2014, 1764, m.w.N.). Im Steuerrecht, dessen 
Steuerbelastungsentscheidungen weitgehend vom Willen des Gesetzgebers zu Belastungsgegenstand und 
Tarif abhängen, ist von einem strengen Gesetzesvorbehalt auszugehen. Das Steuerrecht lebt insoweit aus 
dem "Diktum des Gesetzgebers" (vgl. BVerfG in BGBl I 2014, 1764, Rz 33, m.w.N.).


56 b) Nach Auffassung des vorlegenden Senats tangiert der sog. Sanierungserlass nicht den Grundsatz der 
Gesetzmäßigkeit der Verwaltung.


57 Nach § 163 AO können Steuern niedriger festgesetzt werden und einzelne Besteuerungsgrundlagen, die die 
Steuern erhöhen, bei der Festsetzung der Steuer unberücksichtigt bleiben, wenn die Erhebung der Steuer 
nach Lage des einzelnen Falls unbillig wäre. Nach § 227 AO können Finanzbehörden Ansprüche aus dem 
Steuerschuldverhältnis ganz oder zum Teil erlassen, wenn deren Einziehung nach Lage des einzelnen Falls 
unbillig wäre; unter den gleichen Voraussetzungen können bereits entrichtete Beträge erstattet oder 
angerechnet werden. Der Gesetzgeber hat damit in § 163 bzw. § 227 AO die aus seiner Sicht notwendigen 
Voraussetzungen für eine abweichende Steuerfestsetzung aus Billigkeitsgründen bzw. einen Steuererlass 
festgelegt und die Entscheidung im Einzelfall in das Ermessen der Finanzbehörden gestellt.


58 Im sog. Sanierungserlass hat das BMF lediglich die entscheidenden Ermessenserwägungen der 
Finanzbehörden festgeschrieben und damit deren Ermessen auf Null reduziert. Aus Sicht des vorlegenden 
Senats ist dies notwendig, da die betroffenen Steuern (insbesondere die Einkommen- und 
Körperschaftsteuer) durch die Landesfinanzbehörden verwaltet werden (Art. 108 Abs. 2 GG) und nach § 85 
AO die Steuern nach Maßgabe der Gesetze gleichmäßig festzusetzen und zu erheben sind.


59 c) Anders als das FG München in der Entscheidung in EFG 2008, 615 offensichtlich meint, knüpft der sog. 
Sanierungserlass in BStBl I 2003, 240 mitnichten an die Rechtslage vor der Streichung des § 3 Nr. 66 
EStG a.F. an.


60 Gemäß § 3 Nr. 66 EStG a.F. wurden Sanierungsgewinne in voller Höhe als nicht steuerpflichtiger Ertrag 
angesehen. Dies galt unabhängig davon, ob sich --z.B. wegen Verlustvorträgen oder laufenden Verlusten aus 
anderen Einkunftsquellen oder -arten-- für den betreffenden Veranlagungszeitraum überhaupt eine positive 
Einkommensteuerfestsetzung ergeben hätte. Die Steuerbefreiung "verschonte" damit auch bestehende 
Verlustvorträge. Durch § 3 Nr. 66 EStG a.F. wurden Sanierungsgewinne somit doppelt begünstigt 
(unbeschränkter Verlustvortrag und Steuerfreiheit des Sanierungsgewinns; die Verlustvorträge konnten 
deshalb mit anderen oder künftigen positiven Einkünften verrechnet werden).


61 Ganz andere Erwägungen enthält der sog. Sanierungserlass. Es kommt nicht zu einer Doppelbegünstigung. 
Nach dem sog. Sanierungserlass werden bilanzielle, also nicht zahlungswirksame Vermögensmehrungen als 
Folge des Wegfalls von Verbindlichkeiten vorrangig mit Verlustvorträgen (diese sind häufig die Ursache für 
die Schieflage des Unternehmens) verrechnet. Diese Verluste haben oft den Forderungsverzicht mit dem 
einhergehenden Wegfall der Verbindlichkeit (z.B. zur Abwendung der Insolvenz) nötig gemacht. Auch 
negative Einkünfte einer anderen Einkunftsquelle werden vorrangig mit dem Sanierungsgewinn (und nicht 
zuerst mit positiven Einkünften dieser Einkunftsquelle) saldiert (Rz 8 S. 3 ff. des sog. Sanierungserlasses in 
BStBl I 2003, 240; vgl. auch Blümich/Erhard, § 3 Nr. 66 EStG a.F. Rz 12, der dem sog. Sanierungserlass 
kritisch gegenübersteht). Nur die nach vorrangiger Berücksichtigung von Verlustvorträgen und negativen 
Einkünften verbleibende Steuer kann danach gestundet bzw. erlassen werden. Zudem sind Verlustrückträge 
ebenfalls vorrangig mit dem Sanierungsgewinn zu verrechnen.


62 Nicht unberücksichtigt bleiben darf, dass ein Sanierungsgewinn nicht zu einem Liquiditätszufluss führt, aus 
dem die Steuerschuld beglichen werden könnte. Er ist ein reiner Buchgewinn. Dass die Erhebung 
(Einziehung) eines Einkommensteueranspruchs sachlich unbillig sein kann, wenn das Zusammenwirken 
verschiedener Regelungen zu einer hohen Steuerschuld führt, obgleich dem kein Zuwachs an 
Leistungsfähigkeit zugrunde liegt, hat die Rechtsprechung stets anerkannt (so z.B. Senatsurteil vom 
26. Oktober 1994 X R 104/92, BFHE 176, 3, BStBl II 1995, 297).


63 Zudem ist anders als nach § 3 Nr. 66 EStG a.F. nicht die unternehmerbezogene, sondern nur die 
unternehmensbezogene Sanierung begünstigt (vgl. I.2. Satz 2 des Sanierungserlasses und Senatsurteil in 
BFHE 229, 502, BStBl II 2010, 916). Ein Erlass ist nur möglich, um ein Unternehmen oder einen 
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Unternehmensträger (juristische oder natürliche Person) vor dem finanziellen Zusammenbruch zu bewahren 
und wieder ertragsfähig zu machen. Wird das Unternehmen nicht fortgeführt oder trotz der 
Sanierungsmaßnahme eingestellt, liegt eine Sanierung im Sinne des Sanierungserlasses nur vor, wenn die 
Schulden aus betrieblichen Gründen erlassen werden (z.B. um einen Sozialplan zu Gunsten der 
Arbeitnehmer zu ermöglichen).


64 d) Billigkeitsmaßnahmen aus persönlichen bzw. sachlichen Gründen im Festsetzungs- bzw. 
Erhebungsverfahren sieht die AO seit deren Inkrafttreten vor. Auch die Reichsabgabenordnung (RAO) 
enthielt in § 131 RAO eine vergleichbare Regelung. Auf dieser Bestimmung beruhte die Rechtsprechung 
bereits vor Einführung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. durch das Körperschaftsteuerreformgesetz vom 31. August 
1976 (BGBl I 1976, 2597, BStBl I 1976, 445), wonach der durch eine Sanierung herbeigeführte Gewinn unter 
bestimmten Voraussetzungen einkommensteuerrechtlich außer Betracht zu bleiben habe (Urteil des 
Reichsfinanzhofs vom 21. Oktober 1931 VI A 968/31, RFHE 29, 315, RStBl 1932, 160).


65 e) Nach § 10d Abs. 2 EStG in der Fassung des Gesetzes zur Umsetzung der Protokollerklärung der 
Bundesregierung zur Vermittlungsempfehlung zum Steuervergünstigungsabbaugesetz vom 22. Dezember 
2003 (BGBl I 2003, 2840) sind Verluste, die weder im Veranlagungszeitraum ihrer Entstehung noch im Wege 
des Verlustrücktrags ausgeglichen werden können, ab dem Veranlagungszeitraum 2004 (vgl. § 52 Abs. 25 
EStG 2004) im Rahmen des Verlustvortrags nur noch begrenzt verrechnungsfähig. Angesichts der 
Verknüpfung der Aufhebung des § 3 Nr. 66 EStG a.F. mit einem unbeschränkten Verlustabzug kommt 
deshalb möglichen Billigkeitsmaßnahmen nach dem BMF-Schreiben in BStBl I 2003, 240 eine besondere 
Bedeutung zu (vgl. auch Seer, FR 2010, 306).


66 f) Der Gesetzgeber hat in den Gesetzesmaterialien an zahlreichen Stellen zu erkennen gegeben, dass er den 
sog. Sanierungserlass des BMF nicht nur billigt, sondern für erforderlich hält.


67 aa) Bereits die Gesetzesbegründung zum Entwurf des Steuerreformgesetzes 1999 zur Streichung des § 3 
Nr. 66 EStG a.F. zeigt, dass der Gesetzgeber davon ausging, dass einzelnen persönlichen oder sachlichen 
Härtefällen im Stundungs- und Erlasswege begegnet werden muss (BTDrucks 13/7480, S. 192).


68 bb) Ursprünglich enthielt auch § 8c KStG keine Sanierungsklausel. Die Begründung zum UntStRFoG 2008 
(BTDrucks 16/4841, S. 76; BRDrucks 220/07, S. 126) sowie das BMF-Schreiben vom 4. Juli 2008 
IV C 7-S 2745-a/08/10001 (BStBl I 2008, 736, Rz 34) verwiesen vielmehr auf den sog. Sanierungserlass.


69 cc) In seiner Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur verbesserten steuerlichen Berücksichtigung von 
Vorsorgeaufwendungen (Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung) vom 3. April 2009 
(BRDrucks 168/09 (B), S. 30) hat der Bundesrat seinen Änderungsantrag zu § 34 Abs. 7b Satz 1 des 
Körperschaftsteuergesetztes (KStG) damit begründet, die Steuerbefreiung von Sanierungsgewinnen durch 
Verwaltungsanweisung (Sanierungserlass) sei nicht ausreichend, negative Effekte zu verhindern.


70 dd) Schließlich hat der Gesetzgeber auf die BFH-Entscheidung in BFHE 237, 403 reagiert. Im Gesetz zur 
Anpassung der AO an den Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften (BGBl I 
2014, 2417) hat er § 184 Abs. 2 Satz 1 AO geändert. Richtlinien über Billigkeitsmaßnahmen im Bereich der 
Realsteuermessbeträge kann nun auch die oberste Bundesfinanzbehörde aufstellen. In der Begründung der 
Gesetzesänderung wird darauf hingewiesen, es entspreche der langjährigen Verwaltungspraxis, dass 
Billigkeitsregelungen auf dem Gebiet des Einkommens- und Körperschaftsteuerrechts auch bei der 
Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrags zu berücksichtigen seien (BRDrucks  432/14, S. 35). Die 
Zweifel daran, die das Urteil des BFH vom 28. Mai 2002 IX R 86/00 (BFHE 199, 1, BStBl II 2002, 840) 
hervorgerufen habe, sollten nach dem Willen des Gesetzgebers durch die Gesetzesänderung beseitigt 
werden.


71 g) Die steuerlichen Folgen der Sanierung eines in die Krise geratenen Unternehmens sind in den einzelnen 
Steuergesetzen nur unsystematisch und ausschnittsweise geregelt. Der vom BMF zur Rechtfertigung des 
Steuererlasses beschworene Zielkonflikt der InsO mit der Besteuerung von Sanierungsgewinnen lässt sich 
nicht durch den Vorrang der insolvenzrechtlichen Regelungen, sondern nur durch steuerliche Maßnahmen 
lösen. Die Steuerfolgen der Insolvenz sind in der Insolvenzrechtsreform gerade ausgeklammert worden. 
Zahlreiche Fragen, die sich in diesem Zusammenhang stellen, sind nach wie vor ungeklärt oder befinden sich 
im Fluss. Der Sanierungserlass in BStBl I 2003, 240 trägt zum Abbau grundlegender Konflikte zwischen dem 
Steuerrecht und der InsO bei.


72 h) Gläubiger, die einen Beitrag zu einer "echten" Sanierung und damit zum "Überleben" des angeschlagenen 
Unternehmens leisten, erwarten regelmäßig, dass sich der Fiskus ebenfalls an der Sanierung beteiligt und 
nicht noch durch die Besteuerung eines Gewinns, der zu keinerlei Liquiditätszufluss für das Unternehmen 
führt, die Sanierung belastet oder gar zum Scheitern bringt.


73 i) Billigkeitsmaßnahmen nach §§ 163, 227 AO zum Ausgleich von sachlichen, nicht gewollten Härten sind 
nach alledem nach Auffassung des vorlegenden Senats bei Sanierungsgewinnen unerlässlich. Die im BMF-
Schreiben in BStBl I 2003, 240 formulierten Voraussetzungen für die Annahme eines begünstigten 
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Sanierungsgewinns (Sanierungsbedürftigkeit und Sanierungsfähigkeit des Unternehmens, 
Sanierungseignung des Schulderlasses und Sanierungsabsicht der Gläubiger) sind sachliche 
Billigkeitsgründe i.S. von § 163 und § 227 AO. "Besondere" sachliche Billigkeitsgründe (Anhaltspunkte dafür, 
was darunter zu verstehen ist, ergeben sich aus dem Beschluss des VIII. Senats des BFH in BFH/NV 2012, 
1135 nicht) sind daneben nicht erforderlich.


74 j) Angesichts der erheblichen praktischen Bedeutung der Besteuerung bzw. des Steuererlasses in Bezug auf 
Sanierungsgewinne und der Verpflichtung der Verwaltung zur gleichmäßigen Erhebung von Steuern nach 
§ 85 AO war es nach Auffassung des vorlegenden Senats auch unumgänglich, bundeseinheitliche Leitlinien 
der Finanzverwaltung zur erforderlichen Ermessensausübung zu formulieren.


75 2. Keine unionswidrige staatliche Beihilfe


76 Darüber hinaus ist der vorlegende Senat der Auffassung, dass der Sanierungserlass nicht nur mit 
innerstaatlichem (Verfassungs-)Recht vereinbar ist, sondern auch mit dem unionsrechtlichen Beihilferecht.


77 a) Gemäß Art. 107 Abs. 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union --AEUV-- (Art. 87 des 
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften --EGV--) sind staatliche oder aus staatlichen 
Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder 
Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Binnenmarkt 
unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigen und im Vertrag nicht etwas 
anderes bestimmt ist. Der Begriff der Beihilfe ist dabei weiter als der Begriff der Subvention, denn er umfasst 
nicht nur positive Leistungen wie Subventionen selbst, sondern auch Maßnahmen, die in unterschiedlicher 
Form die Belastungen vermindern, die ein Unternehmen normalerweise zu tragen hat und die somit zwar 
keine Subventionen im strengen Sinne des Wortes darstellen, diesen aber nach Art und Wirkung gleichstehen 
(Urteile des Gerichtshofs der Europäischen Union --EuGH-- Ferring vom 22. November 2001 C-53/00, 
EU:C:2001:627, Rz 15, EWS 2001, 583; P Oy vom 18. Juli 2013 C-6/12, EU:C:2013:525, Rz 18, 
Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung --HFR-- 2013, 862). Deswegen können auch Steuererlasse 
Beihilfecharakter haben (Beschluss 2011/527/EU der Kommission vom 26. Januar 2011 über die staatliche 
Beihilfe Deutschlands C-7/10 --ex CP 250/09 und NN 5/10-- "KStG, Sanierungsklausel" [Amtsblatt der 
Europäischen Union --ABlEU-- 2011, Nr. L 235/26]).


78 b) Rechtsprechung des EuGH oder des Europäischen Gerichts (EuG) zur Frage, ob die steuerliche 
Behandlung eines Sanierungsgewinns gemäß dem sog. Sanierungserlass eine nach Art. 107, 108 AEUV 
oder nach Art. 87, 88 EGV europarechtswidrige Beihilfe darstellt, existiert nicht.


79 Aus den Entscheidungen des EuG bzw. des EuGH zur Sanierungsklausel des § 8c KStG lassen sich keine 
Folgerungen für die Vorlagefrage ziehen. Sowohl das EuG (Beschluss Deutschland/ Kommission vom 
18. Dezember 2012 T-205/11, EU:T:2012,704) als auch der EuGH (Urteil Deutschland/Kommission vom 
3. Juli 2014 C-102/13 P, EU:C:2014:2054, BB 2014, 1878) haben sich nicht inhaltlich mit dem Beschluss der 
Kommission in ABlEU 2011 Nr. L 235/26 auseinandergesetzt, sondern lediglich entschieden, die 
Bundesrepublik Deutschland habe die Klage gegen den Kommissionsbeschluss nicht fristgerecht erhoben.


80 Im Urteil P Oy (EU:C:2013:525, HFR 2013, 862) hat der EuGH zu einer mit der Sanierungsklausel des § 8c 
KStG vergleichbaren Vorschrift des finnischen Steuerrechts entschieden, eine solche Regelung sei nicht 
notwendig als --verbotene bzw. notifizierungspflichtige-- staatliche Beihilfe zu beurteilen.


81 c) Bislang hat die Kommission, der die Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe im Verfahren des 
Art. 108 AEUV (Art. 88 EGV) obliegt, die Unzulässigkeit eines Steuererlasses auf Sanierungsgewinne nicht 
festgestellt. Soweit bekannt, ist zur Zeit kein Überprüfungsverfahren nach Art. 108 Abs. 1 AEUV anhängig. In 
einer nicht veröffentlichten Entscheidung im Rahmen einer Einzelfallprüfung soll die Kommission eine 
Vereinbarkeit des Sanierungserlasses mit dem EU-Beihilferecht angenommen haben (vgl. Gragert, NWB 
2013, 2141, 2142).


82 d) In der Literatur wird die Frage, ob der sog. Sanierungserlass als Beihilfe zu qualifizieren ist, unterschiedlich 
beurteilt.


83 Nach Reimer (Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2011, 263, 267, sowie Eicke, Praxis Internationale 
Steuerberatung --PISTB-- 2012, 131) verstößt der sog. Sanierungserlass wegen seiner Anwendbarkeit auf 
alle Unternehmen nicht gegen das Beihilfeverbot. Lt. Gragert (NWB 2013, 2141) und de Weerth (DStR 2014, 
285) soll die Europäische Kommission keine Bedenken wegen der Vereinbarkeit des Sanierungserlasses mit 
dem Beihilferecht hegen. Im Rahmen einer Einzelfallprüfung habe diese mitgeteilt, der Sanierungserlass sei 
beihilferechtlich nicht zu beanstanden. Diese "Entscheidung" ist offensichtlich nicht veröffentlicht.


84 Hermann (Zeitschrift für das Gesamte Insolvenzrecht --ZInsO-- 2003, 1069, 1078) hält es nicht für 
ausgeschlossen, dass die Steuerbefreiung für Sanierungsgewinne nach dem BMF-Schreiben in BStBl I 2003, 
240 den Charakter einer Beihilfe in Form einer Steuervergünstigung aufweist. Ähnlich sehen es auch Khan/ 
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Adam (ZInsO 2008, 899) bzw. Wehner (Neue Zeitschrift für das Recht der Insolvenz und Sanierung; das 
gesamte Verfahren der Unternehmens- und Verbraucherinsolvenz --NZI-- 2012, 537).


85 e) Ob der sog. Sanierungserlass als Beihilfe zu qualifizieren ist, hängt davon ab, ob er spezifisch bzw. selektiv 
bestimmte Unternehmen begünstigt. Eine Beihilfe ist dann zu bejahen, wenn die betreffende 
Billigkeitsmaßnahme eine Ausnahme von dem allgemein geltenden Steuersystem zugunsten bestimmter 
Unternehmen darstellt und nicht durch Grund- und Leitprinzipien der Steuerrechtsordnung gerechtfertigt ist.


86 Nach dem deutschen Ertragsteuerrecht sind Sanierungsgewinne als Erhöhungen des Betriebsvermögens 
grundsätzlich zu versteuern und der sog. Sanierungserlass nimmt diese Gewinne von der Besteuerung aus. 
Diese Ausnahme ist nicht selektiv, es werden keine bestimmten Unternehmen oder Produktionszweige 
gegenüber anderen Unternehmen oder Produktionszweigen, die sich im Hinblick auf den mit dem 
Sanierungserlass in einer vergleichbaren tatsächlichen und rechtlichen Situation befinden, begünstigt. Zwar 
wirkt sich das BMF-Schreiben zugunsten aller Unternehmen mit erheblichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
aus. Dies allein ist --wie sich aus dem Urteil des Gerichts Erster Instanz HAMSA/Kommission vom 11. Juli 
2002 T-152/99 (EU:T:2002:188, Rz 168 ff.) ergibt-- jedoch kein Grund, eine selektive Begünstigung 
anzunehmen.


87 Die dem sog. Sanierungserlass zugrunde liegenden Vorschriften (§§ 163, 222, 227 AO) räumen den 
Finanzbehörden nach den Vorgaben des Gesetzgebers eine Ermessensentscheidung ein; der 
Ermessensgebrauch ist durch die Gerichte nur im Rahmen des § 102 der Finanzgerichtsordnung (FGO) 
überprüfbar. Der sog. Sanierungserlass reduziert das Ermessen der Verwaltung hingegen auf Null. Die 
Steuer ist zu stunden, anderweitig festzusetzen oder zu erlassen, sofern die im BMF-Schreiben in BStBl I 
2003, 240 genannten Voraussetzungen vorliegen. Die Finanzverwaltung hat zwar auf der Tatbestandsseite 
den Beurteilungsspielraum, ob das Unternehmen sanierungsbedürftig und sanierungsfähig ist, der 
Schuldenerlass geeignet und die Sanierungsabsicht der Gläubiger gegeben ist. Das Vorliegen dieser 
Voraussetzungen des sog. Sanierungserlasses ist jedoch von den Gerichten in vollem Umfang überprüfbar. 
Deshalb ist davon auszugehen, dass das BMF-Schreiben in BStBl I 2003, 240 keine selektiv begünstigende 
Ausnahmeregel beinhaltet, auch wenn dem europäischen Recht die Unterscheidung zwischen einem 
unbestimmten Rechtsbegriff auf der Tatbestandsseite und dem Ermessen auf der Rechtsfolgeseite fremd ist 
(ebenso Eicke, PISTB 2012, 131; anderer Ansicht Wehner, NZI 2012, 537; Herrmann, ZInsO 2003, 1069, 
1072 f., Kahn/Adam, ZInsO 2008, 899, 906).


88 Vor allem ist darauf hinzuweisen, dass der sog. Sanierungserlass in den Grundprinzipien der 
Steuerrechtsordnung seine Begründung findet und deshalb als gerechtfertigt anzusehen ist. Der 
Sanierungserlass kommt nur notleidenden Unternehmen zugute und trägt dazu bei, dass die Besteuerung 
nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gesichert und das Übermaßverbot gewahrt sind.


89 C. Entscheidungserheblichkeit der Vorlagefrage


90 Die Vorlagefrage ist entscheidungserheblich.


91 Folgt man der Auffassung des vorlegenden Senats, dass der Sanierungserlass nicht gegen den Grundsatz 
der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung verstößt und darauf gestützte Billigkeitsmaßnahmen grundsätzlich 
zulässig sind, müsste das angefochtene Urteil aufgehoben und die Sache an das FG zurückverwiesen 
werden, damit dieses klärt, ob die Voraussetzungen einer Billigkeitsentscheidung nach dem sog. 
Sanierungserlass vorliegen. Wird die Vorlagefrage entgegen der Rechtsauffassung des vorlegenden Senats 
beantwortet, müsste die Revision zurückgewiesen werden.


92 D. Notwendigkeit einer Entscheidung des Großen Senats


93 Die Vorlage ist nach § 11 Abs. 4 FGO geboten. Wie die Vielzahl der divergierenden erstinstanzlichen 
Entscheidungen und die Vielzahl der Literaturbeiträge zeigen, kommt der Vorlagefrage grundsätzliche 
Bedeutung bei. Die Frage der Besteuerung von Sanierungsgewinnen ist für die Praxis von zentraler 
Bedeutung. Neben dem Streitfall sind weitere Revisionsverfahren beim BFH anhängig (I R 52/14, IV R 6/15), 
in denen die Frage der Gesetzmäßigkeit des sog. Sanierungserlasses von Bedeutung sein dürfte.
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GZ IV A 6 - S 2140 - 8/03 (bei Antwort bitte angeben)


Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder nehme ich zur Frage der ertragsteuer-
lichen Behandlung von Sanierungsgewinnen wie folgt Stellung:


I. Sanierung


1.   Begriff


1 1Eine Sanierung ist eine Maßnahme, die darauf gerichtet ist, ein Unternehmen oder einen
Unternehmensträger (juristische oder natürliche Person) vor dem finanziellen Zusammenbruch
zu bewahren und wieder ertragsfähig zu machen (= unternehmensbezogene Sanierung). 2Das
gilt auch für außergerichtliche Sanierungen, bei denen sich die Gesellschafterstruktur des in die
Krise geratenen zu sanierenden Unternehmens (Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft)
ändert, bei anderen gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierungen im Rahmen der außergericht-
lichen Sanierung von Kapitalgesellschaften sowie für Sanierungen im Rahmen eines Insolvenz-
verfahrens. 


2.   Einstellung des Unternehmens / Übertragende Sanierung


2 1Wird das Unternehmen nicht fortgeführt oder trotz der Sanierungsmaßnahme eingestellt,
liegt eine Sanierung im Sinne dieser Regelung nur vor, wenn die Schulden aus betrieblichen
Gründen (z.B. um einen Sozialplan zu Gunsten der Arbeitnehmer zu ermöglichen) erlassen wer-
den. 2Keine begünstigte Sanierung ist gegeben, soweit die Schulden erlassen werden, um dem
Steuerpflichtigen oder einem Beteiligten einen schuldenfreien Übergang in sein Privatleben
oder den Aufbau einer anderen Existenzgrundlage zu ermöglichen. 3Im Fall der übertragenden







Seite 2 Sanierung (vgl. BFH-Urteil vom 24. April 1986, BStBl II S. 672) ist von einem betrieblichen
Interesse auch auszugehen, soweit der Schuldenerlass erforderlich ist, um das Nachfolgeunter-
nehmen (Auffanggesellschaft) von der Inanspruchnahme für Schulden des Vorgängerunter-
nehmens freizustellen (z.B. wegen § 25 Abs. 1 HGB). 


II. Sanierungsgewinn


3 1Ein Sanierungsgewinn ist die Erhöhung des Betriebsvermögens, die dadurch entsteht,
dass Schulden zum Zweck der Sanierung ganz oder teilweise erlassen werden. 2Schulden wer-
den insbesondere erlassen 
•  durch eine vertragliche Vereinbarung zwischen dem Schuldner und dem Gläubiger, durch


die der Gläubiger auf eine Forderung verzichtet (Erlassvertrag nach § 397 Abs. 1 BGB)
oder 


•  durch ein Anerkenntnis, dass ein Schuldverhältnis nicht besteht (negatives Schuld-
anerkenntnis nach § 397 Abs. 2 BGB, BFH-Urteil vom 27. Januar 1998, BStBl II S. 537). 


4 1Voraussetzungen für die Annahme eines im Sinne dieses BMF-Schreibens begünstigten
Sanierungsgewinns sind die Sanierungsbedürftigkeit und Sanierungsfähigkeit des Unterneh-
mens, die Sanierungseignung des Schulderlasses und die Sanierungsabsicht der Gläubiger.
2Liegt ein Sanierungsplan vor, kann davon ausgegangen werden, dass diese Voraussetzungen
erfüllt sind. 


5 1Unter den in Rn. 4 genannten Voraussetzungen führt auch der Forderungsverzicht eines
Gläubigers gegen Besserungsschein zu einem begünstigten Sanierungsgewinn. 2Tritt der Bes-
serungsfall ein, so dass der Schuldner die in der Besserungsvereinbarung festgelegten Zahlun-
gen an den Gläubiger leisten muss, ist der Abzug dieser Aufwendungen als Betriebsausgaben
entsprechend den Rechtsgrundsätzen des § 3c Abs. 1 EStG ausgeschlossen. 3Insoweit verringert
sich allerdings nachträglich der Sanierungsgewinn. 4Die vor Eintritt des Besserungsfalls auf den
nach Verlustverrechnungen verbleibenden Sanierungsgewinn entfallende Steuer ist zunächst
über den für den Eintritt des Besserungsfalles maßgeblichen Zeitpunkt hinaus zu stunden (vgl.
Rn. 7 ff.). 


6 1Wird der Gewinn des zu sanierenden Unternehmens gesondert festgestellt, erfolgt die
Ermittlung des Sanierungsgewinns i.S. der Rn. 3 bis 5 durch das Betriebsfinanzamt. 2Das sich
daran anschließende Stundungs- und Erlassverfahren (Rn. 7 ff.) erfolgt durch das jeweilige
Wohnsitzfinanzamt. 3Auf Beispiel 2 in Rn. 8 wird hingewiesen. 


III. Steuerstundung und Steuererlass aus sachlichen Billigkeitsgründen


7 1Zum 1. Januar 1999 ist die Insolvenzordnung - InsO - vom 5. Oktober 1994 (BGBl. I
S. 2866, zuletzt geändert durch das Gesetz zur Einführung des Euro in Rechtspflegegesetzen
und in Gesetzen des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts, zur Änderung der Mahnvordruck-
verordnungen sowie zur Änderung weiterer Gesetze vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3574)







Seite 3 in Kraft getreten. 2Die InsO hat die bisherige Konkurs- und Vergleichsordnung (alte Bundes-
länder) sowie die Gesamtvollstreckungsordnung (neue Bundesländer) abgelöst. 3Die InsO ver-
folgt als wesentliche Ziele die bessere Abstimmung von Liquidations- und Sanierungsverfahren,
die innerdeutsche Vereinheitlichung des Insolvenzrechts, die Förderung der außergerichtlichen
Sanierung, die Stärkung der Gläubigerautonomie sowie die Einführung einer gesetzlichen
Schuldenbefreiung für den redlichen Schuldner. 4Die Besteuerung von Sanierungsgewinnen
nach Streichung des § 3 Nr. 66 EStG (zuletzt i.d.F. der Bekanntmachung vom 16. April 1997,
BGBl. I S. 821) ab dem 1. Januar 1998 steht mit der neuen InsO im Zielkonflikt.


8 1Die Erhebung der Steuer auf einen nach Ausschöpfen der ertragsteuerrechtlichen Ver-
lustverrechnungsmöglichkeiten verbleibenden Sanierungsgewinn i. S. der Rn. 3 bis 5 bedeutet
für den Steuerpflichtigen aus sachlichen Billigkeitsgründen eine erhebliche Härte. 2Die entspre-
chende Steuer ist daher auf Antrag des Steuerpflichtigen nach § 163 AO abweichend festzuset-
zen (Satz 3 ff.) und nach § 222 AO mit dem Ziel des späteren Erlasses (§ 227 AO) zunächst
unter Widerrufsvorbehalt ab Fälligkeit (AEAO zu § 240 Nr. 6a) zu stunden (vgl. Rn. 9 bis 11).
3Zu diesem Zweck sind die Besteuerungsgrundlagen in der Weise zu ermitteln, dass Verluste /
negative Einkünfte unbeschadet von Ausgleichs- und Verrechnungsbeschränkungen (insbeson-
dere nach § 2 Abs. 3, § 2a, § 2b, § 10d, § 15 Abs. 4, § 15a, § 23 Abs. 3 EStG) für die Anwen-
dung dieses BMF-Schreibens im Steuerfestsetzungsverfahren bis zur Höhe des Sanierungsge-
winns vorrangig mit dem Sanierungsgewinn verrechnet werden. 4Die Verluste / negativen Ein-
künfte sind insoweit aufgebraucht; sie gehen daher nicht in den nach § 10d Abs. 4 EStG festzu-
stellenden verbleibenden Verlustvortrag oder den nach § 15a Abs. 4 und 5 EStG festzustellen-
den verrechenbaren Verlust ein. 5Das gilt auch bei späteren Änderungen der Besteuerungs-
grundlagen, z. B. aufgrund einer Betriebsprüfung, sowie für später entstandene Verluste, die im
Wege des Verlustrücktrags berücksichtigt werden können; insoweit besteht bei Verzicht auf
Vornahme des Verlustrücktrags (§ 10d Abs. 1 Sätze 7 und 8 EStG) kein Anspruch auf die
Gewährung der Billigkeitsmaßnahme. 6Die Festsetzung nach § 163 AO und die Stundung nach
§ 222 AO sind entsprechend anzupassen. 7Sollte der Steuerpflichtige sich gegen die vorgenom-
mene Verlustverrechnung im Festsetzungsverfahren wenden und die Verrechnung mit anderen
Einkünften oder die Feststellung eines verbleibenden Verlustvortrags (§ 10d Abs. 4 EStG)
begehren, ist darin die Rücknahme seines Erlassantrags zu sehen mit der Folge, dass die Billig-
keitsmaßnahme keine Anwendung findet.


Beispiel 1:
Einzelunternehmen; Gewinn aus Gewerbebetrieb 1.500.000 €
(darin enthalten: Verlust aus laufendem Geschäft - 500.000 €
                           Sanierungsgewinn 2.000.000 €)
Verrechenbare Verluste / negative Einkünfte:
Negative Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (V+V) - 250.000 €
Verlustvortrag aus dem Vorjahr 


aus V+V - 350.000 €
aus Gewerbebetrieb - 600.000 €
aus einem Verlustzuweisungsmodell i.S.d. § 2b EStG - 100.000 €


Der Unternehmer beantragt den Erlass der auf den Sanierungsgewinn entfallenden Steuern.







Seite 4 Es ergibt sich folgende Berechnung:
Sanierungsgewinn 2.000.000 €
./. Verlust aus laufendem Geschäft - 500.000 €
./. Negative Einkünfte aus V+V - 250.000 €
./. Verlustvortrag aus dem Vorjahr (insgesamt) - 1.050.000 €


Nach Verrechnung mit den Verlusten / negativen Einkünften verbleiben-
der zu versteuernder Sanierungsgewinn 200.000 €


Bei Vorliegen der in Rn. 3 bis 5 genannten Voraussetzungen ist die Steuer auf diesen ver-
bleibenden Sanierungsgewinn unter Widerrufsvorbehalt ab Fälligkeit zu stunden. 


Aus dem folgenden Veranlagungszeitraum ergibt sich ein Verlustrücktrag, der sich wie folgt
zusammensetzt:
Negative Einkünfte aus Gewerbebetrieb - 80.000 €
Negative Einkünfte nach § 2b EStG - 20.000 €


- 100.000 €
Der Verlustrücktrag ist vorrangig mit dem im VZ 01 nach Verlust-
verrechnung versteuerten Sanierungsgewinn zu verrechnen. Es ergibt sich
folgende Berechnung:
Im VZ 01 versteuerter Sanierungsgewinn 200.000 €
./. Verlustrücktrag - 100.000 €
Verbleibender zu versteuernder Sanierungsgewinn 100.000 €


Die Stundung ist entsprechend anzupassen. 


Beispiel 2:
Die AB-KG (Komplementär A, Gewinn- und Verlustbeteiligung 75 %, Kommanditist B,
Gewinn- und Verlustbeteiligung 25 %) erzielt im VZ 02 neben einem Verlust aus dem
laufenden Geschäft i.H.v. 500.000 € einen Sanierungsgewinn i.H.v. 2.000.000 €. Aus der
Beteiligung an der C-KG werden dem B negative Einkünfte i.S.d. § 2b EStG i.H.v.
100.000 € zugerechnet. B beantragt den Erlass der auf den Sanierungsgewinn entfallenden
Steuern. 


Gesonderte Feststellung der AB-KG:


Einkünfte aus Gewerbebetrieb (2.000.000 € - 500.000 € =) 1.500.000 €
davon B (25 %) 375.000 €
(nachrichtlich: Sanierungsgewinn 2.000.000 €
                        davon B (25 %) 500.000 €)


Das Betriebsfinanzamt stellt den Gewinn (1.500.000 €) gesondert fest und nimmt die Ver-
teilung auf die einzelnen Gesellschafter vor. Zusätzlich teilt es nachrichtlich die Höhe des
Sanierungsgewinns (2.000.000 €) sowie die entsprechend anteilige Verteilung auf die
Gesellschafter mit. Darüber hinaus teilt es mit, dass es sich um einen Sanierungsgewinn im
Sinne der Rn. 3 bis 5 dieses Schreibens handelt. 


Einkommensteuerveranlagung des B:


Einkünfte aus Gewerbebetrieb aus dem Anteil an der AB-KG 375.000 €
(darin enthalten: Sanierungsgewinn 500.000 €)
./. negative Einkünfte i.S.d. § 2b EStG - 100.000 €
Nach Verrechnung mit den Verlusten / negativen Einkünften verbleiben-
der zu versteuernder Sanierungsgewinn 275.000 €


Das Wohnsitzfinanzamt stundet unter Widerrufsvorbehalt ab Fälligkeit die anteilig auf den
verbleibenden zu versteuernden Sanierungsgewinn von 275.000 € entfallende Steuer. Soweit
B in späteren VZ positive Einkünfte aus der Beteiligung an der C-KG erzielt, sind diese bei
der Veranlagung anzusetzen; eine Verrechnung mit den negativen Einkünften i.S.d. § 2b







Seite 5 EStG aus VZ 02 ist nicht möglich, da diese bereits mit dem Sanierungsgewinn steuerwirk-
sam verrechnet worden sind. 


9 1Zahlungen auf den Besserungsschein nach Rn. 5 vermindern nachträglich den Sanie-
rungsgewinn. 2Entsprechend verringert sich die zu stundende / zu erlassende Steuer. 


Beispiel 3:
VZ 01
Gläubigerverzicht gegen Besserungsschein auf eine Forderung i.H.v. 1.500.000 €
Sanierungsgewinn nach Verlustverrechnungen 1.000.000 €
Laufender Gewinn 0 €


Bei einem angenommenen Steuersatz i.H.v. 25 % ergibt sich
eine zu stundende Steuer von 250.000 €


VZ 02
Laufender Gewinn 300.000 €
Zahlung an den Gläubiger aufgrund Besserungsschein i.H.v. 100.000 €
ist keine Betriebsausgabe. Daher bleibt es bei einem zu ver-
steuernden Gewinn i.H.v. 300.000 €


Sanierungsgewinn aus VZ 01 1.000.000 €
./. Zahlung auf Besserungsschein - 100.000 €
Verringerter Sanierungsgewinn 900.000 €
Auf den verringerten Sanierungsgewinn ergibt sich noch eine zu
stundende Steuer i.H.v. 25 % von 900.000 € = 225.000 €


10 1Zum Zweck der Überwachung der Verlustverrechnungsmöglichkeiten sowie der Ausnut-
zung des Verlustrücktrags ist die Stundung bis zur Durchführung der nächsten noch ausstehen-
den Veranlagung, längstens bis zu einem besonders zu benennenden Zeitpunkt auszusprechen.
2Erforderlichenfalls sind entsprechende Anschlussstundungen auszusprechen. 3Die Ausschöp-
fung der Verlustverrechnungsmöglichkeiten mit Blick auf den Sanierungsgewinn ist in geeig-
neter Form durch das Finanzamt aktenkundig festzuhalten. 


11 1Bei Forderungsverzicht gegen Besserungsschein (Rn. 5, 9) ist die auf den Sanierungs-
gewinn entfallende Steuer solange zu stunden, wie Zahlungen auf den Besserungsschein ge-
leistet werden können. 2Während dieses Zeitraums darf auch kein Erlass ausgesprochen werden. 


12 1Nach abschließender Prüfung und nach Feststellung der endgültigen auf den verblei-
benden zu versteuernden Sanierungsgewinn entfallenden Steuer ist die Steuer nach § 227 AO zu
erlassen (Ermessensreduzierung auf Null). 2Ggf. erhobene Stundungszinsen sind nach § 227 AO
zu erlassen, soweit sie auf gestundete Steuerbeträge entfallen, die nach Satz 1 erlassen worden
sind.


IV. Anwendungsregelung


13 1Dieses BMF-Schreiben ist auf Sanierungsgewinne i.S. der Rn. 3 bis 5 in allen noch offe-
nen Fällen anzuwenden, für die die Regelung des § 3 Nr. 66 EStG i.d.F. der Bekanntmachung







Seite 6 vom 16. April 1997 (BGBl. I S. 821) nicht mehr gilt. 2Eine Stundung oder ein Erlass aus
persönlichen Billigkeitsgründen bleibt unberührt. 


V. Aufhebung der Mitwirkungspflichten


14 1Die mit BMF-Schreiben vom 2. Januar 2002 (BStBl I S. 61) vorgesehenen Mitwirkungs-
pflichten des Bundesministeriums der Finanzen gelten nicht für Fälle der Anwendung dieses
BMF-Schreibens. 2Allerdings sind diese Fälle, soweit sie die im BMF-Schreiben vom 2. Januar
2002 genannten Betrags- oder Zeitgrenzen übersteigen, dem Bundesministerium der Finanzen
mitzuteilen. 


VI. Gewerbesteuerliche Auswirkungen


15 1Für Stundung und Erlass der Gewerbesteuer ist die jeweilige Gemeinde zuständig.
2Spricht die Gemeinde Billigkeitsmaßnahmen aus, ist die Steuerermäßigung bei Einkünften aus
Gewerbebetrieb (§ 35 EStG) entsprechend zu mindern. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.


Im Auftrag


gez. Müller-Gatermann
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BETREFF Ertragsteuerliche Behandlung von Sanierungsgewinnen;
Steuerstundung und Steuererlass aus sachlichen Billigkeitsgründen
(§§ 163, 222, 227 AO)


GZ IV A 6 - S 2140 - 8/03 (bei Antwort bitte angeben)


Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder nehme ich zur Frage der ertragsteuer-
lichen Behandlung von Sanierungsgewinnen wie folgt Stellung:


I. Sanierung


1.   Begriff


1 1Eine Sanierung ist eine Maßnahme, die darauf gerichtet ist, ein Unternehmen oder einen
Unternehmensträger (juristische oder natürliche Person) vor dem finanziellen Zusammenbruch
zu bewahren und wieder ertragsfähig zu machen (= unternehmensbezogene Sanierung). 2Das
gilt auch für außergerichtliche Sanierungen, bei denen sich die Gesellschafterstruktur des in die
Krise geratenen zu sanierenden Unternehmens (Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft)
ändert, bei anderen gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierungen im Rahmen der außergericht-
lichen Sanierung von Kapitalgesellschaften sowie für Sanierungen im Rahmen eines Insolvenz-
verfahrens. 


2.   Einstellung des Unternehmens / Übertragende Sanierung


2 1Wird das Unternehmen nicht fortgeführt oder trotz der Sanierungsmaßnahme eingestellt,
liegt eine Sanierung im Sinne dieser Regelung nur vor, wenn die Schulden aus betrieblichen
Gründen (z.B. um einen Sozialplan zu Gunsten der Arbeitnehmer zu ermöglichen) erlassen wer-
den. 2Keine begünstigte Sanierung ist gegeben, soweit die Schulden erlassen werden, um dem
Steuerpflichtigen oder einem Beteiligten einen schuldenfreien Übergang in sein Privatleben
oder den Aufbau einer anderen Existenzgrundlage zu ermöglichen. 3Im Fall der übertragenden







Seite 2 Sanierung (vgl. BFH-Urteil vom 24. April 1986, BStBl II S. 672) ist von einem betrieblichen
Interesse auch auszugehen, soweit der Schuldenerlass erforderlich ist, um das Nachfolgeunter-
nehmen (Auffanggesellschaft) von der Inanspruchnahme für Schulden des Vorgängerunter-
nehmens freizustellen (z.B. wegen § 25 Abs. 1 HGB). 


II. Sanierungsgewinn


3 1Ein Sanierungsgewinn ist die Erhöhung des Betriebsvermögens, die dadurch entsteht,
dass Schulden zum Zweck der Sanierung ganz oder teilweise erlassen werden. 2Schulden wer-
den insbesondere erlassen 
•  durch eine vertragliche Vereinbarung zwischen dem Schuldner und dem Gläubiger, durch


die der Gläubiger auf eine Forderung verzichtet (Erlassvertrag nach § 397 Abs. 1 BGB)
oder 


•  durch ein Anerkenntnis, dass ein Schuldverhältnis nicht besteht (negatives Schuld-
anerkenntnis nach § 397 Abs. 2 BGB, BFH-Urteil vom 27. Januar 1998, BStBl II S. 537). 


4 1Voraussetzungen für die Annahme eines im Sinne dieses BMF-Schreibens begünstigten
Sanierungsgewinns sind die Sanierungsbedürftigkeit und Sanierungsfähigkeit des Unterneh-
mens, die Sanierungseignung des Schulderlasses und die Sanierungsabsicht der Gläubiger.
2Liegt ein Sanierungsplan vor, kann davon ausgegangen werden, dass diese Voraussetzungen
erfüllt sind. 


5 1Unter den in Rn. 4 genannten Voraussetzungen führt auch der Forderungsverzicht eines
Gläubigers gegen Besserungsschein zu einem begünstigten Sanierungsgewinn. 2Tritt der Bes-
serungsfall ein, so dass der Schuldner die in der Besserungsvereinbarung festgelegten Zahlun-
gen an den Gläubiger leisten muss, ist der Abzug dieser Aufwendungen als Betriebsausgaben
entsprechend den Rechtsgrundsätzen des § 3c Abs. 1 EStG ausgeschlossen. 3Insoweit verringert
sich allerdings nachträglich der Sanierungsgewinn. 4Die vor Eintritt des Besserungsfalls auf den
nach Verlustverrechnungen verbleibenden Sanierungsgewinn entfallende Steuer ist zunächst
über den für den Eintritt des Besserungsfalles maßgeblichen Zeitpunkt hinaus zu stunden (vgl.
Rn. 7 ff.). 


6 1Wird der Gewinn des zu sanierenden Unternehmens gesondert festgestellt, erfolgt die
Ermittlung des Sanierungsgewinns i.S. der Rn. 3 bis 5 durch das Betriebsfinanzamt. 2Das sich
daran anschließende Stundungs- und Erlassverfahren (Rn. 7 ff.) erfolgt durch das jeweilige
Wohnsitzfinanzamt. 3Auf Beispiel 2 in Rn. 8 wird hingewiesen. 


III. Steuerstundung und Steuererlass aus sachlichen Billigkeitsgründen


7 1Zum 1. Januar 1999 ist die Insolvenzordnung - InsO - vom 5. Oktober 1994 (BGBl. I
S. 2866, zuletzt geändert durch das Gesetz zur Einführung des Euro in Rechtspflegegesetzen
und in Gesetzen des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts, zur Änderung der Mahnvordruck-
verordnungen sowie zur Änderung weiterer Gesetze vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3574)







Seite 3 in Kraft getreten. 2Die InsO hat die bisherige Konkurs- und Vergleichsordnung (alte Bundes-
länder) sowie die Gesamtvollstreckungsordnung (neue Bundesländer) abgelöst. 3Die InsO ver-
folgt als wesentliche Ziele die bessere Abstimmung von Liquidations- und Sanierungsverfahren,
die innerdeutsche Vereinheitlichung des Insolvenzrechts, die Förderung der außergerichtlichen
Sanierung, die Stärkung der Gläubigerautonomie sowie die Einführung einer gesetzlichen
Schuldenbefreiung für den redlichen Schuldner. 4Die Besteuerung von Sanierungsgewinnen
nach Streichung des § 3 Nr. 66 EStG (zuletzt i.d.F. der Bekanntmachung vom 16. April 1997,
BGBl. I S. 821) ab dem 1. Januar 1998 steht mit der neuen InsO im Zielkonflikt.


8 1Die Erhebung der Steuer auf einen nach Ausschöpfen der ertragsteuerrechtlichen Ver-
lustverrechnungsmöglichkeiten verbleibenden Sanierungsgewinn i. S. der Rn. 3 bis 5 bedeutet
für den Steuerpflichtigen aus sachlichen Billigkeitsgründen eine erhebliche Härte. 2Die entspre-
chende Steuer ist daher auf Antrag des Steuerpflichtigen nach § 163 AO abweichend festzuset-
zen (Satz 3 ff.) und nach § 222 AO mit dem Ziel des späteren Erlasses (§ 227 AO) zunächst
unter Widerrufsvorbehalt ab Fälligkeit (AEAO zu § 240 Nr. 6a) zu stunden (vgl. Rn. 9 bis 11).
3Zu diesem Zweck sind die Besteuerungsgrundlagen in der Weise zu ermitteln, dass Verluste /
negative Einkünfte unbeschadet von Ausgleichs- und Verrechnungsbeschränkungen (insbeson-
dere nach § 2 Abs. 3, § 2a, § 2b, § 10d, § 15 Abs. 4, § 15a, § 23 Abs. 3 EStG) für die Anwen-
dung dieses BMF-Schreibens im Steuerfestsetzungsverfahren bis zur Höhe des Sanierungsge-
winns vorrangig mit dem Sanierungsgewinn verrechnet werden. 4Die Verluste / negativen Ein-
künfte sind insoweit aufgebraucht; sie gehen daher nicht in den nach § 10d Abs. 4 EStG festzu-
stellenden verbleibenden Verlustvortrag oder den nach § 15a Abs. 4 und 5 EStG festzustellen-
den verrechenbaren Verlust ein. 5Das gilt auch bei späteren Änderungen der Besteuerungs-
grundlagen, z. B. aufgrund einer Betriebsprüfung, sowie für später entstandene Verluste, die im
Wege des Verlustrücktrags berücksichtigt werden können; insoweit besteht bei Verzicht auf
Vornahme des Verlustrücktrags (§ 10d Abs. 1 Sätze 7 und 8 EStG) kein Anspruch auf die
Gewährung der Billigkeitsmaßnahme. 6Die Festsetzung nach § 163 AO und die Stundung nach
§ 222 AO sind entsprechend anzupassen. 7Sollte der Steuerpflichtige sich gegen die vorgenom-
mene Verlustverrechnung im Festsetzungsverfahren wenden und die Verrechnung mit anderen
Einkünften oder die Feststellung eines verbleibenden Verlustvortrags (§ 10d Abs. 4 EStG)
begehren, ist darin die Rücknahme seines Erlassantrags zu sehen mit der Folge, dass die Billig-
keitsmaßnahme keine Anwendung findet.


Beispiel 1:
Einzelunternehmen; Gewinn aus Gewerbebetrieb 1.500.000 €
(darin enthalten: Verlust aus laufendem Geschäft - 500.000 €
                           Sanierungsgewinn 2.000.000 €)
Verrechenbare Verluste / negative Einkünfte:
Negative Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (V+V) - 250.000 €
Verlustvortrag aus dem Vorjahr 


aus V+V - 350.000 €
aus Gewerbebetrieb - 600.000 €
aus einem Verlustzuweisungsmodell i.S.d. § 2b EStG - 100.000 €


Der Unternehmer beantragt den Erlass der auf den Sanierungsgewinn entfallenden Steuern.







Seite 4 Es ergibt sich folgende Berechnung:
Sanierungsgewinn 2.000.000 €
./. Verlust aus laufendem Geschäft - 500.000 €
./. Negative Einkünfte aus V+V - 250.000 €
./. Verlustvortrag aus dem Vorjahr (insgesamt) - 1.050.000 €


Nach Verrechnung mit den Verlusten / negativen Einkünften verbleiben-
der zu versteuernder Sanierungsgewinn 200.000 €


Bei Vorliegen der in Rn. 3 bis 5 genannten Voraussetzungen ist die Steuer auf diesen ver-
bleibenden Sanierungsgewinn unter Widerrufsvorbehalt ab Fälligkeit zu stunden. 


Aus dem folgenden Veranlagungszeitraum ergibt sich ein Verlustrücktrag, der sich wie folgt
zusammensetzt:
Negative Einkünfte aus Gewerbebetrieb - 80.000 €
Negative Einkünfte nach § 2b EStG - 20.000 €


- 100.000 €
Der Verlustrücktrag ist vorrangig mit dem im VZ 01 nach Verlust-
verrechnung versteuerten Sanierungsgewinn zu verrechnen. Es ergibt sich
folgende Berechnung:
Im VZ 01 versteuerter Sanierungsgewinn 200.000 €
./. Verlustrücktrag - 100.000 €
Verbleibender zu versteuernder Sanierungsgewinn 100.000 €


Die Stundung ist entsprechend anzupassen. 


Beispiel 2:
Die AB-KG (Komplementär A, Gewinn- und Verlustbeteiligung 75 %, Kommanditist B,
Gewinn- und Verlustbeteiligung 25 %) erzielt im VZ 02 neben einem Verlust aus dem
laufenden Geschäft i.H.v. 500.000 € einen Sanierungsgewinn i.H.v. 2.000.000 €. Aus der
Beteiligung an der C-KG werden dem B negative Einkünfte i.S.d. § 2b EStG i.H.v.
100.000 € zugerechnet. B beantragt den Erlass der auf den Sanierungsgewinn entfallenden
Steuern. 


Gesonderte Feststellung der AB-KG:


Einkünfte aus Gewerbebetrieb (2.000.000 € - 500.000 € =) 1.500.000 €
davon B (25 %) 375.000 €
(nachrichtlich: Sanierungsgewinn 2.000.000 €
                        davon B (25 %) 500.000 €)


Das Betriebsfinanzamt stellt den Gewinn (1.500.000 €) gesondert fest und nimmt die Ver-
teilung auf die einzelnen Gesellschafter vor. Zusätzlich teilt es nachrichtlich die Höhe des
Sanierungsgewinns (2.000.000 €) sowie die entsprechend anteilige Verteilung auf die
Gesellschafter mit. Darüber hinaus teilt es mit, dass es sich um einen Sanierungsgewinn im
Sinne der Rn. 3 bis 5 dieses Schreibens handelt. 


Einkommensteuerveranlagung des B:


Einkünfte aus Gewerbebetrieb aus dem Anteil an der AB-KG 375.000 €
(darin enthalten: Sanierungsgewinn 500.000 €)
./. negative Einkünfte i.S.d. § 2b EStG - 100.000 €
Nach Verrechnung mit den Verlusten / negativen Einkünften verbleiben-
der zu versteuernder Sanierungsgewinn 275.000 €


Das Wohnsitzfinanzamt stundet unter Widerrufsvorbehalt ab Fälligkeit die anteilig auf den
verbleibenden zu versteuernden Sanierungsgewinn von 275.000 € entfallende Steuer. Soweit
B in späteren VZ positive Einkünfte aus der Beteiligung an der C-KG erzielt, sind diese bei
der Veranlagung anzusetzen; eine Verrechnung mit den negativen Einkünften i.S.d. § 2b







Seite 5 EStG aus VZ 02 ist nicht möglich, da diese bereits mit dem Sanierungsgewinn steuerwirk-
sam verrechnet worden sind. 


9 1Zahlungen auf den Besserungsschein nach Rn. 5 vermindern nachträglich den Sanie-
rungsgewinn. 2Entsprechend verringert sich die zu stundende / zu erlassende Steuer. 


Beispiel 3:
VZ 01
Gläubigerverzicht gegen Besserungsschein auf eine Forderung i.H.v. 1.500.000 €
Sanierungsgewinn nach Verlustverrechnungen 1.000.000 €
Laufender Gewinn 0 €


Bei einem angenommenen Steuersatz i.H.v. 25 % ergibt sich
eine zu stundende Steuer von 250.000 €


VZ 02
Laufender Gewinn 300.000 €
Zahlung an den Gläubiger aufgrund Besserungsschein i.H.v. 100.000 €
ist keine Betriebsausgabe. Daher bleibt es bei einem zu ver-
steuernden Gewinn i.H.v. 300.000 €


Sanierungsgewinn aus VZ 01 1.000.000 €
./. Zahlung auf Besserungsschein - 100.000 €
Verringerter Sanierungsgewinn 900.000 €
Auf den verringerten Sanierungsgewinn ergibt sich noch eine zu
stundende Steuer i.H.v. 25 % von 900.000 € = 225.000 €


10 1Zum Zweck der Überwachung der Verlustverrechnungsmöglichkeiten sowie der Ausnut-
zung des Verlustrücktrags ist die Stundung bis zur Durchführung der nächsten noch ausstehen-
den Veranlagung, längstens bis zu einem besonders zu benennenden Zeitpunkt auszusprechen.
2Erforderlichenfalls sind entsprechende Anschlussstundungen auszusprechen. 3Die Ausschöp-
fung der Verlustverrechnungsmöglichkeiten mit Blick auf den Sanierungsgewinn ist in geeig-
neter Form durch das Finanzamt aktenkundig festzuhalten. 


11 1Bei Forderungsverzicht gegen Besserungsschein (Rn. 5, 9) ist die auf den Sanierungs-
gewinn entfallende Steuer solange zu stunden, wie Zahlungen auf den Besserungsschein ge-
leistet werden können. 2Während dieses Zeitraums darf auch kein Erlass ausgesprochen werden. 


12 1Nach abschließender Prüfung und nach Feststellung der endgültigen auf den verblei-
benden zu versteuernden Sanierungsgewinn entfallenden Steuer ist die Steuer nach § 227 AO zu
erlassen (Ermessensreduzierung auf Null). 2Ggf. erhobene Stundungszinsen sind nach § 227 AO
zu erlassen, soweit sie auf gestundete Steuerbeträge entfallen, die nach Satz 1 erlassen worden
sind.


IV. Anwendungsregelung


13 1Dieses BMF-Schreiben ist auf Sanierungsgewinne i.S. der Rn. 3 bis 5 in allen noch offe-
nen Fällen anzuwenden, für die die Regelung des § 3 Nr. 66 EStG i.d.F. der Bekanntmachung







Seite 6 vom 16. April 1997 (BGBl. I S. 821) nicht mehr gilt. 2Eine Stundung oder ein Erlass aus
persönlichen Billigkeitsgründen bleibt unberührt. 


V. Aufhebung der Mitwirkungspflichten


14 1Die mit BMF-Schreiben vom 2. Januar 2002 (BStBl I S. 61) vorgesehenen Mitwirkungs-
pflichten des Bundesministeriums der Finanzen gelten nicht für Fälle der Anwendung dieses
BMF-Schreibens. 2Allerdings sind diese Fälle, soweit sie die im BMF-Schreiben vom 2. Januar
2002 genannten Betrags- oder Zeitgrenzen übersteigen, dem Bundesministerium der Finanzen
mitzuteilen. 


VI. Gewerbesteuerliche Auswirkungen


15 1Für Stundung und Erlass der Gewerbesteuer ist die jeweilige Gemeinde zuständig.
2Spricht die Gemeinde Billigkeitsmaßnahmen aus, ist die Steuerermäßigung bei Einkünften aus
Gewerbebetrieb (§ 35 EStG) entsprechend zu mindern. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.


Im Auftrag


gez. Müller-Gatermann
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BETREFF  Ertragsteuerliche Behandlung von Gewinnen aus einem Planinsolvenzverfahren  
(§§ 217 ff. InsO), aus einer erteilten Restschuldbefreiung (§§ 286 ff. InsO) oder einer 
Verbraucherinsolvenz (§§ 304 ff. InsO) 


GZ  IV C 6 - S 2140/07/10001-01 
DOK  2009/0860000 


 
  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Im Insolvenzverfahren können natürliche Personen als Schuldner einen Antrag auf Rest-


schuldbefreiung (§§ 286 ff. InsO) stellen, um nach einer Wohlverhaltensperiode von 6 Jahren 


die Befreiung von bislang gegenüber den Insolvenzgläubigern nicht erfüllten Verbindlichkei-


ten zu erlangen (sog. Restschuldbefreiungen). Die Restschuldbefreiung kann bei Land- und 


Forstwirten, Gewerbetreibenden und Selbständigen zu steuerpflichtigen Gewinnen führen. 


Eine vergleichbare Problematik ergibt sich auch im Rahmen des Planinsolvenzverfahrens 


(§§ 217 ff. InsO) und der Verbraucherinsolvenz (§§ 304 ff. InsO). 


 


Im sog. Verbraucherinsolvenzverfahren erhalten u. a. auch Personen, die eine selbständige 


Tätigkeit ausgeübt haben, die Möglichkeit der Restschuldbefreiung; Voraussetzung ist u. a., 


dass ihre Vermögensverhältnisse überschaubar sind, d. h. im Zeitpunkt des Antrages auf Er-


öffnung des Insolvenzverfahrens sind weniger als 20 Gläubiger vorhanden, und dass gegen sie 


keine Forderungen aus Arbeitsverhältnissen bestehen. 


 


Im Rahmen des Planinsolvenzverfahrens besteht die Möglichkeit, die Vermögensverwertung 


und -verteilung abweichend von den gesetzlichen Vorschriften der InsO durch die Erstellung 


eines Insolvenzplanes zu regeln. Der Insolvenzplan soll den Beteiligten (Insolvenzgläubiger 


und Schuldner) die Möglichkeit geben, die Zerschlagung des Unternehmens zu vermeiden 


und stattdessen eine Sanierung oder Übertragung des Unternehmens zu beschließen. 
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Seite 2  Die Besteuerung der Gewinne aus der Durchführung einer der vorgenannten Insolvenzver-


fahren steht im Widerspruch zu den Zielen der Insolvenzordnung. Im Einvernehmen mit den 


obersten Finanzbehörden der Länder gilt deshalb Folgendes: 


 


1. Zeitpunkt der Gewinnentstehung bei Insolvenzverfahren 


 


Der aufgrund einer erteilten Restschuldbefreiung entstandene Gewinn stellt kein rückwirken-


des Ereignis i. S. von § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AO dar und ist damit erst im Zeit-


punkt der Erteilung der Restschuldbefreiung realisiert.  


 


Gleiches gilt für Gewinne, die im Rahmen einer Verbraucherinsolvenz (§§ 304 ff. InsO) 


entstehen.  


 


2. Steuerstundung und Steuererlass aus sachlichen Billigkeitsgründen (§§ 163, 222, 


227 AO) 


 


Das BMF-Schreiben zur ertragsteuerlichen Behandlung von Sanierungsgewinnen vom 


27. März 2003 - IV C 6 - S 2140 - 8/03 - (BStBl I S. 240) ist auf Gewinne aus einer Rest-


schuldbefreiung (§§ 286 ff. InsO) und aus einer Verbraucherinsolvenz (§§ 304 ff. InsO) 


entsprechend anzuwenden.  


 


Unter den im o. g. BMF-Schreiben beschriebenen Voraussetzungen ist auch die aufgrund 


einer Restschuldbefreiung (§§ 286 ff. InsO) oder einer Verbraucherinsolvenz (§§ 304 ff. 


InsO) entstehende Steuer auf Antrag des Steuerpflichtigen nach § 163 AO abweichend festzu-


setzen und nach § 222 AO mit dem Ziel des späteren Erlasses (§ 227 AO) zunächst unter 


Widerrufsvorbehalt ab Fälligkeit (AEAO zu § 240 Nummer 6 Buchstabe a) zu stunden.  


 


Rn. 2 Satz 2 des o. g. BMF-Schreibens (keine Begünstigung einer unternehmerbezogenen 


Sanierung) ist in den Fällen der Restschuldbefreiung (§§ 286 ff. InsO) und der Verbraucher-


insolvenz (§§ 304 ff. InsO) nicht anzuwenden.  


 
3. Fälle des Planinsolvenzverfahrens (§§ 217 ff. InsO) 


 


Die Fälle der Planinsolvenz (§§ 217 ff. InsO) fallen originär unter den Anwendungsbereich 


des BMF-Schreibens vom 27. März 2003 (a. a. O.). 


 







 
Seite 3  4. Anwendungsregelung 


 


Dieses Schreiben ist auf alle offenen Fälle anzuwenden. Es wird im Bundessteuerblatt Teil I 


veröffentlicht.  


 


Im Auftrag 








BUNDESFINANZHOF Urteil vom 16.4.2015, IV R 1/12


Minderheitsbeteiligung des Kommanditisten von weniger als 10 % an der Komplementär-GmbH regelmäßig kein 
notwendiges Sonderbetriebsvermögen II


Leitsätze


Die Minderheitsbeteiligung des Kommanditisten an der geschäftsführungsbefugten Komplementär-GmbH von 
weniger als 10 % ist nicht dem Sonderbetriebsvermögen II zuzuordnen, wenn --ausgehend vom gesetzlich 
normierten Regelfall-- in den Angelegenheiten der Gesellschaft die Abstimmung nach der Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen erfolgt. Dies gilt auch, wenn die Komplementär-GmbH außergewöhnlich hoch am Gewinn der KG beteiligt 
ist.


Tenor


Auf die Revision des Klägers wird das Urteil des Finanzgerichts München vom 10. Dezember 2010  13 K 1724/07 
aufgehoben.


Die Sache wird an das Finanzgericht München zurückverwiesen.


Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens übertragen.


Tatbestand


1 I. Der Kläger und Revisionskläger (Kläger) erwarb im Jahr 1996 Kommanditanteile in Höhe von 5 % an der 
R-GmbH & Co. KG (Beigeladene, im Weiteren: R-KG) und 5 % der Anteile an deren Komplementärin, der 
H-GmbH. Die Tätigkeit der nicht am Vermögen beteiligten H-GmbH beschränkt sich auf die Geschäftsführung 
der R-KG, einen eigenen Geschäftsbetrieb unterhält sie nicht. Am Gewinn der R-KG sind die H-GmbH mit 
99 % und die beiden Kommanditisten, der Kläger und die mit 95 % beteiligte X-KG, insgesamt mit 1 % 
entsprechend dem Verhältnis ihrer Kommanditanteile beteiligt. Die R-KG ermittelt ihren Gewinn für das 
abweichende Wirtschaftsjahr vom 1. April bis 31. März. Sie übt aufgrund eines Betriebsüberlassungsvertrags 
seit Januar 1997 keine eigene aktive Tätigkeit mehr aus.


2 Mit notariellem Vertrag vom 23. November 2001 veräußerte der Kläger sowohl seinen Geschäftsanteil an der 
H-GmbH (im Weiteren auch: GmbH-Anteil) als auch seinen Kommanditanteil an der R-KG. Die Verkaufserlöse 
betrugen 3.728.178,50 DM für den GmbH-Anteil und 35.721,50 DM für den Kommanditanteil.


3 Den Gewinn aus der Veräußerung des GmbH-Anteils erfasste die R-KG in der Feststellungserklärung für 2002 
nicht, da dieser im Privatvermögen des Klägers angefallen sei. Demgegenüber ging der Beklagte und 
Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) nach einer Außenprüfung davon aus, dass der GmbH-Anteil dem 
Sonderbetriebsvermögen II des Klägers bei der R-KG zuzuordnen sei. Er stellte mit geändertem Bescheid vom 
27. Mai 2004 über die gesonderte und einheitliche Feststellung von Grundlagen für die 
Einkommensbesteuerung 2002 für den Kläger einen Veräußerungsgewinn in Höhe von 1.922.015 EUR fest, 
von dem 1.904.909 EUR auf den GmbH-Anteil und 17.106 EUR auf den Kommanditanteil entfielen.


4 Der Einspruch und die Klage, mit der sich der Kläger gegen die Zuordnung des GmbH-Anteils zum 
Sonderbetriebsvermögen II wendete, hatten keinen Erfolg. Das Finanzgericht (FG) führte im Wesentlichen aus, 
dass die Beteiligung des Klägers an der H-GmbH notwendiges Sonderbetriebsvermögen II bei der R-KG sei. 
Denn die Teilhabe des Klägers an den Gewinnen der R-KG sei im Wesentlichen aufgrund seiner Beteiligung 
an der H-GmbH erfolgt. Die Beteiligung an der H-GmbH sei daher als funktional wesentliche Betriebsgrundlage 
der R-KG zu qualifizieren. Trotz der der H-GmbH zukommenden Abschirmwirkung entspreche bei 
wirtschaftlicher Betrachtung die über die H-GmbH vermittelte mittelbare Gesellschafterstellung einer 
wirtschaftlich nicht unbedeutenden Erweiterung der bestehenden Kommanditbeteiligung des Klägers bei der 
R-KG. Die Beteiligung des Klägers an der R-KG werde dadurch gestärkt. Es sei nicht erforderlich, dass die 
Beteiligung an der Komplementär-GmbH einen beherrschenden Einfluss vermittele. Verfassungsrechtliche 
Bedenken gegen die Annahme von Sonderbetriebsvermögen II bestünden nicht.


5 Mit seiner Revision rügt der Kläger die Verletzung materiellen Rechts.


6 Er beantragt,


die Vorentscheidung aufzuheben und den Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung von 
Grundlagen für die Einkommensbesteuerung 2002 vom 27. Mai 2004 in Gestalt der Einspruchsentscheidung 
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vom 19. April 2007 dahingehend zu ändern, dass der für den Kläger festgestellte tarifbegünstigte 
Veräußerungsgewinn aus Gewerbebetrieb auf 17.106 EUR herabgesetzt wird.


7 Das FA beantragt,


die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


8 II. Die Revision des Klägers ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur 
Zurückverweisung der Sache an das FG (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Die 
bisherigen Feststellungen des FG tragen nicht dessen Würdigung, dass die Beteiligung des Klägers an der 
H-GmbH als notwendiges Sonderbetriebsvermögen II anzusehen und deshalb der Gewinn aus der 
Veräußerung des Geschäftsanteils an der H-GmbH als tarifbegünstigter (Sonder-)Veräußerungsgewinn des 
Klägers im Rahmen der gesonderten und einheitlichen Feststellung der R-KG für das Streitjahr festzustellen 
ist.


9 1. Zum notwendigen Betriebsvermögen einer gewerblich tätigen Personengesellschaft gehören nach § 15 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 4 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) zusätzlich zu den im 
Gesamthandseigentum der Mitunternehmer stehenden Wirtschaftsgütern auch solche Wirtschaftsgüter, die 
einem Mitunternehmer gehören, wenn sie geeignet und bestimmt sind, dem Betrieb der Personengesellschaft 
(Sonderbetriebsvermögen I) oder der Beteiligung des Gesellschafters an der Personengesellschaft 
(Sonderbetriebsvermögen II) zu dienen (ständige Rechtsprechung, vgl. z.B. Urteil des Bundesfinanzhofs 
--BFH-- vom 24. Februar 2005 IV R 12/03, BFHE 209, 262, BStBl II 2006, 361, unter I.1. der Gründe, m.w.N.).


10 a) Der Senat hält an der ständigen Rechtsprechung fest, dass Wirtschaftsgüter, die einem Mitunternehmer 
gehören und ausschließlich der Beteiligung des Gesellschafters an der Personengesellschaft dienen, dem 
Betriebsvermögen der Personengesellschaft als sog. Sonderbetriebsvermögens II zuzuordnen sind (vgl. u.a. 
BFH-Urteile vom 15. Oktober 1975 I R 16/73, BFHE 117, 164, BStBl II 1976, 188; vom 6. Februar 1976 
III R 93/74, BFHE 118, 475, BStBl II 1976, 412; vom 12. November 1985 VIII R 286/81, BFHE 145, 62, BStBl 
II 1986, 55; vom 6. Juli 1989 IV R 62/86, BFHE 157, 551, BStBl II 1989, 890; zuletzt vom 23. Februar 2012 
IV R 13/08, BFH/NV 2012, 1112; mit umfangreichen Nachweisen zur Rechtsprechung). Die Einbeziehung des 
Sonderbetriebsvermögens II in die Gewinnermittlung der Mitunternehmerschaft beruht auf einer Auslegung 
von § 2 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. §§ 4 ff. und § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG (vgl. u.a. BFH-Urteile vom 5. Dezember 
1979 I R 184/76, BFHE 129, 169 , BStBl II 1980, 119; in BFHE 157, 551, BStBl II 1989, 890) und bewegt sich 
innerhalb der Grenzen verfassungsrechtlich zulässiger richterlicher Rechtsfortbildung (vgl. Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichts vom 22. Dezember 1992  1 BvR 1333/89, Deutsches Steuerrecht --DStR-- 1993, 
603). Der BFH hat sich mit den vom Kläger unter Berufung auf die einschlägige Kommentarliteratur gegen 
diese Rechtsprechung vorgebrachten Argumenten (u.a. Knobbe-Keuk, Festschrift für Hugo von Wallis, 1985, 
373; Schön, DStR 1993, 185; Sonderbetriebsvermögen II nur, soweit Sondervergütung vorliegt: Bitz in 
Littmann/Bitz/Pust, Das Einkommensteuerrecht, Kommentar, § 15 Rz 73) bereits ausführlich 
auseinandergesetzt. Der Senat kann dem Vorbringen auch keine neuen rechtlichen Gesichtspunkte 
entnehmen, die eine Aufgabe der gefestigten Rechtsprechung rechtfertigen könnten (vgl. aus jüngerer Zeit 
u.a. BFH-Urteile vom 25. November 2009 I R 72/08, BFHE 227, 445, BStBl II 2010, 471; vom 17. November 
2011 IV R 51/08, BFH/NV 2012, 723, und in BFH/NV 2012, 1112).


11 b) Notwendiges Sonderbetriebsvermögen II ist anzunehmen, wenn die dem Mitunternehmer gehörenden 
Wirtschaftsgüter zur Begründung oder Stärkung seiner Beteiligung eingesetzt werden. Ein solches 
Wirtschaftsgut kann auch die Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft sein (BFH-Urteil in BFH/NV 2012, 1112, 
Rz 53 ff., m.w.N.).


12 Da die Beteiligung des Klägers an der H-GmbH ersichtlich nicht der Begründung seiner 
Mitunternehmerstellung an der R-KG gedient hat, kann im Streitfall eine Zuordnung der Beteiligung zum 
Sonderbetriebsvermögen II nur dann in Betracht kommen, wenn durch die Beteiligung des Klägers an der 
H-GmbH dessen Mitunternehmerstellung in der R-KG gestärkt worden ist.


13 c) Die Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft kann die Beteiligung des Gesellschafters an der 
Personengesellschaft sowohl dadurch stärken, dass sie für das Unternehmen der Personengesellschaft 
wirtschaftlich vorteilhaft ist (BFH-Urteile in BFHE 209, 262, BStBl II 2006, 361, unter I.2. der Gründe, und in 
BFH/NV 2012, 1112, Rz 54 ff., m.w.N.), als auch dadurch, dass sie der Mitunternehmerstellung selbst dient, 
weil durch die Beteiligung an der Kapitalgesellschaft der Einfluss des Gesellschafters in der 
Personengesellschaft steigt bzw. gestärkt wird (BFH-Urteile vom 13. Mai 1976 IV R 4/75, BFHE 119, 256, 
BStBl II 1976, 617, und in BFH/NV 2012, 1112, Rz 62, m.w.N.).


14 aa) Ein wirtschaftlicher Vorteil der Kapitalbeteiligung für das Unternehmen der Personengesellschaft wird 
nach der Rechtsprechung regelmäßig nur dann bejaht, wenn zwischen dem Unternehmen der 
Personengesellschaft und demjenigen der Kapitalgesellschaft eine enge wirtschaftliche Verflechtung besteht, 
der Mitunternehmer der Personengesellschaft --ggf. zusammen mit anderen Mitunternehmern-- die 
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Kapitalgesellschaft beherrscht und die Kapitalgesellschaft neben ihren geschäftlichen Beziehungen zur 
Personengesellschaft keinen anderen eigenen Geschäftsbetrieb von nicht ganz untergeordneter Bedeutung 
unterhält (BFH-Urteile vom 23. Januar 2001 VIII R 12/99, BFHE 194, 397, BStBl II 2001, 825; in BFH/NV 
2012, 723, und in BFH/NV 2012, 1112, jeweils mit umfangreichen Rechtsprechungsnachweisen). In einem 
besonderen Ausnahmefall hat die Rechtsprechung die Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft dem 
Sonderbetriebsvermögen II zugeordnet, obwohl durch die dort in Streit stehende Beteiligung in Höhe von 
25 % kein beherrschender Einfluss auf die Kapitalgesellschaft vermittelt wurde (BFH-Urteil in BFHE 194, 397, 
BStBl II 2001, 825). Die dienende Funktion der Beteiligung an der Kapitalgesellschaft für den Kommanditisten 
wurde jedoch daraus abgeleitet, dass die Kapitalgesellschaft, die keinen eigenen Geschäftsbetrieb unterhielt, 
ihrerseits als Kommanditistin mit 50 % an dem Festkapital der Personengesellschaft beteiligt war und durch 
deren Hafteinlage die Finanzkraft der Personengesellschaft gestärkt worden sei. Der Kommanditist habe 
daher statt durch Erhöhung seiner Kommanditeinlage mit der Beteiligung an der Kapitalgesellschaft mittelbar 
einen Beitrag zur Erreichung des Gesellschaftszwecks der Personengesellschaft erbracht (BFH-Urteil in 
BFHE 194, 397, BStBl II 2001, 825, unter 2.c aa der Gründe).


15 bb) Unter dem Gesichtspunkt der Stärkung der Mitunternehmerstellung des Gesellschafters ist das Vorliegen 
von Sonderbetriebsvermögen II insbesondere dann bejaht worden, wenn sich der Kommanditist einer 
GmbH & Co. KG an der Komplementär-GmbH beteiligt, es sei denn, dass die Komplementär-GmbH außer 
ihrer Geschäftsführertätigkeit für die KG noch einen eigenen Geschäftsbetrieb von nicht ganz untergeordneter 
Bedeutung ausübt. Der BFH hat die Zuordnung der Anteile an der Komplementär-GmbH zum 
Sonderbetriebsvermögen II maßgeblich damit begründet, dass diese Beteiligung die Stellung des 
Kommanditisten als Mitunternehmer bei der GmbH & Co. KG stärke, weil er durch die Wahrnehmung seiner 
Rechte aus der Beteiligung an der Komplementär-GmbH die Möglichkeiten seiner Einflussnahme auf die 
GmbH & Co. KG erweitere (vgl. z.B. BFH-Urteile vom 31. Oktober 1989 VIII R 374/83, BFHE 159, 434, BStBl 
II 1990, 677, m.w.N., unter 1. der Gründe, und vom 15. Oktober 1998 IV R 18/98, BFHE 187, 250, BStBl II 
1999, 286). Dem Kommanditisten, der grundsätzlich von der Führung der Geschäfte bei der GmbH & Co. KG 
ausgeschlossen sei, eröffne sich nämlich auf Grund seiner Stellung als Anteilseigner der geschäftsführenden 
GmbH die Möglichkeit, über diese Beteiligung auf die Geschäftsführung der KG einen besonderen Einfluss 
auszuüben und diese letztlich mitzubestimmen (BFH-Urteile in BFHE 129, 169, BStBl II 1980, 119, und vom 
11. Dezember 1990 VIII R 14/87 BFHE 164, 20, BStBl II 1991, 510).


16 Ungeachtet der von der Rechtsprechung geforderten Einflussnahme des Gesellschafters auf die 
Komplementär-GmbH wurde die Höhe der Beteiligungsquote regelmäßig nicht weiter thematisiert, entweder 
deshalb nicht, weil die Gesellschafter der Personengesellschaft in ihrer Gesamtheit die wesentlichen Anteile 
an der Komplementär-GmbH hielten, oder aber weil der Anteil an der Komplementär-GmbH jedenfalls über 
20 % lag (BFH-Urteile in BFHE 117, 164, BStBl II 1976, 188; in BFHE 118, 475, BStBl II 1976, 412; in BFHE 
129, 169, BStBl II 1980, 119; in BFHE 194, 397, BStBl II 2001, 825, und in BFHE 187, 250, BStBl II 1999, 
286, zu dem insoweit vergleichbaren Fall der Einbeziehung der GmbH-Beteiligung zum 
Sonderbetriebsvermögen II bei einer atypisch stillen Beteiligung an einer GmbH). Soweit in jüngeren 
Entscheidungen des BFH ausgeführt wird, dass die Beteiligung an der Komplementär-GmbH (stets) zu dem 
Sonderbetriebsvermögen II des Kommanditisten der GmbH & Co. KG gehöre, wenn sich die 
Geschäftstätigkeit der GmbH auf die Geschäftsführung der KG beschränke oder daneben ein eigener 
Geschäftsbetrieb der GmbH von ganz untergeordneter Bedeutung bestehe (vgl. u.a. BFH-Urteile in BFHE 
187, 250, BStBl II 1999, 286; in BFHE 194, 397, BStBl II 2001, 825, und in BFHE 227, 445, BStBl II 2010, 
471), waren diese Ausführungen nicht entscheidungserheblich. Diese Rechtsprechung wird ganz 
überwiegend von der Literatur (vgl. u.a. Blümich/Bode, § 15 EStG Rz 461a; Schneider in 
Herrmann/Heuer/Raupach, § 15 EStG Rz 739; Schmidt/Wacker, EStG, 34. Aufl., § 15 Rz 714; anderer 
Ansicht Bitz in Littmann/Bitz/Pust, a.a.O., § 15 Rz 73, sowie Knobbe-Keuk, Festschrift für Hugo von Wallis, 
1985, 373; Schön, DStR 1993, 185, Letztere die Zuordnung von Wirtschaftsgütern zum 
Sonderbetriebsvermögen II grundsätzlich ablehnend) und der Finanzverwaltung (vgl. u.a. Oberfinanzdirektion 
--OFD-- Münster vom 6. November 2008 S 2242-21-St 12-33, GmbH-Rundschau --GmbHR-- 2009, 108, 
unter I.; Senatsverwaltung für Finanzen --SenFin-- Berlin vom 27. Dezember 2010 III B -S 2241- 3/2003, juris, 
unter 1.; OFD Rheinland vom 23. März 2011, S 2242-25-St 111, Finanz-Rundschau --FR-- 2011, 489, 
unter I.) geteilt.


17 cc) Unter Heranziehung der unter II.1.c bb dargelegten Grundsätze ist eine Beteiligung des Kommanditisten 
an der geschäftsführungsbefugten Komplementär-GmbH grundsätzlich nicht dem Sonderbetriebsvermögen II 
zuzuordnen, wenn er auf Grund der Höhe der Beteiligung nicht in der Lage ist, über diese Einfluss auf die 
Geschäftsführung der KG zu nehmen. Eine solche Einflussnahme ist jedenfalls bei einem Gesellschafter, 
dessen Geschäftsanteil an der Komplementär-GmbH unter 10 % liegt, regelmäßig ausgeschlossen. In diesem 
Fall ist es, ausgehend von dem in § 47 Abs. 1 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung (GmbHG) gesetzlich normierten Regelfall, wonach die Abstimmung in der Gesellschaft nach der 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen erfolgt (zu dem atypischen Fall, dass Beschlüsse einstimmig gefasst 
werden müssen, siehe unter II.1.c dd), dem Gesellschafter unter keinem denkbaren Gesichtspunkt möglich, 
auf die Geschäftsführung der Komplementär-GmbH und damit mittelbar auf deren Geschäftsführungstätigkeit 
in der KG Einfluss zu nehmen.


18 (1) Die Geschäftsführung in der GmbH obliegt ausschließlich dem oder den Geschäftsführer(n) (§ 6 GmbHG). 
Die Bestellung der Geschäftsführer ist zu jeder Zeit widerruflich (§ 38 Abs. 1 GmbHG). Den Gesellschaftern 
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obliegt die Bestellung, die Abberufung und die Entlastung der Geschäftsführer (§ 46 Nr. 5 GmbHG) sowie die 
Bestimmung der Maßregeln zur Prüfung und Überwachung der Geschäftsführung (§ 46 Nr. 6 GmbHG). Durch 
diese den Gesellschaftern der GmbH eingeräumten Rechte und Befugnisse wird sichergestellt, dass diese 
maßgeblichen Einfluss auf die Geschäftsführung ausüben und ihren geschäftlichen Willen auch durchsetzen 
können. Ihre Rechte und Befugnisse gegenüber der Geschäftsführung nehmen die Gesellschafter, 
ausgehend von dem in § 47 Abs. 1 GmbHG gesetzlich normierten Regelfall, durch Beschlussfassung nach 
der Mehrheit der abgegebenen Stimmen und gemäß § 48 Abs. 1 GmbHG im Rahmen der 
Gesellschafterversammlung wahr. Die Stimmrechte folgen gemäß § 47 Abs. 2 GmbHG der Summe des 
Geschäftsanteils. Will der Gesellschafter Einfluss auf die Geschäftsführung nehmen, muss grundsätzlich die 
Mehrheit der Geschäftsanteile in einer Hand vereint sein. Ein Minderheitsgesellschafter, der weniger als 10 % 
der Geschäftsanteile hält, kann danach regelmäßig keinen Einfluss auf die Geschäftsführung ausüben, was 
deshalb einer Zuordnung dieser Geschäftsanteile zum Sonderbetriebsvermögen II dieses Gesellschafters bei 
der GmbH & Co. KG entgegensteht.


19 (2) Ob die Zuordnung der Geschäftsanteile zum Sonderbetriebsvermögen II bei einem 
Minderheitsgesellschafter, der mindestens 10 % der Geschäftsanteile hält, gerechtfertigt ist, weil ihm die 
besonderen Minderheitenrechte gemäß § 50 Abs. 1, § 61 Abs. 2 Satz 2, § 66 Abs. 2 GmbHG zustehen, oder 
ob dies (erst) bei einem Gesellschafter zu bejahen ist, der mehr als 25 % der Geschäftsanteile hält und damit 
über eine Sperrminorität i.S. des § 53 Abs. 2 GmbHG verfügt, braucht der Senat im Streitfall nicht zu 
entscheiden.


20 (3) Die Anteile an der Komplementär-GmbH sind bei einem Gesellschafter, der weniger als 10 % der 
Geschäftsanteile hält, auch dann nicht dem Sonderbetriebsvermögen II bei der GmbH & Co. KG zuzuordnen, 
wenn die Komplementär-GmbH am Gewinn der KG beteiligt ist. Vermittelt die Beteiligung an der 
Komplementär-GmbH keinen Einfluss auf die Geschäftsführung der KG, kann allein der Umstand, dass der 
Kommanditist mittelbar über die Komplementär-GmbH am Gewinn der KG beteiligt ist, seine 
Mitunternehmerstellung nicht stärken. Die mittelbare Gesellschafterstellung über die am Gewinn beteiligte 
Komplementär-GmbH kann auch nicht im Wege einer wirtschaftlichen Betrachtung als eine Erweiterung der 
bestehenden Kommanditbeteiligung verstanden und deshalb dem Sonderbetriebsvermögen II der KG 
zugeordnet werden (so aber bei der Einstufung der Komplementär-Beteiligung als funktional wesentliche 
Betriebsgrundlage: OFD Münster in GmbHR 2009, 108, unter I.; SenFin Berlin vom 27. Dezember 2010 
III B -S 2241- 3/2003, juris, unter 1.; OFD Rheinland in FR 2011, 489, unter I.; anders hingegen OFD 
Frankfurt am Main vom 13. Februar 2014 S 2134 A-14-St 213, juris, unter Rz 13 ff.). Eine solche Betrachtung 
würde die dienende Funktion der Beteiligung an der Kapitalgesellschaft für die Mitunternehmerstellung des 
Kommanditisten völlig außer Acht lassen und die Abschirmwirkung negieren, die eine Kapitalgesellschaft als 
selbständiges Steuersubjekt entfaltet (BFH-Urteil vom 27. März 2007 VIII R 64/05, BFHE 217, 497, BStBl II 
2007, 639). Die Minderheitsbeteiligung an der am Gewinn beteiligten Komplementär-GmbH dient daher 
regelmäßig dem Anlageinteresse des Kommanditisten der GmbH & Co. KG und ist dessen Privatvermögen 
zuzuordnen. Dass der Aspekt der Kapitalanlage in den Vordergrund der Investitionsentscheidung des 
Kommanditisten tritt, wird umso deutlicher, wenn --wie im Streitfall-- die operativen Gewinne aus der 
GmbH & Co. KG dem Kommanditisten nahezu vollständig über die Gewinnausschüttungen der 
Komplementär-GmbH zufließen (hier Gewinnbeteiligung der Komplementär-GmbH in Höhe von 99 %).


21 dd) Demgegenüber ist eine Minderheitsbeteiligung stets dem Sonderbetriebsvermögen II zuzuordnen, wenn 
eine Beschlussfassung nur unter Mitwirkung des Minderheitsgesellschafters möglich ist. Dazu kommt es, 
wenn der Gesellschaftsvertrag abweichend von dem in § 47 Abs. 1 GmbHG geregelten Prinzip der einfachen 
Mehrheit für die Ausübung der Rechte und Befugnisse der Gesellschafter nach § 46 Nrn. 5 und 6 GmbHG 
eine Mehrheit von Stimmen verlangt, die nur unter Einschluss der Stimmen des Minderheitsgesellschafters 
erreicht werden kann, oder sogar Einstimmigkeit vorschreibt. In diesem Fall vermittelt die 
Minderheitsbeteiligung des Kommanditisten an der Komplementär-GmbH einen erheblichen Einfluss auf 
deren Geschäftsführung und damit mittelbar auf die Geschäftsführung der GmbH & Co. KG. Da die 
Mitunternehmerstellung des Kommanditisten in der KG in diesem Fall durch die Beteiligung an der 
Komplementär-GmbH gestärkt wird, ist die Beteiligung dem Sonderbetriebsvermögen II zuzuordnen. Dies gilt 
auch dann, wenn die Komplementär-GmbH an dem Gewinn der KG beteiligt ist. Die dann gebotene 
vorrangige Zuordnung des Anteils an der Komplementär-GmbH zum Betriebsvermögen der KG steht einer 
Zuordnung dieser Beteiligung zum Privatvermögen entgegen. Eine anteilige Zuordnung der Beteiligung zum 
Betriebs- und zum Privatvermögen kommt nicht in Betracht.


22 2. Das FG ist von anderen Grundsätzen ausgegangen. Zu Unrecht hat es die Minderheitsbeteiligung (5 %) 
des Klägers an der H-GmbH allein auf Grund der Gewinnbeteiligung der H-GmbH an der R-KG als 
notwendiges Sonderbetriebsvermögen II des Klägers bei der R-KG eingestuft. Ausgehend von den 
unter II.1.c cc und dd dargelegten Grundsätzen kommt eine Zuordnung der Anteile an der H-GmbH zum 
Sonderbetriebsvermögen II jedoch nur dann in Betracht, wenn in deren Satzung abweichend von der 
gesetzlichen Regelung in § 47 Abs. 1 GmbHG die Mehrheitserfordernisse für die den Gesellschaftern in § 46 
Nrn. 5 und 6 GmbHG eingeräumten Rechte und Befugnisse so weit gesteigert worden wären, dass eine 
Beschlussfassung ohne die Stimmen des Klägers nicht möglich wäre. Das FG hat ausgehend von seiner 
Rechtsauffassung diesbezügliche Feststellungen nicht getroffen. Es erhält durch die Zurückverweisung die 
Gelegenheit, die insoweit fehlenden Feststellungen nachzuholen.
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23 3. Die Entscheidung des FG stellt sich auch nicht ganz oder teilweise aus anderen Gründen als richtig dar 
(§ 126 Abs. 4 FGO). Anders als das FA im Rahmen der mündlichen Verhandlung erstmals vorgetragen hat, 
sieht der Senat in der im Streitfall vorliegenden atypischen Gewinnverteilungsabrede keinen Missbrauch von 
rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten i.S. des § 42 der Abgabenordnung, der es rechtfertigen könnte, die hier 
in Streit stehenden Veräußerungsgewinne nach einer anderen Quote auf die Gesellschafter zu verteilen. Im 
Übrigen wäre dem Senat eine diesbezügliche Entscheidung auch verwehrt, da Gegenstand des Rechtstreits 
nur die Feststellung des tarifbegünstigten Veräußerungsgewinns des Klägers ist. Die Gewinnverteilung als 
selbständige Besteuerungsgrundlage ist damit bestandskräftig festgestellt und in dem vorliegenden Verfahren 
zu Grunde zu legen (vgl. zur Selbständigkeit der einzelnen Besteuerungsgrundlagen u.a. BFH-Urteile vom 
9. Februar 2011 IV R 15/08, BFHE 233, 290, BStBl II 2011, 764; vom 19. Juli 2011 IV R 42/10, BFHE 234, 
226, BStBl II 2011, 878, und vom 23. Februar 2012 IV R 31/09, BFH/NV 2012, 1448).


24 4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 143 Abs. 2 FGO.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 43/15 vom 17.6.2015
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Pressemitteilung
Nr. 43 vom 17. Juni 2015


Minderheitsbeteiligung an Komplementär-GmbH kein notwendiges 
Sonderbetriebsvermögen
Urteil vom 16.04.15   IV R 1/12 


Mit Urteil vom 16. April 2015 hat der IV. Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) entschieden, dass eine 
Minderheitsbeteiligung des Kommanditisten an der Komplementär-GmbH von weniger als 10 % nicht zu seinem 
notwendigen Sonderbetriebsvermögen bei der Kommanditgesellschaft (KG) gehört.


In dem Urteilsfall hatte ein Kommanditist seine Beteiligung an einer GmbH & Co. KG veräußert, und zwar sowohl 
seinen Kommanditanteil als auch den Anteil an der Komplementär-GmbH. An beiden Gesellschaften war er mit 
jeweils 5 % beteiligt. Das Finanzamt war der Meinung, der Gewinn aus der Veräußerung des GmbH-Anteils sei in 
den Veräußerungsgewinn des KG-Anteils einzubeziehen, obwohl der Gesellschafter seinen GmbH-Anteil als 
Privatvermögen behandelt hatte.


Der BFH gab der Klage statt und nahm den Fall zum Anlass, seine bisherige Rechtsprechung zu präzisieren und den 
Umfang des sogenannten Sonderbetriebsvermögens II einzuengen. Dabei handelt es sich um Wirtschaftsgüter, die 
der Beteiligung des Gesellschafters an der Personengesellschaft dienen und die deshalb dem Betriebsvermögen 
zugeordnet werden.


Nach den jetzt aufgestellten Grundsätzen ist die Beteiligung des Kommanditisten an der Komplementär-GmbH nur 
dann dem Sonderbetriebsvermögen II zuzuordnen, wenn er als grundsätzlich nicht an der Geschäftsführung 
beteiligter Gesellschafter auf Grund der Beteiligung an der geschäftsführenden Komplementär-GmbH mittelbar 
Einfluss auf die Geschäftsführung der Personengesellschaft erhält. Daran fehlt es nach Meinung des BFH jedenfalls 
dann, wenn der Kommanditist weniger als 10 % der Geschäftsanteile der Komplementär-GmbH hält. Eine derartige 
Minderheitsbeteiligung lag im Urteilsfall vor, sie war daher dem Privatvermögen des Kommanditisten zuzuordnen. 
Dabei spielte es nach Auffassung des BFH auch keine Rolle, dass die GmbH in erheblichem Umfang an dem 
Gewinn der Mitunternehmerschaft beteiligt war. 


Offengelassen hat der BFH, ob eine Zuordnung der Gesellschaftsanteile zum Sonderbetriebsvermögen II geboten 
ist, wenn die Beteiligung 10-25 % beträgt, weil einem so beteiligten Gesellschafter gewisse Minderheitenrechte 
zustehen, oder ob von einer Einflussnahme (wenn überhaupt) erst bei einer Beteiligung von mehr als 25 % (sog. 
Sperrminorität) die Rede sein kann.


Bundesfinanzhof
Pressestelle      Tel. (089) 9231-400
Pressereferent  Tel. (089) 9231-300


Siehe auch:  Urteil des IV.  Senats vom 16.4.2015 - IV R 1/12 -
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